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I  ST ÄD T E B AU L I C H E  BE G R Ü N D U N G  (PL AN B E R I C H T )  

1  AU F G AB E N S T EL L U N G ,  Z I EL E  U N D  ZW E C K E  D E R  PL AN U N G  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Zur Schmittenhöhe “ in der Ortsgemein-
de Lehmen beruht auf der konkreten Planung eines in der Ortsgemeinde bereits ansässigen priva-
ten Vorhabenträgers zur Nutzung eines im persönlichen Eigentum befindlichen Grundstücks für die 
Errichtung einer gewerblichen Betriebsstätte für ein Tiefbauunternehmen in Verbindung mit betrieb-
licher und privater Wohnnutzung für die Inhaberfamilie.  

Das geplante Baugrundstück auf dem Flurstück 75, Flur 28, Gemarkungsbereich „Aufm Algerpfad“, 
befindet sich am nördlichen Rand der bebauten Siedlungslage von Lehmen. Vom Flurstück 75 soll 
eine Teilfläche in Anspruch genommen werden. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die 
Trasse der südöstlich vorgelagerten Wirtschaftswegeparzelle Nr. 76 sowie in sehr kleinem Umfang 
über Teilflächen des Flurstücks 27 (Flur 27, Gemarkung Lehmen) und der Wegeparzellen 42 (Flur 
28, Gemarkung Lehmen) und 4 (Flur 27, Gemarkung Lehmen). Die geplante verkehrliche Erschlie-
ßung mündet auf die L 82 / Bergstraße. 

Die Gesamtgröße des vorgesehenen räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans beläuft sich auf rund 0,7 ha. 

Bei dem Vorhaben handelt es sich dem Grunde nach um ein Aussiedlungsvorhaben in den Gemar-
kungsbereich „Aufm Algerpfad“ am nordwestlichen Siedlungsrand von Lehmen. Seit 2016 wurde 
von der Vorhabenträgerfamilie der bisherige elterliche Betrieb in der Hauptstraße 39, im Ortskern 
von Lehmen übernommen. Aufgrund der engen Bebauung in Lehmen ist eine ergänzende Nutzung 
der Hoffläche für Zwecke einer Tiefbauunternehmung funktional und wirtschaftlich nicht sinnvoll und 
für eine Erweiterung nicht möglich. Ein Baugrundstück zum Kauf ist in Lehmen für das Vorhaben 
nicht verfügbar. Daher besteht der Bedarf für die Schaffung von Bauplanungsrecht für das geplante 
Ansiedlungsvorhaben. Vorteilhaft ist, dass im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung (Flä-
chennutzungsplanung) die in Rede stehende Fläche bereits als gewerbliche Baufläche ausgewie-
sen ist. Die bauliche Nutzung ist über die vorlaufende Planungsebene somit bereits vorbereitet. 

Zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgt die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. Um das erforderliche 
Bau- und Planungsrecht zu schaffen, wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan im 2-stufigen 
Regelverfahren mit Plan-Umweltprüfung (Umweltbericht) und Abarbeitung der Landschaftsplanung 
mit Eingriffsregelung aufgestellt. Dazu wird ein sog. vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 
12 BauGB genutzt, da ein konkretes Vorhaben Anlass der Planung ist und es sich nicht um eine 
allgemeine Angebotsplanung handelt.  Die rechtlichen Rahmenbedingungen hierzu liefert § 12 
BauGB (Vorhaben- und Erschließungsplan). Die Aufstellung des Bebauungsplans unterliegt der 
Planungshoheit der Ortsgemeinde Lehmen. 
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Abb.: Lageübersicht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Zur Schmittenhöhe “ 
(unmaßstäbliche Darstellung, Lage Plangebiet rot umrandet; Quelle: © Naturschutzverwaltung 
Rheinland-Pfalz, Geobasisdaten: © Kataster- und Vermessungsamt Rheinland-Pfalz)) 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Randbereich der Siedlungslage Lehmen grenzt teilweise an 
baulich bzw. anthropogen geprägte Nutzungsbereiche an. Der Bestand ist aktuell durch eine land-
wirtschaftliche Ackernutzung geprägt. Südlich verläuft die L 82 (Bergstraße). Weitergehende Details 
sind dem Kapitel 2 zu entnehmen. 

Die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit erfolgt gegenstandsbezogen auf ein konkre-
tes Vorhaben - auf der Grundlage eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Dieser wird auf 
Grundlage eines Vorhaben- und Erschließungsplans gemäß § 12 BauGB von der Gemeinde als 
Satzung beschlossen. Durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan kann die Gemeinde die 
Zulässigkeit von Vorhaben gemäß § 12 (1) BauGB bestimmen, wenn der Vorhabenträger zur 
Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen bereit und in der Lage ist. Die Zu-
lässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß 
§ 12 (1) BauGB ergibt sich aus § 30 (2) BauGB. Als Grundlage dient ein Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan, der mit der Gemeinde abgestimmt wird. Über einen Durchführungsvertrag verpflichtet 
sich der Vorhabenträger zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der 
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Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise vor dem Satzungsbeschluss. Der Durch-
führungsvertrag erfolgt als städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB.  

Die Inanspruchnahme von Grund und Boden wird durch die notwendigen und entsprechenden 
Festsetzungen zur Verwirklichung des Vorhabens eingegrenzt.  

 

Abb.: Vorhaben- und Erschließungsplan (unmaßstäbliche Darstellung) 

Die Grundzüge der Plankonzeption werden anhand des Vorhaben- und Erschließungsplans ersicht-
lich.  

Die städtebauliche Plankonzeption des Vorhaben- und Erschließungsplans beinhaltet die geplante 
Errichtung einer Betriebsstätte für ein Tiefbauunternehmen mit entsprechenden Gebäuden für La-
gerung und Abstellzwecke (Lagerhalle) sowie Werkstatt. Es werden Hof- und Lagerflächen mit Ab-
stellmöglichkeiten für den betrieblichen Fuhrpark geschaffen. Es soll ferner die Wohnnutzung mit 
einem Wohngebäude für die Inhaberfamilie als funktional gemeinsam genutztes Wohn-/Büro-
/Betriebsgebäude zugelassen werden. Ebenfalls sind den Hauptnutzungen dienende untergeordne-
te Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplät-
ze (Carports) zulässig. Alle Einzelheiten der Zulässigkeiten sind den entsprechenden Ausführungen 
weiter unten in der Begründung zu entnehmen. 

Gegenstand der Plankonzeption sind zudem eine randliche Eingrünung mit einem Gehölzstreifen, 
die Anlage einer Rasen-/Gartenfläche und einer Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung. 
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Des Weiteren wird eine externe Kompensationsfläche im sonstigen Geltungsbereich des Be-
bauungsplans festgesetzt. Die verkehrliche Erschließung der Plangebietsfläche wird bauplanungs-
rechtlich gesichert. 

Die beschreibenden Ausführungen dieser Begründung dienen der Beschreibung des Planungsvor-
habens und stellen die Grundlage für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans dar. 

 

2 L AG E  U N D  ST ÄD T EB AU L I C H E  B E ST AN D S S I T U AT I O N  

Das Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand der Ortsgemeinde Lehmen und wird derzeit als 
Fläche für die Landwirtschaft (Ackerfläche) genutzt.  

Die Bestandssituation (Stand: August 2022) wird in einem Biotop- und Nutzungstypenplan darge-
stellt. Im Rahmen der landschaftsplanerischen Bestandsaufnahme wurden hierzu die im Plangebiet 
vorhandenen Biotoptypen während der Begehung am 02.08.2022 detailliert erfasst und im Biotop- 
und Nutzungstypenplan kartographisch dargelegt. Zur Erfassung wurde die Biotoptypenkurzüber-
sicht „Biotopkataster Rheinland-Pfalz - Kartieranleitung – Kurzübersicht der Biotoptypen“ des Minis-
teriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten im Stand vom 25.10.2013 
sowie die „LöKPlan GbR: Biotopkartieranleitung für Rheinland-Pfalz, Stand: 03.05.2012“ herange-
zogen. Im Rahmen der nachfolgenden Beschreibung der Bestandssituation wird auch Bezug auf die 
kartierten Biotoptypen genommen. 

Das Plangebiet und dessen Umgebung ist vorwiegend geprägt durch intensiv landwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Auch mehrere eingezäunte Weideflächen sind in der Umgebung vorhanden. 
Nördlich der in Rede stehenden Fläche befinden sich größere Gehölzbestände bzw. Waldflächen 
entlang des Nothbaches. Entlang des Baches befinden sich mehrere Mühlen, wie bspw. die 
Nothenmühle. Südlich befindet sich die bebaute Siedlungslage von Lehmen, welche Richtung Os-
ten talabwärts Richtung Mosel verläuft. 

Nördlich und südlich der in Rede stehenden Fläche verlaufen Täler. Entlang der südlich verlaufen-
den L 82 fällt das Gelände stark ab. Östlich befindet sich zudem das Moseltal. Das Plangebiet liegt 
somit auf einem Plateau (Bezeichnung in der topographischen Karte: Schmittenhöhe). 

Das Plangebiet selbst stellt sich derzeit überwiegend als Ackerfläche dar. Südlich grenzen mehrere 
Schuppen mit Lagerplätzen (überwiegend geschottert) an. Zudem befindet sich eine Wiesenfläche 
mit Gehölzstreifen und mehreren Einzelbäumen unmittelbar südlich des Plangebiets. Dort sind 
mehrere Bänke vorhanden, die bspw. Wanderern als Rastplatz dienen. Auch tangieren zwei Wirt-
schaftswege (westlich und östlich) das Plangebiet. Diese bilden einen direkten Anschluss an die 
südlich verlaufende Landesstraße L 82. Über die L 82 besteht Anschluss an die B 416, welche pa-
rallel zur Mosel verläuft. Damit ist das Plangebiet an regionale und überregionale Verkehrsverbin-
dungen angeschlossen. 
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Abb.: Plangebiet auf Luftbild und Kataster (unmaßstäblich; Quelle: © Naturschutzverwaltung 
Rheinland-Pfalz, Geobasisdaten: © Kataster- und Vermessungsamt Rheinland-Pfalz) 

Bilder Bestandssituation 

  
Abb.: Zufahrt zum Plangebiet (eigene Aufnahmen, August 2022) 
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Abb.: Blick ins Plangebiet (eigene Aufnahmen, August 2022) 
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3 VO R G AB E N  Ü B E R G E O R D N ET E R  PL AN U N G EN  

3.1 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald (RROP) 

Die Ortsgemeinde Lehmen gehört zur Verbandsgemeinde Rhein-Mosel und ist damit Teil des 
Landkreises Mayen-Koblenz. Dieser wiederum gehört zur Planungsregion Mittelrhein-Westerwald. 
Nachfolgend wird daher näher auf den Regionalen Raumordnungsplan (RROP) dieser Planungsre-
gion eingegangen. 

Der RROP beinhaltet die überörtliche, überfachliche und zusammenfassende Landesplanung im 
Gebiet der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald. Der regionale Raumordnungsplan vertieft und 
konkretisiert das Landesentwicklungsprogramm (LEP IV 2008 mit Teilfortschreibungen 2013, 2015 
und 2017) und enthält Ziele und Grundsätze, die gemäß § 1 (4) BauGB in der Bauleitplanung sowie 
in den Fachplanungen zu beachten bzw. zu berücksichtigen sind. Der vorliegende RROP löst den 
RROP aus dem Jahr 2006 ab, wobei er sich weitgehend an diesem Vorgängerplan orientiert. 

Gemäß Raumstrukturgliederung im wirksamen RROP Mittelrhein-Westerwald liegt die Ortsgemein-
de Lehmen im verdichteten Bereich mit konzentrierter Siedlungsstruktur. Die Ortsgemeinde wird 
keinem zentralen Ort zugeordnet; das nächsterreichbare Grundzentrum ist die Stadt Münstermai-
feld sowie Kobern-Gondorf. Des Weiteren liegt Lehmen in einem Schwerpunktentwicklungsraum 
laut der Karte 2 „Leitbild zur Raum- und Siedlungsentwicklung“ des RROP Mittelrhein-Westerwald. 
Dies bedeutet, dass die überörtliche Versorgung in ihrer Funktion gesichert und als Verknüpfungs-
punkte im großräumigen, überregionalen und regionalen Verkehrssystem bedarfsgerecht weiter-
entwickelt werden soll. 

Grundsätzlich gilt, dass die Gemeinden die Verantwortung für ihre Eigenentwicklung tragen. Dies 
beinhaltet die Wahrnehmung aller örtlichen Aufgaben als Voraussetzung für eine eigenständige 
örtliche Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Freizeit, Verkehr und Um-
welt. Die planerische Ausformulierung des Grundsatzes erfolgt im Rahmen der Eigenentwicklung. 
Die Eigenentwicklung muss sich an den Entwicklungschancen der Gemeinde orientieren. Dazu 
gehören neben einer realistischen Beurteilung ihrer sozioökonomischen Entwicklungschancen auch 
die räumlich-funktionale Lagebeziehungen, sofern sie die Tragfähigkeit der Gemeinde beeinflussen.  

Die vorliegende Planung entspricht dem Eigenbedarf für gewerbliche Bauflächen und damit auch 
der Eigenentwicklung. Dies begründet sich auch aus der Bedarfsdarstellung in Kapitel „Aufgaben-
stellung, Ziele und Zweck der Planung“ dieser Begründung. Durch die Aufstellung des Bebauungs-
plans soll einem in der Ortsgemeinde ansässigen Unternehmen eine Zukunftsperspektive geschaf-
fen werden. Es wird hierbei auf bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesene gewerbliche Bauflä-
chen zurückgegriffen. 

Nach den Zielen Z 30 ff. des RROP, welche auf den Zielen Z 31 ff. des LEP IV bezüglich einer 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung beruhen, wird auf eine Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme  fokussiert. Eine notwendige Flächeninanspruchnahme ist über ein Flächenmanagement 
qualitativ zu verbessern und zu optimieren. Dabei ist grundsätzlich der Innenentwicklung ein Vor-
rang vor der Außenentwicklung einzuräumen, wobei es sich hierbei nach der Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (Urteil vom 06. Oktober 2011 – 1 C 11322/10.OVG) ledig-
lich um einen Handlungsauftrag an die regionalen Planungsgemeinschaften sowie die Gebietskör-
perschaften, ein entsprechendes Flächenmanagement in der Zukunft einzuführen, nicht um ein 
unmittelbar gegenüber der Plangeberin wirkendes Ziel der Raumordnung handelt. 
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Ergänzend kann jedoch vorgetragen werden, dass es sich bei dem Vorhaben dem Grunde nach um 
ein Aussiedlungsvorhaben in den Gemarkungsbereich „Aufm Algerpfad“ am nordwestlichen Sied-
lungsrand von Lehmen handelt. Seit 2016 wurde von der Vorhabenträgerfamilie der bisherige elter-
liche Betrieb in der Hauptstraße 39, im Ortskern von Lehmen übernommen. Aufgrund der engen 
Bebauung in Lehmen ist eine ergänzende Nutzung der Hoffläche für Zwecke einer Tiefbauunter-
nehmung funktional und wirtschaftlich nicht sinnvoll und für eine Erweiterung nicht möglich. Ein 
Baugrundstück zum Kauf ist in Lehmen für das Vorhaben nicht verfügbar. Daher besteht der Bedarf 
für die Schaffung von Bauplanungsrecht für das geplante Ansiedlungsvorhaben. Vorteilhaft ist, dass 
im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) die in Rede stehende 
Fläche bereits als gewerbliche Baufläche ausgewiesen ist. Die bauliche Nutzung ist über die vorlau-
fende Planungsebene somit bereits vorbereitet. 

Die Ziele zur Beachtung der wohnbauflächenbezogenen Schwellenwerte sind auf gewerbliche Nut-
zungen nicht anzuwenden. 

In der Gesamtkarte des wirksamen RROP Mittelrhein-Westerwald wird die in Rede stehende Plan-
gebietsfläche keiner Nutzungsstruktur zugeordnet und daher in Weiß dargestellt (siehe die schwarz 
umkreiste Fläche in der nachfolgenden Abbildung). Die Fläche mit bereits vorhandener Wohnbe-
bauung (südlich der Landesstraße) wird hingegen in der Farbe Rot dargestellt, mit der Bezeichnung 
„Siedlungsfläche Wohnen“. Bereits teilweise gewerblich genutzte Bereiche im östlich angrenzenden 
Umfeld werden als „Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe“ dargestellt. 

Das Plangebiet liegt noch innerhalb der großräumigen Darstellung eines Ausschlussgebietes für die 
Windenergienutzung. Der Sachverhalt hat für die Planungsabsicht jedoch keine Planungsrelevanz. 

Das Plangebiet wird von einem großräumigen „Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus“ über-
deckt (Grundsatz der Regionalplanung). Das Vorbehaltsgebiet wird durch die geplante kleinflächige 
Entwicklung nicht negativ beeinträchtigt. Der Standort befindet sich im Bestand auf einer Ackerflä-
che am Ortsrand. Er liegt auf der Höhe, räumlich oberhalb der auch durch den Moseltourismus ge-
prägten Ortsgemeinde. Er liegt entsprechend nicht in Tallage an der Mosel, wo größere Sichtbarkei-
ten gegeben wären. Durch die Planung werden keine Wegeverbindungen gekappt oder verändert, 
so dass die Nutzung der umlegenden Wege auch für Wanderer weiterhin möglich ist. 

Das Plangebiet liegt des Weiteren in einem großräumigen „Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopver-
bund“. Auch hierbei handelt es sich um einen regionalplanerischen Grundsatz. Durch die gegebene 
Bestandssituation als intensiv genutzte Landwirtchaftsfläche (Acker) und der Situation, dass keine 
Gehölze oder Trittsteinbiotope durch die Planung entfernt werden müssen, werden keine negativen 
oder unzulässigen Auswirkungen auf das Vorbehaltsgebiet erwartet. 

Bezüglich eines möglichen planungsrechtlichen Konfliktpotentials zu Grundsätzen der Regionalpla-
nung wie der genannten berührten Vorbehaltsgebiete gilt: Durch die Darstellung der Plangebietsflä-
che im wirksamen Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche wurden die Grundsätze der 
Regional- und Landesplanung bereits auf der Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
berücksichtigt bzw. abgearbeitet. Die Nutzung als Baufläche wurde entsprechend der Aufgabe der 
vorbereitenden Bauleitplanung somit schon vor Jahren vorbereitet. Es liegt entsprechend kein 
grundsätzliches Entgegenstehen vor. 

Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung wird der in Rede stehenden gewerblichen Entwick-
lung formalrechtlich der planerische Vorrang eingeräumt. 

Sonstige Darstellungen des RROP betreffen nicht die vorliegende Planung, weshalb an dieser Stel-
le auch nicht näher darauf eingegangen werden muss. 
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Es kann abschließend festgehalten werden, dass die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans nicht den Zielvorgaben der Regional- und Landesplanung widerspricht und 
die Entwicklung auf der Fläche des Plangebietes erfolgen kann. 

 

 

Abb.: Auszug aus dem gültigen RROP mit nachträglich schwarz umkreistem Geltungsbe-
reich (Quelle: RROP Mittelrhein-Westerwald, 2017; unmaßstäblich/verändert) 

3.2 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel weist auf Grundlage des 
noch rechtswirksamen Flächennutzungsplans der ehemaligen Verbandsgemeinde Untermosel für 
das Plangebiet bereits eine G-Fläche aus (gewerbliche Baufläche). 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird kein eigenständiger Baugebietstyp im Sinne der 
BauNVO festgesetzt. Die zulässige Nutzung wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan direkt auf 
Grundlage des § 12 BauGB festgesetzt. Es ist im Plangebiet im Wesentlichen eine gewerbliche 
Nutzung (G) für ein Tiefbauunternehmen und ein gemeinsam genutztes Wohn-/Büro-
/Betriebsgebäude für die Inhaberfamilie zugelassen. Eine betriebszugehörige Wohnnutzung kann 
innerhalb gewerblicher Bauflächen zugelassen werden. 

Damit kann der vorhabenbezogene Bebauungsplan aus den Darstellungen des wirksamen Fläche-
nnutzungsplans gemäß § 8 (2) BauGB entwickelt werden. Das Entwicklungsgebot wird entspre-
chend beachtet. 
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Abb.: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan, Ortslage Lehmen  
(unmaßstäblich, Lage des Plangebietes mit roter Umrandung gekennzeichnet) 

3.3 Sonstige umweltrelevante übergeordnete Vorgaben 

 

Schutzgebiete, übergeordnete umwelt-
relevante Planungsaussagen: 

 

Naturdenkmale nicht betroffen 

Kartierte Biotope nicht betroffen 

Nach § 30 BNatSchG oder § 15 LNatSchG 
geschützte Biotope: 

nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete: Moselgebiet von Schweich bis Koblenz 

Naturparke: nicht betroffen 

Naturschutzgebiete: nicht betroffen 

Natura-2000-Gebiete: nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete: nicht betroffen 

geschützte oder seltene Arten: Kein Vorkommen im Plangebiet 
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Planung vernetzter Biotopsysteme:   

Bestandsdarstellung: Keine Aussagen 

Darstellung Entwicklungsziele: 
Keine Aussagen 

Prioritätenkarte: Keine Aussagen 

In der Planung vernetzter Biotopsysteme für den Landkreis Mayen-Koblenz (VBS, 1990-1992) 
sind in der Bestands- und in der Zielkarte keine Darstellungen vorhanden. In der Prioritätenkarte 
wird das Plangebiet ebenfalls keinem Biotopverbund zugeordnet. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000 Gebiet (FFH-Gebiete und EU-
Vogelschutzgebiete). Nördlich befindet sich das FFH-Gebiet „Moselhänge und Nebentäler der unte-
ren Mosel“ in Entfernungen von über 300 m, in südlicher Richtung in einer Entfernung von von über 
200 m. Das südliche Gebiet befindet sich südlich angrenzend an die Ortslage von Lehmen und das 
nördliche im Tal zwischen Dreckenach und Kobern-Gondorf.  Aufgrund der sich zwischen dem 
Plangebiet und dem Natura 2000 Gebiet befindlichen Siedlungslage sind keine negativen Auswir-
kungen auf das FFH-Gebiet zu erwarten. 

Ferner weist das Planänderungsgebiet keine im Sinne des § 30 BNatSchG oder gemäß  
§ 15 LNatSchG naturschutzrechtlich geschützten Biotope und Vegetationsbestände auf. Kartierte 
Biotope liegen im Plangebiet nicht vor. 

Das Plangebiet ist nicht innerhalb eines Naturschutzgebietes gelegen, jedoch liegt es innerhalb 
des Landschaftschutzgebietes „Moselgebiet von Schweich bis Koblenz“. Schutzzweck ist die Er-
haltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswertes des Moseltales und 
seiner Seitentäler mit den das Landschaftsbild prägenden, noch weitgehend naturnahen Hängen 
und Höhenzügen sowie die Verhinderung von Beeinträchtigungen des Landschaftshaushaltes, ins-
besondere durch Bodenerosionen in den Hanglagen. Das in Rede stehende Plangebiet steht dem 
Schutzzweck aufgrund seiner Größe und der Lage auf dem Plateau nicht entgegen. Die Moselhän-
ge und das Moseltal sind von der Planung nicht negativ betroffen. Zudem sind Flächen innerhalb 
des räumlichen Geltungsbereichs eines Bebauungsplans mit baulicher Nutzung nicht Bestandteile 
des Landschaftsschutzgebietes. Damit steht dem Erlass des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
diesbezüglich formal nichts entgegen. 

Die Lage im Landschaftsschutzgebiet wird im Bebauungsplan durch verschiedene Regelungen be-
rücksichtigt, die zum Einfügen in das Landschaftsbild beitragen und landschaftsbildliche Auswirkun-
gen vermeiden und minimieren sollen: 

 Vergleichsweise enge Höhenbeschränkung der baulichen Anlagen mit Regelungen zur ma-
ximalen Trauf- und Firsthöhe bzw. Gebäudehöhe (bei Flachdachgebäuden) 

 Max. II Vollgeschosse 

 Beschränkung der potentiell talseitig entstehenden sichtbaren Wandhöhen durch Vorgaben 
zur Vornahme von Erdanschüttungen mit Begrünungen 

 Beschränkung der max. zulässigen Grundflächen 

 Festsetzung einer randlichen Gebietseingrünung: Durch die Pflanzung von Sichtschutzgrün 
im Ordnungsbereich A erhöht sich der Anteil von Gehölzstrukturen im Plangebiet bzw. Um-
feld und trägt zur Eingrünung bei (Abschirmung des Plangebietes). 
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 Festsetzung einer privaten Grünfläche mit Baumpflanzungen: Auch hier gilt, dass durch die 
Pflanzung von Bäumen eine Abschirmung und Kaschierung der entstehenden Gebäude 
entsteht und damit eine verbesserte Einbindung in das Landschaftsbild. 

 Beschränkung der Farben zur Dacheindeckung auf nur dunkelgraue, anthrazitfarbene und 
dunkelblaue Materialien 

 Vorgaben über die äußere Gebäude- und Fassadengestaltung zur Vermeidung / Unterbin-
ding von optisch-gestalterischen Fehlentwicklungen 

 Zulässigkeit und Empfehlungen zur Dachbegründung von Gebäuden 

 Vorgaben zur Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke 
(Ausschluss von flächenhaften Gärten mit Kies-, Splitt- oder Schotterschüttungen) 

Wasserschutzgebiete und andere Schutzgebiete werden durch die Planung ebenfalls nicht tangiert. 

4 PL AN I N H AL T E  

4.1 Städtebauliche Konzeption 

Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans soll die Errichtung einer gewerbli-
chen Betriebsstätte für ein Tiefbauunternehmen in Verbindung mit betrieblicher und privater Wohn-
nutzung bauplanungsrechtlich vorbereitet werden. 
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Abb.: Auszug aus der Planzeichnung des Bebauungsplans (unmaßstäbliche Darstellung) 
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Die planungsrechtliche Zulässigkeit erfolgt auf der Grundlage eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans. Dieser basiert auf der Grundlage eines Vorhaben- und Erschließungsplans gemäß 
§ 12 BauGB und einem Durchführungsvertrag. 

Die Zulässigkeiten der Bebauungsstrukturen werden in ihrer Gesamtausdehnung auf dem Plange-
biet durch entsprechende Festsetzungen begrenzt. Es wird hierbei insbesondere die max. zulässige 
Grundfläche der Gebäude sowie die sonstige Flächenversiegelung begrenzt und damit geregelt. 

Für die geplanten Gebäudebereiche werden durch die Festlegung von Baugrenzen überbaubare 
Grundstücksflächen ausgewiesen bzw. festgesetzt. Innerhalb dieser Flächen ist die Errichtung der 
baulichen Hauptanlagen zulässig. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um ein Gebäude für 
Lagerung und Abstellzwecke (Lagerhalle) sowie Werkstatt sowie ein gemeinsam genutztes Wohn-
/Büro-/Betriebsgebäude der Inhaberfamilie. 

Als Ausgleichsmaßnahmen für das Planungsvorhaben wird entlang der Außenränder des Plange-
bietes eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im Ord-
nungsbereich A festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt im Ordnungsbereich B die Anlage einer privaten 
Grünfläche, die als Rasen- und Gartenfläche auszubilden ist. Darüber hinaus erfolgt im Ordnungs-
bereich B die Anlage einer privaten Grünfläche, die als Rasen- und Gartenfläche auszubilden ist. 
Ergänzend sind innerhalb der Fläche mindestens 10 Laubbäume II. Ordnung zu pflanzen und dau-
erhaft zu erhalten. Des Weiteren wird eine externe Kompensationsfläche im sonstigen Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans festgesetzt (Ordnungsbereich D). Hier erfolgt die Entwicklung eines ex-
tensiv genutzten Wildackers. Dieser erfüllt durch die vorgesehenen inhaltlichen Festsetzungen auch 
die Funktion einer artenschutzbezogenen Ausgleichsmaßnahme für die Feldlerche. 

Die äußere Erschließung des Planungsvorhabens erfolgt über die Trasse eines bisherigen landwirt-
schaftlichen Weges, der als öffentliche Erschließungsstraße planungsrechtlich festgesetzt wird und 
im Rahmen der Maßnahmenumsetzung hergestellt wird. 

4.2 Art der baulichen Nutzung und Zulässigkeiten 

Der Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist nicht an die Festsetzungen in § 9 BauGB 
und an die BauNVO gebunden. Vorhabenträger und Gemeinde können die bauliche und sonstige 
Nutzung der einbezogenen Grundstücke sachgerecht bestimmen. Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan muss sich auf die Verwirklichung eines konkreten Vorhabens richten. Die Regelungen 
können über die Festsetzungsmöglichkeiten hinausgehen. Das Vorhaben muss ausreichend kon-
kretisiert sein und über eine abstrakt-generelle Beschreibung hinausgehen. 

Das Plangebiet soll sich hinsichtlich Nutzung und Dimensionierung der Baukörper möglichst orts-
verträglich in das Orts- und Landschaftsbild einfügen. Entsprechend der konkreten Ziele des Vor-
habens sind nur solche Nutzungen und bauliche Anlagen im Geltungsbereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans zulässig, die dem speziellen Nutzungszweck des Vorhabens dienen. 

Im Plangebiet sind daher folgende bauliche Anlagen und Nutzungen zulässig: 

• Gewerbliche Nutzung für ein Tiefbauunternehmen mit entsprechenden Gebäuden für La-
gerung und Abstellzwecke (Lagerhalle) sowie Werkstatt. 

• Hof- und Lagerflächen mit Abstellmöglichkeiten für den betrieblichen Fuhrpark 

• Wohnnutzung mit einem Wohngebäude für die Inhaberfamilie (gemeinsam genutztes 
Wohn-/Büro-/Betriebsgebäude) 
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Ebenfalls sind den Hauptnutzungen dienende untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO sowie Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) zulässig. 

Die Hauptgebäude (betreffend Hochbauten) der zugelassenen Nutzungen sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig (innerhalb der festgesetzten Baugrenzen). Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) sind hinge-
gen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Mit den getroffenen Festsetzungen erfolgt eine konkrete Nutzungssteuerung, die differenzierter 
ausfällt als bei einer allgemeinen Festsetzung eines Gewerbegebietes. Es werden entsprechend die 
Möglichkeiten und Vorteile eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans genutzt. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksflächen 

Um eine in die Siedlungslage integrierte städtebauliche Entwicklung zu erzielen werden entspre-
chend des Planungsziels Obergrenzen für die bauliche Ausnutzung des Baugrundstücks vorgege-
ben. Diese Regelungen erfolgen vor dem Hintergrund, dass die Entwicklung der Baukörper den 
städtebaulichen Bedürfnissen der Gemeinde an dieser Stelle entspricht und somit der Entwicklung 
von zu großen und zu hohen Baukörpern am Siedlungsrand entgegengewirkt wird. Im vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan werden zur Begrenzung der baulichen Ausnutzung des Grundstücks 
Festsetzungen bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung und der Höhe der baulichen Anlagen 
getroffen. Die Regelungen bzgl. des Maßes der baulichen Nutzung und die Höhenentwicklung der 
Gebäude erfolgt vor dem Hintergrund der konkret vorliegenden und begründeten Bedarfe. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird nicht wie bei einem normalen Angebotsbebauungsplan üblich 
durch eine Grundflächenzahl (GRZ) und eine Geschossflächenzahl (GFZ) begrenzt. Die Größe der 
zulässigen Grundfläche der baulichen Anlagen wird entsprechend derer Zweckbestimmung nach 
der zulässigen Grundfläche konkret festgesetzt. Die Einzelnutzungen sollen relativ individuell gere-
gelt werden, so dass der vorh. Bebauungsplan das konkrete Vorhaben berücksichtigt, jedoch keine 
darüber hinausgehenden, gegebenenfalls auch seitens der Ortsgemeinde nicht gewünschten Nut-
zungen zugelassen werden. Hierüber kann auch der Eingriff in Natur und Landschaft vorhabenbe-
zogen gezielter begrenzt und gesteuert werden als über eine Grundflächenzahl, die eine Relativre-
gelung darstellt. 

Die Größe der zulässigen Grundfläche wird demnach wie folgt festgelegt: 

 Lager- und Betriebshalle: Max. 800 m² 

 Wohn- und betriebliches Bürogebäude: Max. 250 m² Grundfläche (Anmerkung: Grundfläche 
ist nicht = Wohnfläche) 

 Die zulässige Grundfläche aller befestigten Flächen (Gebäude gemäß vorstehend genann-
ten Zulässigkeiten bleiben hierbei unberücksichtigt) beträgt max. 1.500 m². 

Die Werte sind festgesetzt unter Berücksichtigung der Erfordernisse aus der geplanten konkreten 
Bebauung bei gleichzeitigem geringem Puffer, so dass ein gewisser geringer Gestaltungsspielraum 
für eine spätere bauantragsreife Konkretisierung der Gebäude gegeben ist. 

In Summe sind somit maximal 800 m² + 250 m² + 1.500 m² = 2.550 m² voll- und teilversiegelte Flä-
chen zulässig. 
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Zur Begrenzung der Höhenentwicklung werden ebenfalls Obergrenzen in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan aufgenommen. Die Höchstgrenzen der Gebäudehöhen werden demnach wie folgt 
festgesetzt: 

Die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 11,5 m. Die maximal zulässige Traufhöhe wird auf 7,0 m 
festgesetzt. 

Bei Gebäuden mit Flachdächern (Definition: Gebäude mit max. 7° Dachneigung) wird geregelt, dass 
diese eine maximale Höhe von 8,0 m entwickeln dürfen. 

Es gelten folgende Maßbezugspunkte: 

Die Höhen werden jeweils zwischen dem oberen und unteren Maßbezugspunkt gemessen. 

Der obere Maßbezugspunkt wird wie folgt gemessen: 

 •Traufhöhen zwischen Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, 

 •Firsthöhe am Schnittpunkt der Dachflächen (Oberkante Dachhaut am First) 

 •Gebäudehöhe als höchster Punkt der Gebäudehülle (in der Regel Höhe der Attika ohne 
Berücksichtigung technischer Aufbauten wie z.B. Lüftungsanlagen oder Antennen) 

Als unterer Maßbezugspunkt gilt eine NHN-Höhe von 167,15 m über NHN, gemessen am Weg 
Höhe Einfahrt Grundstück. (Kennzeichnung des Höhenbezugspunktes und Darstellung der Höhen-
linien siehe Planzeichnung). 

Die Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschosse wird auf 2 Vollgeschosse begrenzt. Ein Kellerge-
schoss ist zulässig, es wird auf die Zahl der Vollgeschosse nicht angerechnet. Damit wird auf die 
topographisch im Plangebiet abfallende Situation Rechnung getragen. Durch die getroffenen Fest-
setzungen zur max. zulässigen Gesamtgebäudehöhe wird dennoch sichergestellt, dass nicht zu 
hohe Gebäude im Landschaftsbild entstehen. 

Ebenfalls wird durch nachfolgend zitierte bauordnungsrechtliche Festsetzung sichergestellt, dass zu 
hohe Gebäudewandhöhen im Landschaftsbild nicht entstehen: 

Oberflächengestaltung: „Talseitig entstehende, frei sichtbare Gebäudewandhöhen von über 10 m 
Höhe sind durch Erdanschüttungen mit Begrünungen (zumindest mit Raseneinsaat und/oder be-
grünter Gartengestaltung) zu kaschieren, so dass die frei sichtbare Wandhöhe maximal 10 m be-
trägt. Gebäudeausgänge (in der Regel bei einem Kellergeschoss) sind hiervon ausgenommen. 
Gemessen wird zwischen dem Schnittpunkt des an das Gebäude angrenzenden höchsten Gelän-
des und dem obersten Punkt der sichtbaren Außenwand.“ 

Um einem nicht gewollten Mietwohnungsbau im Plangebiet auszuschließen, werden Festsetzungen 
über die zulässige Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden getroffen. Es sind maximal 2 Woh-
nungen im gemeinsam genutzten Wohn-/Büro-/Betriebsgebäude zulässig. 

Überbaubare Grundstücksflächen, Zulässigkeit von Nebenanlagen 

Durch die Ausweisung von überbaubarer Grundstücksfläche wird geregelt, in welchen Bereichen 
die Hauptgebäude errichtet werden können. Im vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
werden daher zwei Baufenster festgesetzt.  
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Zur Regelung in welchem Bereich des Plangebietes die baulichen Anlagen errichtet werden dürfen, 
werden Baufenster durch die zeichnerische Festsetzung von Baugrenzen ausgewiesen. Die Haupt-
gebäude (betreffend Hochbauten) der zugelassenen Nutzungen sind nur innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen zulässig (innerhalb der festgesetzten Baugrenzen). Nebenanlagen im Sin-
ne des § 14 BauNVO sowie Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) sind hingegen auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  

Es wird zeichnerisch berücksichtigt und damit festgelegt, dass in Richtung der angrenzenden, er-
schließenden Verkehrsfläche der Abstand der Baufenster zur Grundstücksgrenze 3,00 m betragen 
muss. Dies entspricht unter anderem dem städtebaulichen Gestaltungskonzept der Plangeberin und 
trägt zugleich den Vorgaben der Landesbauordnung zum Mindestgrenzabstand hinreichend Rech-
nung. 

Der Vorhabenträger hat durch die Festlegung der Baugrenzen hinreichend Spielraum, die Hauptge-
bäude innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu platzieren. Die Ortsgemeinde behält sich 
dennoch die Möglichkeit vor, die Standorte der Hauptgebäude in einem gewissen Maß zu steuern 
und damit die landschaftsbildlichen Auswirkungen zu minimieren. 

Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind auch auf den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, jedoch nicht innerhalb der nach § 9 (1) Nr. 25 a BauGB festge-
setzten Bepflanzungsflächen. Dies gilt nicht für Einfriedungen: Innerhalb der zur Bepflanzung nach 
§ 9 (1) Ziffer 25a BauGB festgesetzten Flächen (Ordnungsbereichs A) ist die Errichtung von Anla-
gen zur Grundstückseinfriedung zulässig (bezüglich zulässiger Anlagen siehe Textfestsetzung „Ein-
friedung“). 

4.4 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen und Hinweise 

Auf Rechtsgrundlage des § 9 (4) BauGB i. V. m. § 88 (1) und (6) LBauO werden einige grundlegen-
de bauordnungsrechtlich-gestalterische Festsetzungen in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
aufgenommen, um grobe gestalterische Fehlentwicklungen zu unterbinden. 

Die Festsetzungen erfolgen, um die Anpassung an das regionstypische Landschaftsbild zu gewähr-
leisten und um damit die Verträglichkeit der Außenwirkung auf Siedlungsgebiet und Landschaftsbild 
zu sichern. 

Wesentlich für die Qualität des Plangebietes und seiner Wirkung auf das Siedlungs- und Land-
schaftsbild ist die Abstimmung der äußeren Gestalt baulicher Anlagen. Daher werden bauordnungs-
rechtliche Festsetzungen getroffen, die die Dachgestaltung einschließlich der Dacheindeckungsfar-
ben der Gebäude regeln. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird verbindlich geregelt, dass Dächer nur mit einer Dach-
neigung bis 40° zulässig sind. Garagen und bauliche Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO 
sind in ihrer Dachform und -neigung frei, da diese nicht die prägenden Gebäude sein werden. Klar-
stellend wird in der Festsetzung darauf hingewiesen, dass Dachbegrünungen und Solar-
/Photovoltaikanlagen zulässig sind. 

Dachaufbauten dürfen 3/4 der Länge der jeweiligen Gebäudeseite nicht überschreiten. Dies stellt 
sicher, dass Dachaufbauten in Summe nicht zu wuchtig, dominierend und damit optisch beeinträch-
tigend wirken können. 
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Zur bestmöglichen Einbindung von Dacheindeckungen bezüglich der Farbwahl werden im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan die Dachfarben geregelt. Gemäß der getroffenen Festsetzung ist 
folgendes zulässig: „Zur Dacheindeckung sind nur dunkelgraue, anthrazitfarbene und dunkelblaue 
Materialien zulässig. Zur Auswahl stehen folgende RAL-Farbtöne: 7010-7012, 7015-7022, 7024, 
7026, 5004, 5008, 5011,5013 und 5022. Die RAL-Farbtöne sind aus den Listen der Farbhersteller 
ersichtlich.“ 

Zur Vermeidung von baugestalterischen Fehlentwicklungen wurde eine Festsetzung zur äußeren 
Gebäude- und Fassadengestaltung aufgenommen. Danach dürfen Außenanstriche, Außenputze 
und Verblendungen nicht in grell und stark leuchtenden Farben ausgeführt werden. An Gebäuden 
sind glänzende Materialien zur großflächigen Fassadengestaltung nicht zulässig. 

Ebenfalls wird durch nachfolgend zitierte bauordnungsrechtliche Festsetzung sichergestellt, dass zu 
hohe Gebäudewandhöhen im Landschaftsbild nicht entstehen: 

Oberflächengestaltung: „Talseitig entstehende, frei sichtbare Gebäudewandhöhen von über 10 m 
Höhe sind durch Erdanschüttungen mit Begrünungen (zumindest mit Raseneinsaat und/oder be-
grünter Gartengestaltung) zu kaschieren, so dass die frei sichtbare Wandhöhe maximal 10 m be-
trägt. Gebäudeausgänge (in der Regel bei einem Kellergeschoss) sind hiervon ausgenommen. 
Gemessen wird zwischen dem Schnittpunkt des an das Gebäude angrenzenden höchsten Gelän-
des und dem obersten Punkt der sichtbaren Außenwand.“ 

Eine Einfriedung des Grundstücks ist an der Grenze zum südlich gelegenen Wirtschaftsweg als 
Zäune, Mauern und sichtundurchlässige Einfriedungen (ausgenommen lebende Einfriedungen (He-
cken) u.ä.) nur bis max. 1,10 m Höhe zulässig. An den übrigen Grundstücksseiten gelten die Rege-
lungen der Landesbauordnung RLP. Die Höhe wird gemessen zwischen dem obersten Punkt der 
Einfriedung und Oberkante Verkehrsfläche des Wirtschaftsweges. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden auch Festsetzungen zur Gestaltung unbebauter 
Flächen bebauter Grundstücke getroffen. Demnach sind die nicht überbauten Grundstücksflächen 
bebauter Grundstücke, soweit sie nicht als Hof- und Betriebsfläche, Stellplatz, Gebäudeerschlie-
ßung, Zufahrt oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigt werden, landschaftsgärtnerisch anzu-
legen, zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Eine Gestaltung des Vorgartens und übriger Gar-
ten- und Freiflächenanteile des Baugrundstücks als flächenhafte Gärten mit Kies-, Splitt- oder 
Schotterschüttungen sind hierbei unzulässig. 

Auf die gesetzlichen Bestimmungen des § 42 LNRG (Grenzabstand von Einfriedungen) und der  
§§ 44 ff. LNRG (Grenzabstände von Pflanzen) wird besonders hingewiesen. U.a. müssen danach 
Einfriedungen von der Grenze eines Wirtschaftsweges (§ 1 (5) des Landesstraßengesetzes) 0,50 m 
zurückbleiben. Gleiches gilt für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, welche außerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen und nicht in einem Bebauungsplan als Bauland ausge-
wiesen sind. 

Die Anzahl der nachzuweisenden und dauerhaft vorzuhaltenden Stellplätze richtet sich nach lan-
desrechtlichen Regelungen in Verbindung mit der Stellplatzsatzung der Ortsgemeinde Lehmen vom 
21.06.2001. 

Die Stellplatzsatzung der Ortsgemeinde Lehmen vom 21.06.2001 gilt für Vorhaben, die überwie-
gend der Wohnnutzung dienen. Im Übrigen bestimmt sich die Zahl der notwendigen Stellplätze ge-
mäß § 2 (2) der Stellplatzsatzung der Ortsgemeinde nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeri-
ums für Finanzen vom 24. Juli 2000 (MinBl. S. 231) über die Zahl, Größe und Beschaffenheit der 
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Stellplätze für Kraftfahrzeuge in der jeweils geltenden Fassung. Einzelheiten obliegen dem konkre-
ten objektbezogenen Baugenehmigungsverfahren. 

Des Weiteren wurde ein Hinweis mit Verweis auf das Landessolargesetz aufgenommen. Dieser 
lautet:  

„Sonnenenergienutzung: Es wird darauf hingewiesen, dass bei bestimmten gewerblich genutzten 
Neubauten Anlagen zur Sonnenenergienutzung (Photovoltaikanlagen) vorzusehen sind. Es wird auf 
die entsprechenden Regelungen des LSolarG RLP vom 06.10.2021 (insbesondere § 4 LSolarG) 
hingewiesen.“ 

Weitergehende Einzelheiten obliegen dann dem objektbezogenen Baugenehmigungsverfahren. 

Weitere Hinweise im Planwerk (z.B. zum Denkmalschutz) werden an anderer passender Stelle in 
der Begründung thematisiert. Es wird hierauf verwiesen. 

4.5 Grünordnerische und landschaftsplanerische Festsetzungen und Hinweise 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan enthält Festsetzungen zu landschaftsplanerischen Aspek-
ten, um die Belange in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Zur Sicherstellung einer möglichst 
umweltfreundlichen Planung werden verschiedene Maßnahmen zur Minimierung und zum Aus-
gleich der entstehenden Eingriffe festgesetzt. 

Zur Einbindung des Plangebietes in das Landschafsbild wird die Anlage einer Gehölzhecke festge-
setzt. Innerhalb des Ordnungsbereichs A ist eine randliche Eingrünung als zweireihige Baum- und 
Strauchhecke aus standortgerechten heimischen Arten anzupflanzen und dauerhaft zu pflegen. Je 
100 m² Pflanzfläche sind 1 Baum 2. Ordnung und 10 Sträucher zu setzen. Die Gehölze sind durch 
entsprechende Pflege langfristig im Bestand zu erhalten. Abgängige Bäume und Sträucher sind 
durch Nachpflanzungen zu ersetzen. Diese festgesetzten Pflanzungen dienen planungsrechtlich 
anteilig zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft sowie der Verwirklichung landespflege-
rischer Entwicklungsziele. 

Es folgt eine Artenauswahl für Bäume II. Größenordnung, Sträucher und Obstbäume, die detaillierte 
Pflanzliste befindet sich im Anhang der Begründung. 

 Bäume II. Größenordnung: Feldahorn, Hainbuche, Vogelkirsche, Eberesche 

 Sträucher: Roter Hartriegel, Hasel, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Feldrose, Hundsrose, 
Schwarzer Holunder 

Darüber hinaus erfolgt im Ordnungsbereich B die Anlage einer privaten Grünfläche, die als Rasen- 
und Gartenfläche auszubilden ist. Ergänzend sind innerhalb der Fläche mindestens 10 Laubbäume 
II. Ordnung zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Des Weiteren wird eine externe Kompensations-
fläche im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplans festgesetzt (Ordnungsbereich D). Hier 
erfolgt die Entwicklung eines extensiv genutzten Wildackers. Dieser erfüllt durch die vorgesehenen 
inhaltlichen Festsetzungen auch die Funktion einer artenschutzbezogenen Ausgleichsmaßnahme 
für die Feldlerche. 

Zusätzlich wird eine Festsetzung zur Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke 
getroffen. Die nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke sind, soweit sie nicht als 
Hof- und Betriebsfläche, Stellplatz, Gebäudeerschließung, Zufahrt oder für sonstige zulässige Nut-
zungen benötigt werden, landschaftsgärtnerisch anzulegen, zu gestalten und dauerhaft zu unterhal-
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ten. Unzulässig ist hierbei eine Gestaltung des Vorgartens- und übriger Garten-/ Freiflächenanteile 
des Baugrundstücks als flächenhafte Gärten mit Kies-, Splitt- oder Schotterschüttungen. 

Neben den verbindlichen Festsetzungen zu landschaftspflegerischen Aspekten enthält der vorha-
benbezogene Bebauungsplan noch weitere Hinweise, welche eine weitestgehend umweltfreundli-
che Planung ermöglichen. 

Es werden Festsetzungen und Hinweise bezüglich der Rückhaltung bzw. Versickerung von Nieder-
schlagswasser und zur Verwendung versickerungsfähiger Beläge aufgeführt. 

Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser ist innerhalb des Plangebietes zurückzuhalten 
und der schadlosen Versickerung zuzuführen. Hierzu wird im vorh. Bebauungsplan in der nordwest-
lichen Ecke (tiefster Punkt des Plangebietes) eine Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung 
festgesetzt (Ordnungsbereich C). Innerhalb der Fläche ist ein naturnahes, begrüntes Erdbecken 
anzulegen. Die Freiflächen innerhalb des Beckens und in Randbereichen sind als extensiv genutzte 
Grünlandwiesen zu entwickeln und zu pflegen. 

Zusätzlich wird im Planwerk empfohlen, dass das auf der privaten Baugrundstücksfläche anfallen-
de, unbelastete Niederschlagswasser in Zisternen zurückgehalten wird. Das in Zisternen gesam-
melte Wasser darf als Brauchwasser zur Gartenbewässerung bzw. Toilettenspülung weiterverwen-
det werden.  

Die innerhäusliche Verwendung von Niederschlagswasser ist dem Abwasserwerk der Ver-
bandsgemeinde Rhein-Mosel und dem zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen (vgl. § 13 (4) 
Trinkwasserverordnung). 

Zur Befestigung von Oberflächen für Gebäudezuwege, Hofflächen, Zufahrten und Stellplätze sind 
Pflasterbeläge zulässig sowie offenporige, versickerungs-fähige Beläge (z.B. Drän- oder Rasen-
pflaster, Verbundpflaster, Schotterrasen, großfugige Pflasterarten, etc.). Unzulässig sind betonierte 
oder bituminöse Oberflächenbeläge. 

Durch die Berücksichtigung der vorstehenden Hinweise wird der Eingriff in das Schutzgut Wasser 
minimiert und ausgeglichen. 

Während der Bauarbeiten ist der Oberboden gemäß DIN 18915 nach Bodenhorizonten geordnet 
abseits vom Baubetrieb zu lagern und vor Verdichtung o. ä. zu schützen. Bei der Planung und Aus-
führung sind die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und die 
DIN 19731 zu beachten. 

Bei Eingriffen in Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u. a. DIN 4020 (Geo-
technische Untersuchungen für bautechnische Zwecke), DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berech-
nung und Bemessung in der Geotechnik), DIN 1054 (Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und 
Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1), DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Ver-
wertung von Bodenmaterial)) sowie Vorgaben der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung  
durch den Bauherren zu berücksichtigen. 

Sollten zur Baugrundvorbereitung und Erschließung Aufschüttungen mit Fremdmassen erforderlich 
werden, ist dies anhand einer Baugrunduntersuchung zu den hydrogeologischen Standortbedin-
gungen und mit Angabe der vorgesehenen Boden- und Bauschuttmaterialien entsprechend des 
Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(BBodSchG) und den Anforderungen der LAGA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall), Mittei-
lung M 20: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - 
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Technische Regeln, darzustellen. Der Aspekt ist im Fall des Falles vorhabenträgerseitig zu beach-
ten. 

Für Bepflanzungsmaßnahmen wird auf die Grenzabstände nach dem Landesnachbarrechtsgesetz 
verwiesen. Unter anderem müssen danach Einfriedungen von der Grenze eines Wirtschaftsweges 
(§ 1 (5) des Landesstraßengesetzes) 0,50 m zurückbleiben. Gleiches gilt für landwirtschaftlich ge-
nutzte Grundstücke, welche außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen und 
nicht in einem Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen sind. 

Zur vorsorglichen Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind erforderliche Gehölzrodungen 
ohne ökologische Baubegleitung außerhalb der Vegetationszeit im Zeitraum vom 01.10. eines Jah-
res bis vor dem 01.03. des Folgejahres vorzunehmen (vgl. § 39 (5) BNatSchG). 

Bei Begrünung der Freiflächen wird die Verwendung heimischer und standortgerechter Gehölze 
empfohlen. 

Sind großflächige Glasfronten an Gebäuden geplant, müssen diese durch geeignete Maßnahmen 
gegen Vogelschlag gesichert werden (z.B. Verwendung entspiegelter Gläser, Einsatz von Vorhän-
gen oder Jalousien, Aufhängen von sich bewegenden Mobile o.ä.). 

Zur allgemeinen vorsorglichen Vermeidung der Beeinträchtigung von Bodenbrütern ist (ohne ökolo-
gische Baubegleitung) das Abschieben des Oberbodens nur außerhalb der Vogelbrutzeit durchzu-
führen. Bei Entdecken gesetzlich geschützter Arten oder derer Fortpflanzungsstätten ist unverzüg-
lich die Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen. 

Seitens der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Fachbereich 3 – Natürliche Lebensgrund-
lagen und Bauen, Klimaschutz, Kobern-Gondorf wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung mit 
Stellungnahme vom 18.01.2023 folgende Hinweise und Empfehlungen gegeben: 

Aus Sicht des Klimaschutzes werden folgende Anregungen und Hinweise zu klimaschützenden 
Maßnahmen gegeben: 

- Installation Fassadenbegrünung: Durch das Anbringen einer Fassadenbegrünung an dem 
neugeplanten Gebäude würde ein Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas erzielt wer-
den. Die Begrünung bildet einen natürlichen Wasserrückhalt und hat einen Kühleffekt durch 
die Verdunstung von Wasser. Des Weiteren werden ein Ersatzlebens-raum und ein Nah-
rungshabitat für Tiere, Insekten und Pflanzen geschaffen. Durch die Begrünung wird Fein-
staub und Kohlenstoffdioxid aufgenommen und gebunden. Das Kohlenstoffdioxid wird von 
der Pflanze aufgenommen und durch die Photosynthese umgewandelt in Sauerstoff.  

- Wärmeversorgung durch erneuerbare Energien (z.B. Wärmepumpe...): Die gestiegenen 
Erdgas- und Öl-Preise zeigen deutlich, dass wir Alternativen benötigen. Deshalb sollten Al-
ternativen mit eingeplant werden, durch z. B. Wärmepumpen können Gebäude beheizt 
werden. Dadurch wir ebenfalls ein Betrag zum Klimaschutz geleistet. 

4.6 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Trasse der südöstlich vorgelager-
ten Wirtschaftswegeparzelle Nr. 76 sowie in sehr kleinem Umfang über Teilflächen der Wegeparzel-
len 42 (Flur 28, Gemarkung Lehmen) und 4 (Flur 27, Gemarkung Lehmen). Die geplante verkehrli-
che Erschließung mündet auf die L 82 / Bergstraße. 
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Die geplante und erforderliche verkehrliche Erschließung wird im Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Die Verkehrsflächenbreite wird dabei breiter als der 
bisherige Wirtschaftsweg festgesetzt, da über die verkehrliche Trasse später auch weiterer gewerb-
licher Verkehr abgewickelt werden soll, wenn die Gemeinde eine konkrete Gebietsentwicklung im 
Bereich ausgewiesener bzw. geplanter gewerblicher Flächen gemäß Flächennutzungsplanung vor-
sieht. Der Vorhabenträger wird aus seiner Eigentumsfläche einen schmalen Streifen von ca. 1,5 m 
entsprechend der geometrischen Festsetzung im Bebauungsplan der Gemeinde zur Verfügung 
stellen. 

Zur Ermittlung und Verbesserung der Fahr-Sichtbeziehungen in der Einmündungssituation auf die 
L 82 haben im Jahr 2023 mehrere Abstimmungen mit dem LBM Cochem-Koblenz stattgefunden. So 
fanden zwei Ortstermine (25.04. und 15.08.2023) mit dem LBM Cochem-Koblenz, Vertretern der 
Ortsgemeinde, Vorhabenträger und dem von ihm beauftragten Verkehrsplaner (der Karst Ingenieu-
re GmbH) statt. Es wurde ergänzend die Bestandssituation vor Ort inkl. des vorhandenen Bewuch-
ses aufgemessen und die Ergebnisse mit dem Liegenschaftskataster überlagert. Auf dieser Grund-
lage wurden die Sichtverhältnisse (Sichtdreiecke) ermittelt und dargestellt. Der geführte Schlepp-
kurvennachweis sowie durchgeführte Fahrversuche zeigten, dass grundsätzlich eine Befahrung des 
Einmündungsbereiches mit dem Bemessungsfahrzeug (Sattelzug) möglich ist. Ggfs. sind geringfü-
gige Aufweitungen des Kurvenradius erforderlich. Letztendlich wurde einvernehmlich abgestimmt, 
dass eine Verlagerung, ggfs. mit teilweiser Inanspruchnahme der angrenzenden Parzelle 27, plane-
risch zu prüfen sei. Hiermit sollen die Ein- und Ausfahrradien optimiert werden. Parallel dazu sieht 
der LBM Cochem-Koblenz ein Rückschnitt des vorhandenen Bewuchses auf der Parzelle 89 vor. 

Die verkehrstechnische Vorplanung wurde verfeinert und dem LBM Cochem-Koblenz am 
04.10.2023 zur weiteren Prüfung zugeleitet. In einer Stellungnahme per E-Mail vom 13.11.2023 hat 
sich der LBM Cochem-Koblenz zustimmend zur abgestimmten Verkehrsplanung geäußert: 

„Unter Berücksichtigung der bisher getroffenen Abstimmungen werden gegen die Anbindung und 
die dargestellte Verlegung der Zufahrt aus straßenbaubehördlicher Sicht nunmehr keine grundsätz-
lichen Bedenken erhoben. 

Die erforderliche Sichtweite von der „Schmittenhöhe“ in die L 82 wird durch die Verschiebung der 
Zufahrt freigehalten. Den Rückschnitt der vorhandenen Hecke werden wir, wie abgestimmt, durch 
unsere Straßenmeisterei prüfen und durchführen lassen. 

Bei der Nutzung der Zufahrt im Zuge der freien Strecke der L 82 handelt es sich um eine Sonder-
nutzung i.S.d. §§ 41, 43 Landesstraßengesetz von RLP (LStrG) welche einer Sondernutzungser-
laubnis der Straßenbaubehörde bedarf. Die Erteilung dieser Erlaubnis wird dem Vorhabenträger in 
Aussicht gestellt und ist vor Baubeginn schriftlich unter Vorlage der abgestimmten Detailplanung 
beim LBM Cochem-Koblenz zu beantragen. 

Ferner ist im Vorfeld mit dem LBM Cochem-Koblenz eine Baudurchführungsvereinbarung für die 
Erschließung des Plangebietes abzuschließen.“ 
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Abb.: Lageplan Straßenvorplanung (Sichtfeldanalyse Gesamtplan und Ausschnitt) zur Ein-
mündungssituation L 82, Karst Ingenieure GmbH 
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Die Herstellung der öffentlichen Erschließungsstraße einschließlich der Verbesserung des Einmün-
dungspunktes auf die L 82 erfolgt durch den Vorhabenträger. Einzelheiten werden im Durchfüh-
rungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt und unterliegen zudem zukünftigen 
Detailabstimmungen mit dem LBM Cochem-Koblenz (Stichwort Baudurchführungsvereinbarung). 

Über die Anbindung der L 82 an die Bundesstraße B 416 ist die Ortsgemeinde Lehmen verkehrlich 
gut an das regionale und überregionale Straßennetz angeschlossen. Der Abschnitt der L 82 durch 
die Ortslage ist jedoch für größere Lkw gesperrt. Damit müssen auch entsprechend große Fahrzeu-
ge aus dem in Rede stehenden Plangebiet die Fahrrichtung in Richtung Maifeld/Stadt Münstermai-
feld wählen, so dass die Ortsdurchfahrt entsprechend nicht mehr belastet wird. 

Die innere verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt bauherrenseitig über die private Zu-
fahrt und Hoffläche des geplanten Betriebsgrundstückes. 

Zum Nachweis der Zahl der notwendigen Stellplätze wurde nachfolgender Hinweis in den vorh. 
Bebauungsplan aufgenommen: 

Zahl der notwendigen Stellplätze: Die Anzahl der nachzuweisenden und dauerhaft vorzuhalten-
den Stellplätze richtet sich nach landesrechtlichen Regelungen in Verbindung mit der Stellplatzsat-
zung der Ortsgemeinde Lehmen vom 21.06.2001. 

Die Stellplatzsatzung der Ortsgemeinde Lehmen vom 21.06.2001 gilt für Vorhaben, die überwie-
gend der Wohnnutzung dienen. Im Übrigen bestimmt sich die Zahl der notwendigen Stellplätze ge-
mäß § 2 (2) der Stellplatzsatzung der Ortsgemeinde nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeri-
ums für Finanzen vom 24. Juli 2000 (MinBl. S. 231) über die Zahl, Größe und Beschaffenheit der 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge in der jeweils geltenden Fassung. Einzelheiten obliegen dem konkre-
ten objektbezogenen Baugenehmigungsverfahren. 

4.7 Ver- und Entsorgung 

Unter Berücksichtigung der Lage im direkten Siedlungszusammenhang ist anzunehmen, dass die 
Versorgung des Plangebietes mit den Medien Strom, Wasser und Telekommunikation über An-
schlüsse an die vorhandenen Leitungsnetze der Ortsgemeinde erfolgen kann. Ein entsprechend 
ergänzender Ausbau hat bauherrenseitig zu erforderlich. Die Abstimmung hierzu hat zu gegebener 
Zeit im Rahmen der Erschließungs- und Ausführungsplanung zu erfolgen. 

Einzelheiten können im weiteren Bebauungsplanverfahren unter Berücksichtigung der fachlichen 
Stellungnahmen der beteiligten Ver- und Entsorgungsträger ergänzt werden. 

Stromversorgung und Telekommunikation 

Die Stromversorgung erfolgt über öffentliche Flächen an das Bestandsnetz der Westnetz AG. 

Die Netzversorgung (Telekommunikation) erfolgt ebenfalls über öffentliche Flächen an das Be-
standsnetz der Telekom GmbH. 

Weiterhin sollte nachfolgender Hinweis bezüglich künftiger Telekommunikationsleitungen im Zuge 
der Erschließungsplanung beachtet werden: 

„In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone 
in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Hin-
sichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanä-
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le“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Es ist 
sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien nicht behindert werden.“ 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH, Koblenz gibt im Verfahren mit der Stellungnahme vom 
28.03.2023 folgende ergänzende Hinweise: 

„Im Planbereich/in den Planbereichen befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus 
dem beigefügten Plan/den beigefügten Plänen ersichtlich sind. Es kann sich dabei teilweise um 
mehrzügige Kabelformstein-, Schutzrohr- bzw. Erdkabelanlagen handeln. Unsere unterirdischen 
Kabelanlagen wurden im Ortsbereich in einer Regeltiefe von 0,6 m und außerhalb des Ortsberei-
ches in einer Regeltiefe von 0,8 m verlegt. Wir weisen darauf hin, daß die Gültigkeit dieser Pläne 
auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem im Schriftfeld des Planes angegebenen Datum begrenzt 
ist. Aktuelle Pläne erhalten Sie über unsere Planauskunft: planauskunft.mitte@telekom.de. Es be-
steht auch die Möglichkeit unsere Trassenpläne online abzurufen. Hierfür ist zunächst die Registrie-
rung unter https://trassenauskunft-kabel.telekom.de erforderlich. 

In Teilbereichen Ihres Planbereiches/Ihrer Planbereiche befinden sich möglicherweise Bleimantel-
kabel. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Telekomkabel freigelegt werden, so bitten wir Sie den u.g. 
Ansprechpartner sofort zu verständigen damit die erforderlichen Prüf- und ggf. notwendigen Aus-
tauschmaßnahmen umgehend ergriffen werden können. 

Hinsichtlich der bei der Ausführung Ihrer Arbeiten zu beachtenden Vorgaben verweisen wir auf die 
dieser eMail beiliegende Kabelschutzanweisung. Die Kabelschutzanweisung erhält auch eine Erläu-
terung der in den Lageplänen der Telekom verwendeten Zeichen und Abkürzungen. 

Wir gehen davon aus, daß Kabel nicht verändert werden müssen. Sollten sich in der Planungs- 
und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, erwarten wir Ihre Rückantwort, damit in unserem 
Hause die erforderlichen Planungsschritte für die Veränderung der Anlagen eingeleitet werden kön-
nen. Kontaktadresse: Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, B1, 
Herrn Mehl, Moselweißer Str. 70, 56073 Koblenz (Rufnummer 0261/490 4816; eMail: Andre-
as.Mehl@telekom.de) oder Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, 
B1, Frau Schneider, Moselweißer Str. 70, 56073 Koblenz (Rufnummer 0261/490 3166; eMail: ale-
xandra.schneider@telekom.de) oder Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung 
Südwest, B1, Herrn Seibert, Phillipp-Reis-Str. 1, 57610 Altenkirchen (Rufnummer 02681/83305; 
eMail: Elmar.Seibert@telekom.de). 

Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den Baumaßnah-
men berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt werden müssen, werden 
wir diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Gründen selbst an den ausführenden Unternehmer ver-
geben. Sollte eine Vergabe dieser Arbeiten an das ausführende Unternehmen nicht zustande kom-
men, so ist im Bauzeitenplan ein den durch die Telekom auszuführenden Arbeiten angemessenes 
Zeitfenster einzuplanen. 

Wir weisen darauf hin, daß eigenmächtige Veränderungen an unseren Anlagen durch den von Ih-
nen beauftragten Unternehmer nicht zulässig sind. 

Wir gehen davon aus, daß der Unternehmer vor Baubeginn eine rechtsverbindliche Einweisung 
einholt.“ 

Abfallentsorgung 

mailto:planauskunft.mitte@telekom.de
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
mailto:Andreas.Mehl@telekom.de
mailto:Andreas.Mehl@telekom.de
mailto:alexandra.schneider@telekom.de
mailto:alexandra.schneider@telekom.de
mailto:Elmar.Seibert@telekom.de
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Die Planung bezieht sich auf ein Privatgrundstück, auf dem ein Gewerbebetrieb inkl. Betriebswohn-
haus errichtet werden soll. Die Zufahrtsstraße soll ohne Wendeanlage erschlossen werden. Somit 
wird das Grundstück nicht bis unmittelbar von den Müllfahrzeugen anfahrbar sein. 

Es wird daher seitens der Planung ein Müll-Sammelplatz an öffentlichen Verkehrsflächen in diesem 
Bereich eingeplant, an denen den Müllfahrzeugen An- und Abfahrt ohne Rückwärtsfahrt möglich ist. 
Vorgesehen ist hierzu die Fläche südlich des Gebäudes (Giebelseite) auf dem Flurstück 77, Flur 28, 
das sich ebenfalls im Eigentum des Vorhabenträgers befindet. Die Wegefläche südlich davon ist 
über den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan „Schmittenhöhe“ als öffentliche Verkehrsfläche 
festgesetzt, da über den Fahrweg der Bebauungsplan mit der Sondergebietsnutzung und auch der 
Akazienhof durch die Müllabfuhr angefahren werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass allen künftigen Anliegern gem. der Abfallsatzung des Landkreises 
Mayen-Koblenz die Benutzung des Müll- bzw. Wertstoffbehälter-Sammelplatzes vorgeschrieben 
werden kann. 

In die Hinweise des vorh. Bebauungsplans wurde folgender zu beachtende Hinweis aufgenommen: 

„Abfallentsorgung: Im vorh. Bebauungsplan ist südlich des Gebäudes (Giebelseite) auf dem Flur-
stück 77, Flur 28 ein Mülltonnensammelplatz (Abholplatz) festgesetzt. Die Bewohner/Anlieger des 
Plangebietes müssen für die Abholtage die jeweiligen Abfallbehältnisse auf diesem Sammelplatz 
rechtzeitig für Abholzwecke platzieren. Es wird darauf hingewiesen, dass allen künftigen Anliegern 
gem. der Abfallsatzung des Landkreises Mayen-Koblenz die Benutzung des Müll- bzw. Wertstoff-
behälter-Sammelplatzes vorgeschrieben werden kann.“ 

Trink- und Löschwasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung erfolgt über öffentliche Flächen an das Bestandsnetz des WVZ (Was-
serversorgungszweckverband). 

Es ist bei der sich dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan anschließenden Erschließungsplanung 
darauf zu achten, dass eine ausreichende Wassermenge für eine effektive Brandbekämpfung zur 
Verfügung steht. Dies betrifft zum einen die bereitgestellte Menge Wasser und auch die Zugäng-
lichkeit der einzelnen Entnahmestellen, wie zum Beispiel Hydranten. 

Der Abstand von Hydranten zur Löschwasserentnahme sollte eine Entfernung von 150 m unterei-
nander nicht überschreiten. Die Hydranten sind zudem so zu platzieren, dass diese nicht von par-
kenden Fahrzeugen zugestellt werden können, um so jederzeit einen Zugang im Brandfall zu ge-
währleisten. 

Der WVZ (Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel) gibt im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung gemäß § 4 (1) BauGB (Stellungnahme vom 01.02.2023) folgende Hinweise: 

Das Plangebiet ist zurzeit nicht mit Trinkwasser erschlossen. Für die Erschließung mit Trinkwasser 
ist im Bereich der L82 ein Wasserzählerschacht zu errichten. Ab dem Wasserzählerschacht kann 
die Anschlussleitung von Erschließungsträger hergestellt werden.  

Die Löschwasserversorgung kann über einen Hydranten an der L82 über das öffentliche Trinkwas-
sernetz mit 13,4 l/s über mindestens zwei Stunden bereitgestellt werden. Ein darüberhinausgehen-
der Bedarf ist über das öffentliche Trinkwassernetz nicht möglich. Sofern ein höherer Löschwasser-
bedarf leitungsgebunden sichergestellt werden soll, ist die Erschließung mit Löschwasser nicht si-
chergestellt.  
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Für das Plangebiet entsteht nach der Entgeltsatzung des Wasserversorgungs-Zweckverbandes 
Maifeld-Eifel Beitragspflicht. 

Das Referat Brandschutzdienststelle bei der Kreisverwaltung gibt mit Datum vom 09.02.2023 im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB folgende Hinweise: 

1. Zur Löschwasserversorgung muss eine ausreichende Löschwassermenge zur Verfügung 
stehen. Die Löschwassermenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerkes 
zu bestimmen. (DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.).  

Als ausreichend wird eine Wassermenge von mindestens 1600 l/min. über einen Zeitraum 
von 2 Stunden angesehen. 

Zur Sicherstellung der erforderlichen Löschwassermenge können folgende Einrichtungen 
genutzt werden: 
- An das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossene Hydranten gem. DIN EN 

14339 (Unterflurhydrant) bzw. DIN EN 14384 (Überflurhydrant), 
- Löschwasserteiche gem. DIN 14210, 
- Löschwasserbrunnen gem. DIN 14220 (mind. Kennzahl 800), 
- große unterirdische Löschwasserbehälter gem. DIN 14230, oder 
- offene Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen gem. DIN 14210. 

2. Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Ret-
tung von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang der 
Grundstücke von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. 

3. Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie jederzeit 
für die Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten soll nicht mehr als 
150 m betragen. Überflurhydranten (DIN EN 14 384) ist der Vorzug zu geben. 

Gemäß Stellungnahme des Wasserversorgungs-Zweckverbands steht lediglich eine Löschwasser-
menge von 13,4 l/sec = 804 l/min zur Verfügung. Um die erforderliche Menge bereitzustellen, be-
steht das Erfordernis zur Errichtung einer Löschwasserzisterne (oder vergleichbarer Anlage) im 
Plangebiet, um mindestens 1600 l/min. über einen Zeitraum von 2 Stunden sicherzustellen. 

Bauherrenseitig ist daher ein zusätzliches Löschwasserbehältnis zu schaffen. Einzelheiten obliegen 
der nachfolgenden Planungsebene des objektbezogenen Baugenehmigungsverfahrens. Sie sind 
seitens des Vorhabenträgers, somit bauherrenseitig zu berücksichtigen. 

Aussagen zur Entwässerung: 

Schmutzwasserbeseitigung: 

Das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, hat im Rahmen seiner Stellungnahme 
vom 15.02.2023 folgenden Hinweis gegeben: „Seitens des Abwasserwerkes sind im Plangebiet 
keine Entwässerungseinrichtungen vorhanden. Alle erforderlichen Maßnahmen bzgl. Schmutz- bzw. 
Oberflächenwasserbeseitigung sind vom Vorhabenträger selbst zu tragen. Die hierfür erforderlichen 
Genehmigungen hat der Vorhabenträger selbst einzuholen.“ 

Das Schmutzwasser wird über eine zertifizierte Kleinkläranlage, die auf dem Grundstück durch den 
Vorhabenträger errichtet wird, geklärt. Sauberes, überschüssiges Wasser wird über das geplante 
Versickerungsbecken dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt. 

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Kleinkläranlage wird außerhalb der kommunalen Bauleitpla-
nung eingeholt. Der öffentlichen Kanalisation wird entsprechend kein Schmutzwasser zugeleitet. 
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Niederschlagswasserbeseitigung: 

Gemäß § 55 (2) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) “soll das Niederschlagswasser ortsnah versickert, 
verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Ge-
wässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche oder sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaftlich Belange entgegenstehen. 

In den Planunterlagen wird daher unter der Rubrik „Hinweise“ bezüglich der Rückhaltung von Nie-
derschlagswasser im Plangebiet auf Folgendes hingewiesen: 

„Rückhaltung von Niederschlagswasser: Es wird empfohlen unbelastetes Niederschlagswasser 
in ausreichend dimensionierten Zisternen zurückzuhalten. Das gesammelte Wasser darf als 
Brauchwasser zur Gartenbewässerung bzw. Toilettenspülung weiterverwendet werden. Die 
Zisterne sollte so bemessen werden, dass je 100 m² versiegelter Grundstücksfläche 4 5 m³ 
Rückhaltevolumen zur Verfügung stehen. Die innerhäusliche Verwendung von Niederschlags-
wasser als Brauchwasser ist dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden (vgl. § 13 (4) Trink-
wasserverordnung). Dies ist ebenso dem Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, 
anzuzeigen.“ 

Bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung wird auf die Textfestsetzung Nr. 6.1 im vorh. Be-
bauungsplan verwiesen. Danach gilt: „Anfallendes Oberflächenwasser ist innerhalb des Plangebie-
tes zurückzuhalten und der schadlosen Versickerung zuzuführen. Eine entsprechende Rückhaltung 
und Versickerung ist vorzugsweise innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche des Ordnungs-
bereichs C vorzusehen. Die Fläche im nordwestlichen Geltungsbereich dient der Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser. Innerhalb der Fläche ist ein naturnahes, begrüntes Erdbe-
cken anzulegen. Die Freiflächen innerhalb des Beckens und in Randbereichen sind als extensiv 
genutzte Grünlandwiesen zu entwickeln und zu pflegen.“ 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde konform zur Textfestsetzung eine Fläche für die 
Niederschlagswasserversickerung am tiefsten Punkt des Plangebietes zeichnerisch festgesetzt. 
Weitergehende Einzelheiten obliegen der entwässerungstechnischen Fachplanung. Für die Anlage 
der entwässerungstechnischen Maßnahme ist die hierfür erforderliche wasserrechtliche Genehmi-
gung seitens des Vorhabenträgers selbst einzuholen. 

Zur Vermeidung und Minimierung eines konzentrierten Oberflächenwasseranfalls und einer anteili-
gen Rückhaltung am Ort des Niederschlagswasseranfalls dient zusätzlich folgende Regelung im 
vorh. Bebauungsplan: 

„Zur Befestigung von Oberflächen für Gebäudezuwege, Hofflächen, Zufahrten und Stellplätze 
sind Pflasterbeläge zulässig sowie offenporige, versickerungsfähige Beläge (z.B. Drän- oder 
Rasenpflaster, Verbundpflaster, Schotterrasen, großfugige Pflasterarten, etc.). Unzulässig sind 
betonierte oder bituminöse Oberflächenbeläge.“ 

Außengebietswasser / Starkregenvorsorge 

Das Plangebiet liegt im Bereich einer Kuppenlage. Ein erhöhtes Gefährdungspotential zum Schutz 
vor eindringendem Außengebietswasser oder Starkregen liegt daher nicht vor. Vorsorgemaßnah-
men sind seitens des Vorhabenträgers nach eigenem Ermessen vorzunehmen. 

Durch die Planung und Realisierung der Plangebietsfläche wird diese aus einer ungeordneten ent-
wässerungstechnischen Situation herausgenommen. Das heißt zukünftig fließt Oberflächenwasser 
aus dem Plangebiet nicht ungeregelt ab. Es werden hierfür vielmehr Rückhalteeinrichtungen und 
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Versickerungsanlagen vorgesehen (vgl. Ordnungsbereich C im Plangebiet). Bei Starkregenereig-
nissen (Ereignissen, die weit oberhalb von Bemessungsereignissen für die bautechnischen Anlagen 
liegen), fließt Niederschlagswasser mit der natürlichen Geländeneigung in Richtung Nordwesten 
und können durch das geplante Erdbecken aufgenommen werden. Nordwestlich liegen zudem wei-
tere Eigentumsflächen des Vorhabenträgers und kein bebautes Siedlungsgebiet, so dass hier keine 
Gefährdungen einhergehen.  

4.8 Immissionsschutz 

Verkehrsschall 

Südlich des Plangebietes verläuft die Landesstraße L 82, die eine Entfernung von ca. 70 m zum 
nächstgelegenen Baufenster im Plangebiet aufweist. Hierdurch könnten immissionsschutzbezogene 
Belastungen entstehen. Daher wurde seitens der KARST INGENIEURE GMBH eine überschlägige 
Schallprognose gemäß DIN 18005 erstellt, um immissionsschutztechnische Aspekte präziser be-
werten zu können (Berechnung siehe Anhang der Begründung). Auf diese wird nachfolgend näher 
eingegangen.  

Durch den Bebauungsplan wird Baurecht für Nutzungen geschaffen, die in einem Gewerbegebiet 
zulässig sind. Da der wirksame Flächennutzungsplan zudem gewerbliche Bauflächen ausweist, 
werden der Schallprognose die Orientierungswerte eines Gewerbegebietes zu Grunde gelegt. 

In der Schallprognose für „lange gerade Straßen und die Lage des Immissionsortes über Straßen-
niveau“ wurden folgende wesentliche Rahmenparameter berücksichtigt:  

 

Abb.: Auszug aus der Verkehrsstärkenkarte Landesbetrieb Mobilität RLP 2015 

 DTV-Wert aus der Verkehrsstärkenkarte Landesbetrieb Mobilität RLP von 2015: DTV-Wert 
2.304 KFZ/24 h, Anteil Schwerverkehr 2 % 

 Abstand der nächstgelegenen Baugrenze zur Straße von circa 70 m (Emissionsband Straßen-
mitte) 

 gefahrene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

 zur Bewertung wurden die Orientierungswerte eines Gewerbegebietes (GE) mit 65 dB(A) am 
Tag und 55 dB(A) nachts herangezogen 
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Zu der vorliegend durchgeführten Lärmprognose ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass das all-
gemeine Verkehrswachstum nur noch sehr gering bis sinkend ausfällt und daher der 
Prognosefaktor mit 1,0 angesetzt worden ist. In vielen Bereichen sind bereits seit Jahren Verkehrs-
abnahmen zu verzeichnen. Vorstehende Aussagen gehen aus langjährigen Auswertungen von 
Langzeitzählstellen anderenorts hervor und werden unter anderem erfahrungsgemäß in derzeit 
durchgeführten verkehrsplanerischen Begleituntersuchungen von der VERTEC - Ingenieurbüro für 
Verkehrsplanung und -technik in Koblenz entsprechend berücksichtigt. Aufgrund dessen wird auf 
eine allgemeine Vekehrsprognose auf einen bestimmten Planungshorizont hinaus verzichtet 
(bespielhaft

1
). Vielmehr werden die verkehrlichen Auswirkungen des Planungsvorhabens in die 

Verkehrsprognose integriert. In Anlehnung an den zuvor erläuterten Ausführungen entspricht der zu 
berücksichtigende Faktor für die Verkehrsprognose im Jahr 2035 1,0, das heißt der DTV-Wert für 
2035 ändert sich grundsätzlich nicht zur Ist-Situation bzw. zum Kartierungszeitpunkt von 2015. 

Als Ergebnis der Berechnung ist festzuhalten, dass eine maximale Abweichung vom Tages- und 
Nachtorientierungswert von -17 dB(A) festzustellen ist. Genauer gesagt liegt dieser Wert am Tag 
bei -17 dB(A) und in der Nacht -15 dB(A). 

Aufgrund der errechneten maximalen Abweichung und der erheblichen Unterschreitung der Orien-
tierungswerte sowohl am Tag als auch in der Nacht, besteht kein Erfordernis zur Festsetzung von 
aktiven oder passiven Schallschutzmaßnahmen. 

Schall aus geplanter gewerblicher Nutzung 

Das Plangebiet dient der Unterbringung einer gewerblichen Betriebsstätte für ein Tiefbauunterneh-
men in Verbindung mit betrieblicher und privater Wohnnutzung.  

Gemäß den Betriebsangaben verfügt der Betrieb über folgende Ausstattung des Fuhrparks: 1 Lkw, 
2 Lkw-Auflieger, 1 Radlader, 1 Traktor, 1 18t Tandemkipper, 1 Bagger, 2 Pkw-Anhänger, ca. 37 
Kleingeräte, 3 bis 4 Pkws. Die Anschaffung weiterer Geräte, z.B. ein Lkw hängt von der Betriebs-
entwicklung ab. Die Lagerhalle, Abstellfläche für Maschinen und Werkstatt sollen auf einer Etage 
errichtet werden. Für die Platzierung der Lager- und Maschinenhalle sowie Werkstatt ist im vorh. 
Bebauungsplan das Baufenster im Norden vorgesehen. 

Die Betriebszeiten liegen ausschließlich im immissionsschutztechnischen Tageszeitraum (6.00 h bis 
22.00 Uhr), werden aber in diesem Umfang keineswegs ausgeschöpft. Auf dem Betriebsgelände 
selbst finden keine schallintensiven dauerhaften Tätigkeiten statt. Die Maschinen / Fahrzeuge be-
finden sich in der Regel auf Straßenbaubaustellen in der Region. 

Das Vorhaben kann immissionsschutzbezogen einem Bauhof zugeordnet werden. Bauhöfe können, 
wenn Baugebietstypen nach BauNVO zu Grunde gelegt werden in einem Misch- oder Gewerbege-
biet zulässig sein. Nach dem Abstandserlass Rheinland-Pfalz2 sind Bauhöfe der 100 m-Klasse 
(Abstandsklasse VII) zugeordnet. Danach sollen bei Neuansiedlungen im Sinne eines Orientie-
rungswertes ein Mindestabstand von 100 m zu Reinen Wohngebieten (WR) eingehalten werden. 

Die nächstgelegene schützenswerte Wohnbebauung in Lehmen liegt in einem WA-Gebiet südlich 
der L 82 / Bergstraße. Der Mindestabstand zum südlich gelegenen Baufenster, das der Errichtung 
des geplanten Wohnhauses mit Büronutzung dient, beträgt ca. 105 bis 110 m. Der Mindestabstand 

                                                 
1
 Verkehrsplanerische Begleituntersuchung, Bebauungsplan „Industriegebiet westliche Erweiterung“ in der Ortsgemeinde 

Weinsheim, VERTEC - Ingenieurbüro für Verkehrsplanung und -technik, Koblenz, Juni 2020; 
Verkehrsplanerische Stellungnahme, vorhabenbezogener Bebauungsplan zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ in 
der Stadt Nassau, VERTEC - Ingenieurbüro für Verkehrsplanung und -technik, Koblenz, Februar 2020 
2
 Abstandsliste zum Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt vom 26. Februar 1992 
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zum nördlich gelegenen Baufenster, das der Errichtung Lager- und Maschinenhalle sowie 
Werktstatt dient, beträgt ca. 140 m. 

Die Ziel- und Quellverkehr des Plangebietes ist unter Berücksichtigung des Fuhrparks sehr niedrig 
und führt nicht zu einer nennenswerten Erhöhung des DTV-Wertes der L 82. Von einer Immissions-
schutzrelevanz wird nicht ausgegangen. 

Es werden keine grundsätzlichen negativen immissionsschutzrelevanten Auswirkungen auf die an-
grenzende Siedlungsbebauung, zumindest werden keine auf das Wohnen wesentlich störende Im-
missionen, erwartet. 

Detailabstimmungen über die Belange des Immissionsschutzes können in der nachfolgenden Pla-
nungsebene des objektbezogenen Baugenehmigungsverfahrens konkretisiert werden. 

Landwirtschaftliche Vorbelastung 

Das Plangebiet liegt in landwirtschaftlichen Nutzungsstrukturen und ist durch eine intensive Acker-
nutzung geprägt. Demnach können Belastungen, zum Beispiel durch die Bewirtschaftung angren-
zender landwirtschaftlicher Flächen entstehen, die als ortsübliche und nutzungsbedingte Vorbelas-
tung hinzunehmen sind. Gleiches gilt auch für eine mögliche angrenzende Pferdehaltung. 

Vorsorglich wird in der Planurkunde unter der Rubrik „Hinweise“ jedoch auf landwirtschaftliche Vor-
belastungen hingewiesen, um Nutzungskonflikten vorzubeugen (kursiver Text): 

„Das Plangebiet liegt in landwirtschaftlich geprägten Nutzungsstrukturen. Es können Belastun-
gen z.B. durch die Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen entstehen, 
die als ortsübliche und nutzungsbedingte Vorbelastung hinzunehmen sind.“ 

Lärmimmissionen durch die Bewirtschaftung von Wiesen- und Ackerflächen sind im ländlichen 
Raum ortsüblich und offensichtlich, insbesondere beim direkten Angrenzen von Wohnbauflächen an 
den Außenbereich. Die gesetzliche Grundlage zur Untersuchung schädlicher Umwelteinwirkungen 
bildet das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BImSchG). Nach § 3 Abs. 1 BImSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Gesetzes 
Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Die Bewirt-
schaftung von Wiesen- und Ackerflächen sind nicht nach Art, Ausmaß oder Dauer dazu geeignet, 
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen hervorzurufen und genügen somit 
nicht der Definition von schädlichen Umwelteinwirkungen. Damit sind Vorgänge wie Saat- oder Ern-
tetätigkeiten schalltechnisch nicht untersuchungsrelevant. Für die Bewirtschaftung von Wiesen- und 
Ackerflächen greift viel mehr das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme: Anwohner haben 
nächtliche Tätigkeiten, die aufgrund der Witterung oder sonstiger Umstände unvermeidbar sind, zu 
dulden. Landwirte haben darauf zu achten, Tätigkeiten so verträglich wie möglich durchzuführen 
(bspw. außerhalb des Nachtzeitraums). 

4.9 Bodenordnung 

Die von der Objektplanung betroffenen Flächen befinden sich nachweislich im Besitz des Vorha-
benträgers. Ein Bodenordnungsverfahren nach den Bestimmungen des BauGB ist daher nicht er-
forderlich. 
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Im Einmündungsbereich auf die L 82 muss die Zufahrt um einige Meter verschoben werden, um die 
Sichtbeziehungen gemäß den Abstimmungsergebnissen mit dem LBM Cochem-Koblenz zu opti-
mieren. Hiervon sind öffentliche Flächen betroffen. Zur Herstellung der Erschließung und des An-
bindungspunktes erfolgen Abstimmungen und Regelungen zwischen Ortsgemeinde und Vorhaben-
träger. Ein förmliches Bodenordnungsverfahren nach den Bestimmungen des BauGB wird aber 
auch hier nicht erforderlich. 

4.10 Altablagerungen und Altbergbau 

Altablagerungsflächen sind im Plangebiet nicht bekannt. 

Das Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz enthält für das Gebiet keinen Eintrag. 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz gab in seiner Stellungnahme 
vom 16.02.2023 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB folgende Hinweise: 

„Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass der Geltungsbereich des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans "Zur Schmittenhöhe" im Bereich des auf Eisen verliehenen, bereits erlo-
schenen Bergwerksfeldes "Emil III" liegt. Aktuelle Kenntnisse über die letzte Eigentümerin liegen 
hier nicht vor.  

Aus den vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass im Planungsbereich kein Altbergbau dokumen-
tiert ist und kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 

Bitte beachten Sie, dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da 
grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter historischer Bergbau stattgefunden 
haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht überliefert wurden bzw. durch Brände oder Kriege 
verloren gingen. 

Sollten Sie bei dem geplanten Bauvorhaben auf Indizien für Bergbau stoßen, empfehlen wir Ihnen 
spätestens dann die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Geotechnikers zu einer objektbe-
zogenen Baugrunduntersuchung.“ 

Es wird seitens der plangebenden Gemeinde auf den bereits im vorh. Bebauungsplan beinhalteten 
Hinweis zu „Eingriffe in den Baugrund“ verwiesen. 

4.11 Denkmalschutz und Archäologie 

Um den archäologischen Sachstand besser einordnen zu können wurde bereits zu Beginn des 
Planverfahrens um Abgabe einer Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), 
Direktion Landesarchäologie gebeten.  

Gemäß Stellungnahme der GDKE vom 16.05.2022 heißt es wie folgt (kursiver Text): 

„[…] Unmittelbar nördlich der Parzellen 77 und 78 wurden 2006 Siedlungsfunde beobachtet. Der 
Flurname "Auf der Altenkirch" muss bei der Beurteilung des archäologischen Sachstandes in jedem 
Fall mit berücksichtigt werden. Entsprechend muss in diesem Bereich auch mit Gräbern etc. ge-
rechnet werden.  

Innerhalb des eigentlichen Plangebietes liegen uns bislang noch keine Hinweise auf archäologische 
Befunde und Funde vor. Da die eben erwähnte Fundstelle jedoch direkt südöstlich angrenzt, ist eine 



Ortsgemeinde Lehmen 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 „Zur Schmittenhöhe “ 

 

12774 
Seite 37 

 

05. Dezember 2023 

 
 

 

planungsbegleitende Voruntersuchung in jedem Fall sinnvoll. Die Planfläche ohne die Ausgleichs-
fläche hat einen Flächeninhalt von knapp 6000 m² und fällt damit unter die Mindestkalkulationsmar-
ke von 1 ha. Wenn in der Ausgleichsfläche ebenfalls bauliche Eingriffe (Rückhaltebecken etc.) statt-
finden, macht auch in diesem Bereich eine Geomagnetik Sinn.“ 

Aufgrund der vorstehend wiedergegebenen Einschätzung der GDKE wurde eine Fachfirma mit der 
Durchführung einer geophysikalischen Prospektion beauftragt. Die Ergebnisse wurden anschlie-
ßend an die GDKE weitergeleitet und von dieser wie folgt bewertet (kursiver Text): 

„In der Planfläche sind keine Anomalien erkennbar, die eindeutig als archäologische Befunde zu 
werten sind. Allerdings stufen wir einige im Grundriss annähernd kreisrunde und dunkel eingefärbte 
Anomalien als verdächtig ein. Hierbei könnte es sich um vor- oder frühgeschichtliche Abfallgruben 
handeln, mit denen im Umfeld der bereits erwähnten Siedlungsstelle durchaus zu rechnen ist. 

Abfallgruben gehören zum typischen Spektrum vor- und frühgeschichtlicher Siedlungen. Sie wurden 
ursprünglich zur Gewinnung von Baumaterial angelegt. Hiernach erfolgte oftmals eine Nutzung als 
Vorratsgruben. Schließlich wurden sie mit organischen Abfällen sowie Werkstein- und 
Keramikbruch verfüllt. Sie bilden eine wichtige Informationsquelle für die archäologische Forschung. 

Wir haben aus den sichtbaren Anomalien eine Auswahl getroffen, die wir nun mittels 
Baggersondage überprüfen möchten. Zum einen ist es notwendig, die Tiefenausdehnung und ggf. 
die Datierung zu klären. Zum anderen ist es erforderlich, durch Verifizierung/Falsifizierung von Ver-
dachtspunkten die Grundlage für eine Kalkulation der Befunddichte und -verteilung in der Gesamt-
fläche zu gewinnen. 

Für diese Kontrollsondagen benötigen wir einen Kettenbagger >5 to incl. Fahrer für einen Zeitraum 
von 0,5 Tagen. Die Sondagen werden durch einen Mitarbeiter unserer Dienststelle für den Vorha-
benträger kostenneutral abgesteckt und begleitet. Bei einer solchen Sondage wird im Bereich einer 
solchen Anomalie der Oberboden abgetragen und der darunter liegende Befund hinsichtlich Zeit-
stellung und ggf. Tiefenausdehnung kontrolliert.[…] “ 

Nachfolgend wird die Auswertung der geomagnetischen Untersuchung abgebildet, wobei die in der 
Abbildung gelb markierten bzw. rot umkreisten Flächen nachträgliche Nummerierungen seitens der 
GDKE Direktion Landesarchäologie darstellen, die jeweils als potentielle Grube gewertet wurden. 
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Abb.: Ergebnisdarstellung der Prospektion (Auswertung_LAK) 

Weiterhin wurde seitens des Vorhabenträgers am 22.07.2022 telefonisch mitgeteilt, dass eine örtli-
che Sondierung der Verdachtsmomente durch die GDKE bereits erfolgte und die Fläche somit nun 
archäologisch freigegeben sei. 

In den Bebauungsplan wurde folgender Hinweis zum Denkmalschutz aufgenommen, um denkmal-
schützende Belange in der Bauleitplanung und nachfolgenden Umsetzungsebenen zu berücksich-
tigen. 

„Es besteht die Möglichkeit, dass bei den Erdarbeiten im Plangebiet archäologische Be-
funde und Funde (wie Erdverfärbungen, Knochen und Skeletteile, Gefäße oder Scherben, 
Münzen und Eisengegenstände usw.) zutage treten. Diese Funde sind gemäß §§ 16 - 21 
Denkmalschutzgesetz an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direk-tion Archäologie, Kob-
lenz, Niederberger Höhe 1 (Tel. 0261 / 6675-3000 oder per E-Mail landesarchaeologie-
koblenz@gdke.rlp.de), zu melden. Der Beginn von Bauarbeiten ist der Generaldirektion 
mindestens 2 Wochen vor Baubeginn anzuzeigen. Die Un-tersuchung und Dokumentation 
der Funde muss gewährleistet sein.“ 

In der Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz vom 16.01.2023, die im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung abgegeben worden ist, wurde der aktuelle Sachverhalt erläutert und auf die erfolgten 
Voruntersuchungen Bezug genommen. Es wurden keine weiteren Forderungen an die Bauleitpla-
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nung gestellt. Durch die aktuelle Textfestsetzung bzw. Hinweise im Bebauungsplan seien die Be-
lange der GDKE Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz berücksichtigt. 

Es wurde im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung zusätzlich eine Stellungnahme von der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Abteilung 
Erdgeschichte mit Datum vom 23.01.2023 abgegeben. Es wurde hierbei mitgeteilt, dass keine erd-
geschichtlich relevanten Fundstellen bekannt seien. Beim Untergrund des Plangebiets handele es 
sich jedoch um potenziell fossilführende Gesteine. Der nachfolgende Hinweis wurde daher zu In-
formationszwecken in die Begründung aufgenommen und der bisherige Hinweis zum Denkmal-
schutz in der Planurkunde wurde ergänzt: 

„Gemäß Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz Direktion 
Landesarchäologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege vom 23.01.2023 wird darauf hingewiesen, 
dass es sich im Plangebiet um potenziell fossilführende Gesteine handelt. Daher ist der Beginn der 
Erdarbeiten der GDKE rechtzeitig (vier Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon wäh-
rend der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen Befunde und Funde fachgerecht do-
kumentiert bzw. geborgen werden können. Beim Auftreten von erdgeschichtlich bedeutsamen Be-
funden und Funden muss deren fachgerechte Untersuchung und Dokumentation vor Baubeginn 
und während der Bauarbeiten ermöglicht werden. Dadurch sind ggf. Verzögerungen einzukalkulie-
ren. Im Falle größerer Bergungen werden entsprechende Absprachen getroffen. Die örtlich beauf-
tragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kommende Fossilfunde etc. 
unterliegen gemäß §§ 16-21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die 
Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege, 
Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, Tel.: 0261-6675-3032, oder per Mail an: erdgeschich-
te@gdke.rlp.de.“ 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurden seitens der Generaldirektion Kulturelles 
Erbe Rheinland-Pfalz, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Direktion Landesdenkmalpflege, 
Mainz, 16.02.2023 ergänzende Hinweise zu Kulturdenkmälern im Plangebiet und der Umgebung 
gegeben. Es wurde u.a. ausgeführt: 

„Aus Sicht der Direktion Landesdenkmalpflege sind die von uns zu vertretenden Belange insofern 
betroffen, als dass sich mit zwei Kleindenkmälern - einem Wegekreuz sowie einem Wegweiserstein 
– zwei Kulturdenkmäler unmittelbar im Planungsbereich befinden. Kulturdenkmäler werden als Be-
standteil der Denkmalliste geführt und genießen daher Erhaltungsschutz gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 
DSchG sowie Umgebungsschutz gem.§ 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG. Der Umgebungsschutz bezieht 
sich u.a. auf angrenzende Bebauung, städtebauliche Zusammenhänge und Sichtachsen. Bei der 
Planung ist zu berücksichtigen, dass beide Denkmäler einen fixen Ortsbezug aufweisen und daher 
ein Versetzen ohne Genehmigung der Denkmalbehörden nicht gestattet wäre. Zudem sind beide 
Objekte vor Beschädigungen zu bewahren und in einem angemessenen optischen Rahmen einzu-
binden (auf einer Grünfläche bspw.). Wir verweisen an dieser Stelle auf den Genehmigungsvorbe-
halt gem. § 13 Abs. 1 Satz 3 DSchG.“ 

Die Aspekte sind im erforderlichen Umfang im Rahmen der späteren Bauausführung zu berücksich-
tigen. 
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5 L AN D S C H AF T S P L AN U N G  I N  D ER  B AU L E I T P L AN U N G   

5.1 Gesetzliche Vorgaben 

Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von 
Satzungen nach § 34 (4) Satz 1 Ziffer 3 des BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten 
ist gem. § 18 BNatSchG, über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschrif-
ten des Baugesetzbuches zu entscheiden. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind im 
Rahmen der Abwägung die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu berücksichtigen sowie die Eingriffs-/ Ausgleichsregelung (§ 1a (3) BauGB) zu 
berücksichtigen. 

Gemäß § 1a BauGB (Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) soll mit Grund und Boden spar-
sam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen 
zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen.  

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in 
§ 1 (6) Ziffer 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu berücksichtigen.  

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des BNatSchG sind Veränderungen der Gestalt oder 
Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwasserspiegels, welche die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können (§ 14 BNatSchG).  

Die naturschutzfachlichen Belange werden durch die vorgelegte Bauleitplanung berührt und daher 
nachfolgend behandelt. Insbesondere ist eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans erforderlich. 

5.2 Bestandserhebung 

Die aktuelle Situation (Stand: August 2022) wird in einem Biotop- und Nutzungstypenplan darge-
stellt. Im Rahmen der landschaftsplanerischen Bestandsaufnahme wurden hierzu die im Plangebiet 
vorhandenen Biotoptypen während der Begehung am 02.08.2022 detailliert erfasst und im Biotop- 
und Nutzungstypenplan kartographisch dargelegt. Zur Erfassung wurde die Biotoptypenkurzüber-
sicht „Biotopkataster Rheinland-Pfalz - Kartieranleitung – Kurzübersicht der Biotoptypen“ des Minis-
teriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten im Stand vom 25.10.2013 
sowie die „LöKPlan GbR: Biotopkartieranleitung für Rheinland-Pfalz, Stand: 03.05.2012“ herange-
zogen. Im Rahmen der nachfolgenden Beschreibung der Bestandssituation wird auch Bezug auf die 
kartierten Biotoptypen genommen. 

Das Plangebiet und dessen Umgebung ist vorwiegend geprägt durch intensiv landwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Auch mehrere eingezäunte Weideflächen sind in der Umgebung vorhanden. 
Nördlich der in Rede stehenden Fläche befinden sich größere Gehölzbestände bzw. Waldflächen 
entlang des Nothbaches. Entlang des Baches befinden sich mehrere Mühlen, wie bspw. die 
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Nothenmühle. Südlich befindet sich die Siedlungslage von Lehmen, welche Richtung Osten talab-
wärts Richtung Mosel verläuft. 

Nördlich und südlich der in Rede stehenden Fläche verlaufen Täler. Entlang der südlich verlaufen-
den L 82 fällt das Gelände stark ab. Östlich befindet sich zudem das Moseltal. Das Plangebiet liegt 
somit auf einem Plateau (Bezeichnung in der topographischen Karte: Schmittenhöhe). 

Das Plangebiet selbst stellt sich derzeit überwiegend als Ackerfläche dar. Südlich grenzen mehrere 
Schuppen mit Lagerplätzen (überwiegend geschottert) an. Zudem befindet sich eine Wiesenfläche 
mit Gehölzstreifen und mehreren Einzelbäumen unmittelbar südlich des Plangebiets. Dort sind 
mehrere Bänke vorhanden, die bspw. Wanderern als Rastplatz dienen. Auch tangieren zwei Wirt-
schaftswege (westlich und östlich) das Plangebiet. Diese bilden einen direkten Anschluss an die 
südlich verlaufende Landesstraße L 82. Über die L 82 besteht Anschluss an die B 416, welche pa-
rallel zur Mosel verläuft. Damit ist das Plangebiet an regionale und überregionale Verkehrsverbin-
dungen angeschlossen. 

 

Abb.: Biotop- und Nutzungstypenplan (Auszug, unmaßstäblich) 
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Schutzgebiete, übergeordnete umwelt-
relevante Planungsaussagen: 

 

Naturdenkmale nicht betroffen 

Kartierte Biotope nicht betroffen 

Nach § 30 BNatSchG oder § 15 LNatSchG 
geschützte Biotope: 

nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete: Moselgebiet von Schweich bis Koblenz 

Naturparke: nicht betroffen 

Naturschutzgebiete: nicht betroffen 

Natura-2000-Gebiete: nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete: nicht betroffen 

geschützte oder seltene Arten: Kein Vorkommen im Plangebiet 

Planung vernetzter Biotopsysteme:   

Bestandsdarstellung: Keine Aussagen 

Darstellung Entwicklungsziele: 
Keine Aussagen 

Prioritätenkarte: Keine Aussagen 

In der Planung vernetzter Biotopsysteme für den Landkreis Mayen-Koblenz (VBS, 1990-1992) 
sind in der Bestands- und in der Zielkarte keine Darstellungen vorhanden. In der Prioritätenkarte 
wird das Plangebiet ebenfalls keinem Biotopverbund zugeordnet. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000 Gebiet (FFH-Gebiete und EU-
Vogelschutzgebiete). Nördlich befindet sich das FFH-Gebiet „Moselhänge und Nebentäler der unte-
ren Mosel“ in Entfernungen von über 300 m, in südlicher Richtung in einer Entfernung von von über 
200 m. Das südliche Gebiet befindet sich südlich angrenzend an die Ortslage von Lehmen und das 
nördliche im Tal zwischen Dreckenach und Kobern-Gondorf.  Aufgrund der sich zwischen dem 
Plangebiet und dem Natura 2000 Gebiet befindlichen Siedlungslage sind keine negativen Auswir-
kungen auf das FFH-Gebiet zu erwarten. 

Ferner weist das Planänderungsgebiet keine im Sinne des § 30 BNatSchG oder gemäß  
§ 15 LNatSchG naturschutzrechtlich geschützten Biotope und Vegetationsbestände auf. Kartierte 
Biotope liegen im Plangebiet nicht vor. 

Das Plangebiet ist nicht innerhalb eines Naturschutzgebietes gelegen, jedoch liegt es innerhalb 
des Landschaftschutzgebietes „Moselgebiet von Schweich bis Koblenz“. Schutzzweck ist die Er-
haltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswertes des Moseltales und 
seiner Seitentäler mit den das Landschaftsbild prägenden, noch weitgehend naturnahen Hängen 
und Höhenzügen sowie die Verhinderung von Beeinträchtigungen des Landschaftshaushaltes, ins-
besondere durch Bodenerosionen in den Hanglagen. Das in Rede stehende Plangebiet steht dem 
Schutzzweck aufgrund seiner Größe und der Lage auf dem Plateau nicht entgegen. Die Moselhän-
ge und das Moseltal sind von der Planung nicht negativ betroffen. Zudem sind Flächen innerhalb 
des räumlichen Geltungsbereichs eines Bebauungsplans mit baulicher Nutzung nicht Bestandteile 
des Landschaftsschutzgebietes. Damit steht dem Erlass des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
diesbezüglich formal nichts entgegen. 
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Die Lage im Landschaftsschutzgebiet wird im Bebauungsplan durch verschiedene Regelungen be-
rücksichtigt, die zum Einfügen in das Landschaftsbild beitragen und landschaftsbildliche Auswirkun-
gen vermeiden und minimieren sollen: 

 Vergleichsweise enge Höhenbeschränkung der baulichen Anlagen mit Regelungen zur ma-
ximalen Trauf- und Firsthöhe bzw. Gebäudehöhe (bei Flachdachgebäuden) 

 Max. II Vollgeschosse 

 Beschränkung der potentiell talseitig entstehenden sichtbaren Wandhöhen durch Vorgaben 
zur Vornahme von Erdanschüttungen mit Begrünungen 

 Beschränkung der max. zulässigen Grundflächen 

 Festsetzung einer randlichen Gebietseingrünung: Durch die Pflanzung von Sichtschutzgrün 
im Ordnungsbereich A erhöht sich der Anteil von Gehölzstrukturen im Plangebiet bzw. Um-
feld und trägt zur Eingrünung bei (Abschirmung des Plangebietes). 

 Festsetzung einer privaten Grünfläche mit Baumpflanzungen: Auch hier gilt, dass durch die 
Pflanzung von Bäumen eine Abschirmung und Kaschierung der entstehenden Gebäude 
entsteht und damit eine verbesserte Einbindung in das Landschaftsbild. 

 Beschränkung der Farben zur Dacheindeckung auf nur dunkelgraue, anthrazitfarbene und 
dunkelblaue Materialien 

 Vorgaben über die äußere Gebäude- und Fassadengestaltung zur Vermeidung / Unterbin-
ding von optisch-gestalterischen Fehlentwicklungen 

 Zulässigkeit und Empfehlungen zur Dachbegründung von Gebäuden 

 Vorgaben zur Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke 
(Ausschluss von flächenhaften Gärten mit Kies-, Splitt- oder Schotterschüttungen) 

Wasserschutzgebiete und andere Schutzgebiete werden durch die Planung ebenfalls nicht tangiert. 

5.3 Zu erwartende Beeinträchtigungen und Minimierungsmaßnahmen 

Mit der Ausweisung der vorgesehenen Baufläche und der darauf folgenden Bebauung werden die 
beschriebenen Natur- und Landschaftspotenziale der Fläche mehr oder weniger stark beeinträch-
tigt. In diesem Kapitel werden die zu erwartenden Beeinträchtigungen und ihre Auswirkungen be-
schrieben sowie landespflegerische Ziele für das Plangebiet unter Berücksichtigung der geplanten 
Bebauung formuliert. 

In den Textfestsetzungen zum vorh. Bebauungsplan werden Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen vorgeschrieben, um eine möglichst umweltverträgliche Planung zu gewährleisten. 

Die Bewertung der Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushalts ergibt sich aus der 
Empfindlichkeit der Natur- und Landschaftspotentiale (Boden, Wasser, Klima, Biotope, Land-
schaftsbild/Erholung) gegenüber äußeren Eingriffen und der potenziellen Belastungsintensität durch 
die geplante Bebauung. Bei geringer Empfindlichkeit eines Potenzials gegenüber Eingriffen und 
einer geringen Belastung ergibt sich auch eine geringe Beeinträchtigung durch das geplante Bau-
vorhaben. 
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Bodenpotential: 

Beeinträchtigung / Eingriffsbewertung Minimierungs-,Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

Verlust sämtlicher Bodenfunktionen und Eingriff in die 
natürliche Horizontabfolge des Bodens durch Abgra-
bung und Versiegelung mit den zulässigen Hauptge-
bäuden, Garage und Nebengebäude sowie Hofflächen. 

Beschränkung des zulässigen Eingriffs auf das für das 
Vorhaben erforderliche Maß über die Festsetzung der 
max. zulässigen Grundfläche. 

Schonender Umgang mit dem Boden bei notwendigen 
Erdarbeiten unter Beachtung der einschlägigen DIN-
Vorschriften (DIN 18915) und unter Wiederverwendung 
des anfallenden Oberbodens für vegetationstechnische 
Zwecke. 

Bau- und betriebsbedingte Gefahr der Versickerung von 
Schmier- und Treibstoffen in den Boden. 

Vermeidung von zusätzlichen Schadstoffeinträgen in den 
Boden, auch während der Bauarbeiten. 

Anpflanzung von Gehölzen, Entwicklung eines 
Extensivackers, Entwicklung einer Gartenfläche inkl. 
Gehölzpflanzungen. 

Eingriff in den Boden ist als hoch zu bewerten. 

  

Klimapotential:  

Beeinträchtigung / Risikobewertung Minimierungs-,Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

Verlust von Kaltluftproduktionsfläche durch Versiege-
lung und Bebauung, es werden jedoch keine 
Gehölzflächen beansprucht. 

Minimierung der Flächenversiegelung. 

Im Umfeld bleiben weiterhin ausreichend Offenlandflä-
chen für die Kaltluftproduktion bestehen. 

Verbesserung des Lokalklimas durch Gehölzpflanzungen 
und Entwicklung von Extensivwiese (Sauerstoffprodukti-
on, Schadstofffilterung, Temperaturausgleich). 

Eingriff ist als gering zu bewerten. 
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Wasserhaushalt:  

Beeinträchtigung / Risikobewertung Minimierungs-,Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

Verringerte Versickerungsrate und erhöhter Oberflä-
chenabfluss von Niederschlagswasser aufgrund der 
Flächenversiegelung, Veränderung der Wasserzufuhr. 

Oberflächengewässer werden durch die Planung nicht 
überplant oder tangiert. 

Minimierung der Versiegelung, Befestigung der Hofflä-
chen und Zufahrten mit nicht vollversiegelnden Belägen. 

Vermeidung von zusätzlichen Schadstoffeinträgen in den 
Boden, auch während der Bauarbeiten. 

Gehölzpflanzungen und Entwicklung von Extensivacker, 
Entwicklung einer Gartenfläche inkl. Gehölzpflanzung. 

Regenrückhaltung und Versickerung des unbelasteten 
Niederschlagswassers innerhalb der Plangebietsfläche 
gemäß getroffener Textfestsetzung. 

Bau- und betriebsbedingte Gefahr der Versickerung von 
Schmier- und Treibstoffen. 

 

Eingriff ist als mittel zu bewerten. 

  

Arten- und Biotoppotenzial:  

Beeinträchtigung / Risikobewertung Minimierungs-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

Überplanung intensiv genutzter Ackerfläche und beste-
hendem Wirtschaftsweg (Asphalt- und Schotterbelag) 
mit geringer Wertigkeit für den Arten- und Biotopschutz. 
Offenlandarten, Insekten und Kleintiere sind potentiell 
betroffen. 

Bäume und Gehölzflächen werden nicht überplant oder 
in Anspruch genommen. 

Vorbelastungen durch Bewegungsunruhe und 
anthropogene Vorbelastung im direkten Umfeld (Sied-
lungsbebauung, Aussiedlerhöfe, Lagerflächen, Wan-
derparkplatz). 

Reduzierung der versiegelten und überbauten Flächen 
auf ein Mindestmaß und insektenfreundliche Garten-
/Grundstücksgestaltung. 

Gehölzpflanzungen mit heimischen, standortgerechten 
Arten, Entwicklung von Extensivacker, Entwicklung einer 
Gartenfläche inkl. Gehölzpflanzung. 

Einbringung einer zusätzlichen Ausgleichsmaßnahme im 
weiteren Planaufstellungsverfahren. Empfohlen: Schaf-
fung / Entwicklung einer blütenreichen Exten-sivwiese 

Eingriff ist als gering zu bewerten. 

  

Landschaftsbild/ Erholung:  

Beeinträchtigung / Risikobewertung Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 
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Das engere Landschaftsbild ist zum einen durch die 
bestehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen (über-
wiegend intensiv genutzte Ackerflächen) und im nahen 
Umfeld bestehende Gehölzflächen geprägt, zum ande-
ren durch die naheliegende bebaute Siedlungslage, die 
Landesstraße 82 und einen Aussiedlerhof (Akazienhof) 
sowie Lagerflächen im ebenfalls direkten/bzw. nahen 
Umfeld. Die Plangebietsflächen fallen topographisch 
gesehen nach Nordwesten hin ab.  

Das unmittelbare Umfeld des Plangebiet ist entspre-
chend bereits anthropogen vorgeprägt und der Eingriff 
erfolgt somit nicht in einen unbelasteten Landschafts-
raum. Die Auswirkungen können durch geeignete Ver-
meidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaß-
nahmen minimiert bzw. ausgeglichen werden. 

Die im nahen Umfeld bestehenden Gehölzsäume blei-
ben erhalten und bieten Sichtschutz und können die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild somit minimie-
ren. 

Durch Beachtung aller Textfestsetzungen zur Gestal-
tung und Dimensionierung der Baukörper ist der Eingriff 
in das Landschaftsbild insgesamt zu minimieren. 

Die Flächen werden derzeit ackerbaulich genutzt und 
besitzen somit keine Bedeutung für die öffentliche fei-
erabendbezogene Naherholung im Umfeld der Ortsla-
ge. Die bestehenden Wegeflächen werden von Spa-
ziergängern oder Joggern / Radfahrern genutzt. Da die 
Wegebeziehungen erhalten bleiben, können diese auch 
weiterhin genutzt werden. Somit ergibt sich keine Ver-
schlechterung für die Erholungseignung insgesamt. 

Einhaltung der städtebaulichen Festsetzungen, insbe-
sondere zur maximal zugelassenen Höhenentwicklung.  

Verwendung landschaftstypischer Farben bei der äuße-
ren Gestaltung. 

Randliche Gebietseingrünung im Ordnungsbereich A. 

Entwicklung einer Gartenfläche inkl. Gehölzpflanzungen 
(Laubbäume). 

 

Eingriff in das Landschaftsbild ist als mittel, in die Erholungsfunktion als gering zu bewerten. 

5.4 Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung 

Im Rahmen der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung sind die Eingriffe in Natur und Landschaft zu er-
mitteln und der Bedarf an notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu beurteilen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-/ Aus-
gleichsregelung der bauleitplanerischen Abwägung des § 1 (7) BauGB unterliegt. Die Möglichkeiten 
und Erfordernisse zur Planung und Festlegung von Kompensationsflächen richtet sich hierbei aus-
schließlich nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches. 

Das Verhältnis zwischen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§§ 13 bis 17 BNatSchG) und 
dem Baurecht wird in § 18 BNatSchG geregelt: 

„(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder 
von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuches zu entscheiden“. 
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Für die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung sind entspre-
chend des § 18 (1) BNatSchG nur die Vorschriften des BauGB und nicht die des BNatSchG maß-
geblich. 

Im Rahmen der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung sind die Eingriffe in Natur und Landschaft zu er-
mitteln und der Bedarf an notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu beurteilen. Die Beurteilung er-
folgt in Anlehnung an das standardisierte Bewertungsverfahren gemäß § 2 Abs. 5 der Landeskom-
pensationsverordnung und den Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rhein-
land-Pfalz (Hrsg. Ministerium für Klima, Umwelt, Energie und Mobilität, Mainz, Mai 2021). 

Integrierte Biotopbewertung 

Unter Berücksichtigung der angewandten Methodik des Biotopwertverfahrens wird der Ausgangs-
zustand des jeweils berührten Biotoptypen vor Umsetzung der Planung (anhand des Biotop- und 
Nutzungstypenplans) sowie nach Umsetzung der Planung (anhand des vorliegenden Bebauungs-
plans) für die Eingriffs- als auch für die Ausgleichsflächen mittels Biotopwert bewertet. Im Falle ei-
nes rechnerisch entstehenden Defizits an Biotopwertpunkten sind weitere, externe Kompensati-
onsmaßnahmen heranzuziehen. 
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Erläuterung zur Bewertung des Eingriffs vor Umsetzung der Planung 

Das Plangebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 7.018 m². 
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Der Eingriff durch die spätere Realisierung des Planvorhabens wird entsprechend der Wertigkeit 
der betroffenen Biotoptypen bewertet. Die Bestandsfläche stellt sich derzeit größtenteils als intensiv 
genutzter Acker (HA0) dar. Die Fläche wird mit 6 Punkten bewertet. Die angrenzende Straße ist 
zunächst asphaltiert und erhält daher 0 Punkte. Im weiteren Verlauf ist die Straße geschottert und 
erhält 3 Punkte. 

In einem kleinen Teilbereich entlang des Wirtschaftsweges wird ein randlicher grasbestandener 
Saum überplant. Dieser Grünstreifen wird mit einem Biotopwert von 8 in der Bilanzierung berück-
sichtigt. 

Der Bereich der Vorfläche vor Gebäude Parzelle 77, auf dem die Mülltonnensammelstelle entsteht 
ist unversiegelt und wird mit 5 Wertpunkten versehen. 

An der L 82 ist eine Verschiebung der Zufahrt vorgesehen. Hierdurch wird eine kleine Teilfläche an 
der L 82 in Anspruch genommen, die als Rasenfläche mit einer Baumpflanzung vorhanden ist. Die 
Fläche wird mit einem Biotopwert von 11 in der Bilanzierung berücksichtigt. 

Insgesamt ergibt sich im Bereich der Eingriffsfläche - auf Grundlage des Biotop- und Nut-
zungstypenplans - ein Biotopwert von 37.796 Punkten vor dem Eingriff.  

 

Erläuterung zur Bewertung des Eingriffs nach Umsetzung der Planung 

Im vorh. Bebauungsplan wird die Größe der zulässigen Grundfläche baulicher Anlagen (Hochbau-
ten) auf max. 1.050 m² beschränkt. Die Fläche (HN1) wird aufgrund der Versiegelung mit 0 Punkten 
bewertet. 

Die zusätzlich zulässige Grundfläche aller versiegelten und befestigten Flächen beträgt 1.500 m² 
und wird für die Bilanzierung nochmals unterteilt. Da ein Teil der Fläche als Hoffläche und Lager-
platzfläche verwendet werden soll, ist davon auszugehen, dass diese Fläche vollversiegelt wird. Als 
Annahme für die Berechnung sind also 60 % (900 m²) mit 0 Punkten zu bewerten. 40 % der Fläche 
(600 m²) werden als geschotterte Fläche (HT2) mit 3 Punkten bewertet. Die verbleibende nicht 
überbaubare Grundstücksfläche (HJ1) wird mit 7 Punkten bewertet. 

Zusätzlich ist ein Mülltonnenstellplatz von 17 m² Größe geplant, welcher als zu erwartende befestig-
te Fläche mit 0 Punkten bewertet wird.  

Als interne Kompensationsmaßnahmen ist in Ordnungsbereich A ein Gehölzstreifen (BD3) zur 
randlichen Eingrünung festgesetzt. Dieser wird mit 15 Punkten entsprechend auch des Fachbei-
trags Naturschutz zum BP bilanziert, da die Fläche als Gehölzstreifen mit überwiegend autochtho-
nen Arten mit Überhältern mittlerer Ausprägung einzustufen ist. Im angrenzenden Ordnungsbereich 
B sind 10 Laubbäume zu pflanzen und die Fläche als Privatgarten (HJ2) auszubilden. Dieser Be-
reich wird mit 9 Punkten bewertet. 

Der Ordnungsbereich C dient der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser. Dafür 
ist innerhalb des OB ein naturnahes, begrüntes Erdbecken anzulegen. Die Freiflächen innerhalb 
des Erdbeckens und in den Randbereichen sind gemäß Textfestsetzung als extensiv genutzte 
Grünlandwiesen zu entwickeln und zu pflegen und werden deshalb mit 15 Punkten bewertet. 

Durch die Planung ergibt sich insgesamt ein Biotopwert von 36.753 nach Umsetzung des in 
Rede stehenden Vorhabens.  
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Ergebnis der Bewertung 

Aus der Gegenüberstellung der Biotopwerte vor dem Eingriff (37.796 Biotopwertpunkte) und nach 
Umsetzung der Planung (36.753 Biotopwertpunkte) wird ersichtlich, dass sich ein Defizit von 1.043 
Biotopwertpunkten ergibt, unter Anwendung des Praxisleitfadens zur Ermittlung des Kompensati-
onsbedarfs in Rheinland-Pfalz. 

Somit sind weitere externe Kompensationsmaßnahmen nötig, um den Eingriff auszuglei-
chen. 
 
 
 
Die Fläche zur externen Kompensation im Ordnungsbereich D befindet sich nördlich des Geltungs-
bereiches, ebenfalls auf dem Flurstück 75, Flur 28 in der Gemarkung Lehmen. Die Fläche ist ca. 
3.500 m² groß. 
 

 

Erläuterung zur Bewertung des Eingriffs vor Umsetzung der Kompensationsmaßnahme 

Die Fläche stellt sich derzeit als intensiv genutzter Acker (HA0) ohne artenreiche Segetalvegetation 
dar. Daher erhält die Fläche 6 Biotopwertpunkte.  

Somit ergibt sich ein Biotopwert von 21.000 Punkten vor Umsetzung der Kompensations-
maßnahme. 

Erläuterung zur Bewertung des Eingriffs nach Umsetzung der Kompensationsmaßnahme 

Im Zuge der Kompensation schreibt der Bebauungsplan im Ordnungsbereich D die Umwandlung 
des intensiv genutzten Ackers in einen extensiven Ackerabschnitt bzw. Lichtacker (HA2) vor. Der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und mineralischem Dünger sowie die mechanische Unkrautbe-
kämpfung sind auf dem Ackerabschnitt nicht zulässig. Der Biotopwert wird mit 9 Punkten entspre-
chend auch des Fachbeitrags Naturschutz zum BP bewertet. 
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Somit ergibt sich ein bilanzierter Biotopwert von 31.500 Punkten nach Umsetzung der Kom-
pensationsmaßnahme.  

Ergebnis der Bewertung 

Aus der Gegenüberstellung der Biotopwerte vor Umsetzung der Maßnahme (21.000 Biotopwert-
punkte) und nach Umsetzung der Maßnahme (31.500 Biotopwertpunkte) wird ersichtlich, dass sich 
ein Überschuss von 10.500 Punkten ergibt, unter Anwendung des Praxisleitfadens zur Ermittlung 
des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz. Somit kann das zuvor ermittelte Kompensationsde-
fizit von 1.043 Punkten ausgeglichen werden und es verbleibt weiterhin ein Kompensationsüber-
schuss von 9.457 Punkten (10.500 – 1.043 = 9.457). Damit ist der Eingriff durch den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan mehr als ausgeglichen. 

5.5 Artenschutzrechtliche Belange und Bewertung 

Durch Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichtes wur-
de klargestellt, dass artenschutzrechtliche Belange zusätzlich zur Eingriffsregelung zu beachten 
sind. Im Bundesnaturschutzgesetz wird zwischen besonders und streng geschützten Arten unter-
schieden (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG).  

Die besonders geschützten Arten sind aufgeführt:  

- im Anhang A oder Anhang B der Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildleben-
der Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (EG Nr. 338/97).  

- in der Anlage 1, Spalte 2 zu § 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSch-VO). 

- in Rechtsverordnungen nach § 54 Absatz 1 BNatSchG. 

Des Weiteren zählen die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu 
den besonders geschützten Arten.  

Die streng geschützten Arten bilden eine Teilmenge der besonders geschützten Arten, für die noch 
strengere Vorschriften gelten. Dies sind die Arten, die im Anhang IV der FFH – Richtlinie (Richtlinie 
92/43 EWG) und in der Spalte 3 der BArtSch-VO aufgelistet sind. 

Zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange wurde im Planaufstellungsverfahren ein Fach-
gutachten zum Artenschutz erstellt. Der Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan der Ortsge-
meinde Lehmen „Zur Schmittenhöhe“, verfasst durch die Stiftung Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz 
vom Dezember 2023 kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Die Planungseinheit befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Moselgebiet von Schweich bis Kob-
lenz“. Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Landesverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Moselge-
biet von Schweich bis Koblenz“ vom 17. Mai 1979 ist „das Errichten oder Erweitern baulicher Anla-
gen aller Art, mit Ausnahme von Wildfütterungsanlagen und gegendüblichen, landschaftsangepass-
ten Hochsitzen im Walde“ ohne Genehmigung der Landespflegebehörden verboten. „Schutzzweck 
ist 

- die Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswertes des 
Moseltales und seiner Seitentäler mit den das Landschaftsbild prägenden, noch weitge-
hend naturnahen Hängen und Höhenzügen sowie 

- die Verhinderung von Beeinträchtigungen des Landschaftshaushaltes, insbesondere durch 
Bodenerosion in den Hanglagen.“ 
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Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000 Gebiet (FFH-Gebiete und EU-
Vogelschutzgebiete). Nördlich befindet sich das FFH-Gebiet „Moselhänge und Nebentäler der unte-
ren Mosel“ in Entfernungen von etwa 300 m, in südlicher Richtung in einer Entfernung von etwa 200 
m. Das südliche Gebiet befindet sich südlich angrenzend an die Ortslage von Lehmen und das 
nördliche im Tal zwischen Dreckenach und Kobern-Gondorf.  Aufgrund der sich zwischen dem 
Plangebiet und dem Natura 2000 Gebiet befindlichen Siedlungslage sind keine negativen Auswir-
kungen auf das FFH-Gebiet zu erwarten. 

Ferner weist das Planänderungsgebiet keine im Sinne des § 30 BNatSchG oder gemäß  
§ 15 LNatSchG naturschutzrechtlich geschützten Biotope und Vegetationsbestände auf. Kartierte 
Biotope liegen im Plangebiet nicht vor. In ca. 170 m Entfernung befindet sich der nächstgelegene 
schutzwürdige Biotopkomplex „Streuobstweiden bei Lehmerhöfe und eh. Abgrabungsgebiet an der 
Fißmühle“ sowie der Biotoptyp „Streuobstweiden bei Lehmerhöfe“. Sie werden von der Planung 
nicht negativ beeinträchtigt. 

In der Planung vernetzter Biotopsysteme bestehen für das überplante Flurstück keine Vorgaben.  

Die Auswertung des Portals „Artenanalyse Rheinland-Pfalz“ (Abfrage 28.11.2023) zeigt für einen 
Radius von 500 m um das Plangebiet 5 gefundene Meldungen an. Diese umfassen die Arten Gar-
tenschläfer, Rotmilan und Mondvogel (Nachtfalter). 

Bei der Plangebietsfläche handelt es sich überwiegend um intensiv genutzte Ackerflächen sowie 
bereits bestehende Verkehrswege mit geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Das 
Plangebiet ist bereits durch Verkehr und Bewegungsunruhe durch die landwirtschaftliche Nutzung 
vorbelastet. 

Zur Untersuchung der Avifauna wurden 5 Begehungen im Zeitraum von April bis Ende Juni vorge-
nommen. Bei den Begehungen wurden 37 Vogelarten erfasst, 29 Arten als Brutvögel und Nah-
rungsgäste im näheren Umfeld und 8 Arten als Durchzügler. Davon gilt der Wiesenpieper in Rhein-
land-Pfalz als vom Aussterben bedrohte Art, welche als Nahrungsgast bzw. Brutvogel kartiert wur-
de. Die Grauammer wird in RLP als stark gefährdete Art gelistet und wurde ebenfalls als Nahrungs-
gast bzw. Brutvogel gelistet. Die Rauchschwalbe und der Pirol wurden als Durchzügler kartiert und 
gelten in RLP als gefährdete Art. Der Haussperling und die Feldlerche wurden als Brutvogel bzw. 
Nahrungsgast eingestuft und gelten ebenfalls als gefährdete Art. 

Es wird dennoch davon ausgegangen, dass es sich bei der vom Eingriff betroffenen landwirtschaft-
lichen Fläche um ein nicht essenzielles Nahrungshabitat der Arten handelt. Es ist davon auszuge-
hen, dass die oben genannten Vogelarten, die als Nahrungsgäste eingestuft wurden, in benachbar-
ten Bereichen (Feldgehölz, bewaldete Flächen, Acker- und Weideflächen) ausreichend weitere 
Nahrungshabitate finden. 

Unter den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvogelarten ist für die Feldlerche eine ar-
tenschutzrechtliche Betroffenheit nicht auszuschließen, da durch das Vorhaben u.a. deren Fort-
pflanzungsstätten in der Pufferzone beeinträchtigt werden können. Bei allen 5 Begehungen wurde 
die Feldlerche im für sie typischen Bruthabitat nachgewiesen und somit als Brutvogel (Brutverdacht) 
angenommen. Von der gefährdeten Feldlerche wurde ein Revierpaar in der offenen Feldflur auf der 
Nachbarfläche im Nordosten erfasst. Aufgrund der Tatsache, dass Feldlerchen einen Abstand von 
mindestens 50 m zu Wald- und Gehölzstrukturen und mindestens 100 m zu Straßen und Gebäuden 
einhalten, könnte das geplante Bauvorhaben die Feldlerche negativ beeinflussen. 

Bei der Untersuchung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG kommt der Fachbeitrag in 
Kapitel 4.5.2.1 Einschätzung der relevanten Arten im Plangebiet zu folgendem Ergebnis: 
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„Hinsichtlich der anthropogenen Vorprägung sowie der vorhandenen Biotopausstattung des betrof-
fenen Flurstücks sind im überplanten Abschnitt keine Arten der besonders geschützten wirbellosen 
Tiere sowie Pflanzenarten als auch Amphibien und Reptilien zu erwarten. 

Die Planungseinheit hat zudem eine untergeordnete Bedeutung für die in der Umgebung zu erwar-
tenden Fledermausarten. Die fehlenden Klein- und Gehölzstrukturen auf dem für das Bauvorhaben 
relevanten Abschnitt unterstützen diese These. Zusätzlich konnten Nistmöglichkeiten für Höhlen- 
oder Heckenbewohner ausgeschlossen werden. Des Weiteren kann aufgrund der Störungshäufig-
keit auf der Ackerfläche das Vorkommen von Schwarz-. Reh- oder Niederwild auf Nahrungssuche 
ausgeschlossen werden. 

Die Auslösung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG kann daher bei den genannten Arten 
bzw. Tiergruppen ausgeschlossen werden. Lediglich für die Avifauna erfolgt die Bewertung der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG anhand einer Kartierung.“ 

Im Kapitel 4.5.2.2 Avifauna werden folgende Ergebnisse dargestellt: 

„Unter den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvogelarten ist für die Feldlerche eine ar-
tenschutzrechtliche Betroffenheit nicht auszuschließen, da durch das Vorhaben u.a. deren Fort-
pflanzungsstätten in der Pufferzone (überplante Fläche zuzügl. ca. 100 m Puffer) i. S. v. § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG beeinträchtigt werden können. Bei allen fünf Begehungen wurde die Feldlerche im 
für sie typischen Bruthabitat nachgewiesen und somit als Brutvogel (Brutverdacht) aufgenommen. 
Von der gefährdeten Feldlerche wurde ein Revierpaar in der offenen Feldflur auf der Nachbarfläche 
im Nordosten erfasst. Laut Bauer et al. (2005) bevorzugt die Feldlerche offenes Gelände mit freiem 
Horizont und niedrige (ca. 15 – 25 cm Höhe) sowie abwechslungsreiche Gras- und Krautschichten. 
Nach der Paarung im Februar/März legt die Feldlerche ein Bodennest in einer bevorzugt lückigeren 
Vegetation an (Becker et al. 2029). Die Siedlungsdichte nimmt mit der Anwesenheit hochragender 
Einzelstrukturen nachweislich ab. Waldbereiche werden komplett gemieden. Aufgrund der Tatsa-
che, dass Feldlerchen einen Abstand von mindestens 50 m zu Wald- und Gehölzstrukturen und 
mindestens 100 m zu Straßen und Gebäude einhalten, könnte das geplante Bauvorhaben die Feld-
lerche negativ beeinflussen. 

Die erfassten Revierzentren der anderen oben genannten Vogelarten befanden sich größtenteils in 
den vegetationsstrukturierteren Abschnitten der angrenzenden Flächen (Gehölzstrukturen im Wes-
ten und Süden sowie die bewaldete Fläche im Norden), sodass auch hier störbedingte Beeinträch-
tigungen während der Bauphase entstehen könnten. Da alle Strukturen erhalten bleiben, werden 
mit der Umsetzung des Bauvorhabens keine Ruhestätten oder essenzielle Verbund- oder Nah-
rungshabitate, also Lebensstätten i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, beeinträchtigt oder zerstört. 
Zudem befinden sich diese bereits in einer anthropogen vorgeprägten Umgebung, sodass die restli-
chen nachgewiesenen Vogelarten artenschutzrechtlich nicht relevant sind. 

Verbotstatbestand „Tötung oder Verletzung“: 

(…) Eine Tötung oder Verletzung der Feldlerche kann während der Bauphase ausgeschlossen 
werden, da die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutsaison (in den Herbst- und Wintermonaten, 
gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ausschließlich im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 
28. Februar) erfolgen wird. Zudem sind anlagen- und betriebsbedingt keine Tötungstatbestände der 
bodenbrütenden Feldlerche zu erwarten. 

Verbotstatbestand „Störung“: 
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Das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bezieht sich auf die Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten der europäischen Vogelarten. Eine Stö-
rung kann grundsätzlich durch Beunruhigung und Scheuchwirkung infolge von Bewegung, Lärm 
sowie Licht während und nach Fertigstellung der Bauphase eintreten. Nach Garniel & Mierwald 
(2010) wurde für die Feldlerche eine relativ hohe Lärmempfindlichkeit auf mit einer Effektdistanz bis 
zu 500 m nachgewiesen. 

Aus fachgutachterlicher Sicht ist von einer Störung der Feldlerche auf den direkt angrenzenden 
Flächen auszugehen. Potenziell sind weitere Offenlandflächen in der Umgebung vorhanden, die 
von der Feldlerche zur Anlage von Bodennestern genutzt werden können. Da diese allerdings den 
Abstand zu höheren Landschaftselementen (z.B. Bäume) und Vertikalstrukturen (z.B. Gebäude) 
hält, wird die direkt angrenzende Fläche voraussichtlich nicht mehr in dieser dichte besiedelt wer-
den.  

Demzufolge sind bau-, anlagen- und betriebsbedingte Störungen während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten nach § 44 Abs. 1 Nr. 2, die zu einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der Feldlerche führen könnte, 
bei diesem Bauvorhaben nach fachlicher Einschätzung nicht auszuschließen. 

Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten“: 

Baubedingt gehen durch die Inanspruchnahme der überplanten Ackerfläche während des Brutzeit-
raums (März bis Juli) keine potenzielle Fortpflanzungsstätten verloren (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen potenziellen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang wird gewährt. Aufgrund der Nähe des überplanten 
Ackerabschnittes zu den Gehölzstrukturen und Lagerhallen, stellt dieser Abschnitt kein geeignetes 
Habitat für die Feldlerche als Bodenbrüter der Offenlandschaften dar, da diese zu Gehölzen einen 
Abstand von ca. 100 m einhält. Zudem handelt es sich bei der Ackerfläche um hochwüchsiges und 
dichtes Getreide, welches konventionell bewirtschaftet wird und daher als Brutplatz ungeeignet ist. 

Zusammenfassend kann die Erfüllung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 der „Tötung 
und Verletzung“ sowie der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten“ unter anderem aufgrund der Vermeidungsmaßnahmen (V4) ausgeschlossen 
werden. Nichtdestotrotz kann die Erfüllung des Verbotstatbestandes „Störung“ nicht ausge-
schlossen werden, sodass vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sog. „CEF-Maßnahmen“) 
erforderlich sind. Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sollen zur 
Gewährleistung der ökologischen Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang dienen.“ 

Im Kapitel 5 des Fachbeitrags werden Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen beschrieben. 
Die Vermeidungsmaßnahmen (Kap. 5.1) sind folgende: 

V1: Der Oberboden ist gemäß DIN 18915 nach Horizonten geordnet abseits vom Baubetrieb zu 
lagern und vor Verdichtung oder ähnliches zu schützen. Außerdem werden nach Fertigstellung der 
Baumaßnahme verdichtete Böden, soweit es sich um Vegetationsflächen handelt, wieder aufgelo-
ckert.  

V2: Als Minimierung des Eingriffes dient eine Beschränkung der maximal zulässigen Grundflächen.  

V3: Als Minimierung des Eingriffes ins Landschaftsbild werden Höhen- und Farbenbeschränkungen 
für die geplanten Gebäude vorgegeben. Hierbei wird eine maximale Trauf- (7,0 m) und Firsthöhe 
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(11,5 m) bzw. Gebäudehöhe sowie eine Vollgeschossanzahl (2) vorgegeben. Außerdem werden die 
Farben zur Dacheindeckung auf dunkelgraue, anthrazitfarbene und dunkelblaue Materialien be-
schränkt.  

V4: Die Baufeldfreimachung ist außerhalb der Brutsaison geplant, um Beeinträchtigungen der öko-
logischen Funktionen während der Bauphase ausschließen zu können. Bei Entdecken gesetzlich 
geschützter Arten oder derer Fortpflanzungsstätten ist unverzüglich die Untere Naturschutzbehörde 
zu benachrichtigen. 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) wird die Wiederherstellung/Optimierung 
von Feldlerchenhabitaten aufgrund vorhabenbedingter Störungen in Kapitel 5.2 wie folgt beschrie-
ben: 

„Hinsichtlich des Ausgleiches der vorhabenbedingten Störungen eines Feldlerchenhabitats im 
Wirkraum um das geplante Bauvorhaben erfolgt die Anlage eines extensiven Ackerabschnittes bzw. 
eines Lichtackers mit einer Fläche von mindestens 0,1 ha. Es handelt sich um eine Teilfläche eines 
Ackers, auf denen Getreide mit geringerer Saatdichte und/oder doppeltem Saatreihenabstand oder 
mit Drill-Lücken ausgesät wird, um einen lichten Bestand zu erzeugen. Die Aussaat ist im Winter- 
und im Sommergetreide möglich. Die Mindestbreite der Fläche sollte sechs Arbeitsbreiten (18 m) 
besitzen. Es kann eine der drei folgenden Varianten ausgewählt werden: 

 

Abb.: Planungseinheit nach der Umsetzung der geplanten CEF-Maßnahme (Bildauszug aus 
dem Fachbeitrag Naturschutz) 

- doppelter Reihenabstand: hierbei ist jede zweite Drillschar geschlossen (Reihenabstand 
von ca. 18 cm) 

- Halbe Saatstärke: bei der Einsaat wird die Saatmenge um 30-50 % reduziert 

- Drilllücken: Erzeugen von Lücken bei der Einsaat durch Schließen von Säscharen mit ei-
ner Breite von 30-50 cm. Abstände zwischen den Drilllücken von 1-2 m. 

Auf dem Ackerabschnitt ist kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (insbesondere Herbizide und 
Insektizide), keine oder reduzierte mechanische Unkrautbekämpfung (z.B. Striegeln) mehr zulässig, 
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Zudem wird eine Reduktion der mineralischen Düngung als auch eine späte Stoppelbearbeitung 
empfohlen.“ 

Weitere Kompensationsmaßnahmen werden im Kapitel 5.3 beschrieben: 

„M1: Anlage einer Gartenfläche inkl. Laubbäume 

Auf einer Gesamtfläche von 1.500 m² ist die Umwandlung eines intensiv bewirtschafteten Ackers 
(HA0) in eine Gartenfläche bestehend aus Rasen (HM4) inklusive eines Nutzgartens und der Pflan-
zung von 10 Laubbäumen I. und II. Ordnung (Anlage III und IV) geplant (Anlage I). 

Durch die geplante Umwandlung des Ackers in eine Gartenfläche bleibt die intensive Nutzung, 
Düngung und Bewirtschaftung der Fläche zukünftig aus. Darüber hinaus dient die zusätzliche 
Pflanzung der 10 Laubbäume der Minimierung der Sichtbarkeit des Gebäudes und der Herstellung 
charakteristischer Landschaftselemente, die zur Aufwertung des Landschaftsbildes und des Erho-
lungspotentials der Parzelle beitragen. Insbesondere für die lokale Vogelfauna wird durch die 
Baumpflanzung wertvoller Lebensraum geschaffen. Des Weiteren erfüllen Bäume eine Ruhe-, Rast-
, Vernetzungs- und Schutzfunktion für viele Lebewesen. 

M2: Pflanzung einer Baum- und Strauchhecke 

Mit der Kompensationsmaßnahme ist eine randliche Eingrünung als zweireihige Baum- und 
Strauchhecke (BD3) aus standortgerechten heimischen Arten (Anlage III & IV) geplant, die dauer-
haft zu pflegen ist. Je 100 m² Pflanzfläche sind 10 Sträucher und ein Baum II. Ordnung zu setzen 
(Breite 5 m). Da die geplante Kompensationsmaßnahme eine Grundfläche von 1.000 m2 umfasst, 
ist die Pflanzung von 10 Bäumen II. Ordnung und die Pflanzung von 100 Sträuchern erforderlich 
(Anlage I). Durch entsprechende Pflege sind die Gehölze langfristig im Bestand zu erhalten und 
abgängige Bäume und Sträucher sind durch Neupflanzungen zu ersetzen. 

Die Kompensationsmaßnahme dient langfristig der Reduzierung der Sichtbarkeit des geplanten 
Bauvorhabens in der Landschaft. Außerdem wird durch Gehölzpflanzungen der Boden gelockert 
und das Bodengefüge verbessert. Damit werden auch die biologische Aktivität und die Filterfunktion 
des Bodens verbessert. Der zu pflanzende Gehölzstreifen dient der Schaffung neuer Nahrungs- 
und (Teil-)lebensraumstrukturen und stellt eine visuelle Trennung zwischen dem Offenland und dem 
geplanten Bauvorhaben dar. Dadurch minimiert sich die Störwirkung für das umliegende Offenland. 
Die Pflanzung der Hecken sind entsprechend des Pflanzschemas und der vorgeschlagenen Gehöl-
zarten der Anlage V zu errichten und fachgerecht zu pflegen. 

M3: Errichtung eines Extensivackers 

Durch die Kompensationsmaßnahme wird die zuvor beschriebene CEF-Maßnahme um 2.500 m² 
erweitert (Anlage II). Die Fläche ist entsprechend der CEF-Maßnahmen zu bewirtschaften und zu 
pflegen (siehe 5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen). 

Die Errichtung einer extensiven Ackerfläche führt zu einer Erhöhung des Lichteinfalls, welches 
Ackerwildkrautgesellschaften fördern kann, die wiederum wichtige Nahrungsquellen für Tierarten 
der offenen Feldflur wie Insekten und Feldvögel darstellen. Zudem dienen lichte Getreidebestände 
als geeignete Nistplätze für Bodenbrüter.“ 
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Abb.: CEF-Maßnahme inklusive der Erweiterung des Extensivackers um 2.500 m²  
auf eine  Gesamtflächengröße von 3.500 m² 

(Auszug Fachbeitrag Naturschutz der Stiftung Kulturlandschaft) 

 

Abb.: Auszug aus dem Bebauungsplan zur Kompensationsfläche Ordnungsbereich D 
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Des Weiteren wurden die folgenden Hinweise und Empfehlungen in den Bebauungsplan aufge-
nommen, um artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden: 

Zur vorsorglichen Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind erforderliche 
Gehölzrodungen ohne ökologische Baubegleitung außerhalb der Vegetationszeit im Zeit-
raum vom 01.10. eines Jahres bis vor dem 01.03. des Folgejahres vorzunehmen (vgl. § 
39 (5) BNatSchG). 

Bei Begrünung der Freiflächen wird die Verwendung heimischer und standortgerechter 
Gehölze empfohlen. 

Sind großflächige Glasfronten an Gebäuden geplant, müssen diese durch geeignete 
Maßnahmen gegen Vogelschlag gesichert werden (z.B. Verwendung entspiegelter Glä-
ser, Einsatz von Vorhängen oder Jalousien, Aufhängen von sich bewegenden Mobile 
o.ä.). 

Zur allgemeinen vorsorglichen Vermeidung der Beeinträchtigung von Bodenbrütern ist 
(ohne ökologische Baubegleitung) das Abschieben des Oberbodens nur außerhalb der 
Vogelbrutzeit (Freimachung im Zeitraum vom 01.10. eines Jahres bis vor dem 01.03. des 
Folgejahres) durchzuführen. Bei Entdecken gesetzlich geschützter Arten oder derer Fort-
pflanzungsstätten ist unverzüglich die Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen. 

Es ist letztendlich nicht davon auszugehen, dass durch den Bebauungsplan und seine spä-
tere Umsetzung die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintreten. Es ist nicht zu 
schlussfolgern, dass sich durch Störungen der Erhaltungszustand lokaler Populationen 
streng geschützter Arten verschlechtert. 
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I I  UM W EL T B E R I C H T  

1  E I N L E I T U N G  

Im Umweltbericht werden die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des Bebauungs-
plans ermittelt bzw. prognostiziert und bewertet. 

Im Umweltbericht werden die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des vorh. Be-
bauungsplans ermittelt bzw. prognostiziert und bewertet. 

Die Inhalte für den Umweltbericht ergeben sich aus § 2 (4) BauGB in Verbindung mit § 1 (6) Nr. 7 
BauGB sowie §§ 2 a und 4 c BauGB. Zusammengefasst legt dieser § 2 (4) BauGB fest, dass Erläu-
terungen möglicher Auswirkungen des geplanten städtebaulichen Projektes auf die Umwelt darzu-
legen sind und eine Prognose zur Erheblichkeit der Umweltwirkungen für die einzelnen Schutzgüter 
zu treffen ist. 

Die Plan-Umweltprüfung ist eine in das Planungsverfahren integrierte unselbständige Prüfung der 
umweltrelevanten Auswirkungen der Planung. Diese Auswirkungen sind im Umweltbericht zu erfas-
sen, der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme zu unterbreiten und 
zu bewerten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen in die planerische Abwägung nach § 1 
(7) BauGB ein. Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung im Bebauungsplanverfahren 
liegt bei der Gemeinde - sie ist hier die „zuständige“ Behörde. 

1.1 Anlass und Zielsetzung der Planung 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Zur Schmittenhöhe “ in der Ortsgemein-
de Lehmen beruht auf der konkreten Planung eines in der Ortsgemeinde bereits ansässigen priva-
ten Vorhabenträgers zur Nutzung eines im persönlichen Eigentum befindlichen Grundstücks für die 
Errichtung einer gewerblichen Betriebsstätte für ein Tiefbauunternehmen in Verbindung mit betrieb-
licher und privater Wohnnutzung für die Inhaberfamilie. 

Das geplante Baugrundstück auf dem Flurstück 75, Flur 28, Gemarkungsbereich „Aufm Algerpfad“, 
befindet sich am nördlichen Rand der bebauten Siedlungslage von Lehmen. Vom Flurstück 75 soll 
eine Teilfläche in Anspruch genommen werden. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die 
Trasse der südöstlich vorgelagerten Wirtschaftswegeparzelle Nr. 76 sowie in sehr kleinem Umfang 
über Teilflächen des Flurstücks 27 (Flur 27, Gemarkung Lehmen) und der Wegeparzellen 42 (Flur 
28, Gemarkung Lehmen) und 4 (Flur 27, Gemarkung Lehmen). Die geplante verkehrliche Erschlie-
ßung mündet auf die L 82 / Bergstraße. 

Die Gesamtgröße des vorgesehenen räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans beläuft sich auf rund 0,7 ha. 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Randbereich der Siedlungslage Lehmen grenzt teilweise an 
baulich bzw. anthropogen geprägte Nutzungsbereiche an. Der Bestand ist aktuell durch eine land-
wirtschaftliche Ackernutzung geprägt. Südlich verläuft die L 82 (Bergstraße). 

Bei dem Vorhaben handelt es sich dem Grunde nach um ein Aussiedlungsvorhaben in den Gemar-
kungsbereich „Aufm Algerpfad“ am nordwestlichen Siedlungsrand von Lehmen. Zur Sicherstellung 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. Um das erforderliche Bau- und Pla-
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nungsrecht zu schaffen, wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan im 2-stufigen Regelverfahren 
mit Plan-Umweltprüfung (Umweltbericht) und Abarbeitung der Landschaftsplanung mit Eingriffsre-
gelung aufgestellt. Dazu wird ein sog. vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB 
genutzt, da ein konkretes Vorhaben Anlass der Planung ist und es sich nicht um eine allgemeine 
Angebotsplanung handelt.  Die rechtlichen Rahmenbedingungen hierzu liefert § 12 BauGB (Vorha-
ben- und Erschließungsplan). Die Aufstellung des Bebauungsplans unterliegt der Planungshoheit 
der Ortsgemeinde Lehmen. 

1.2 Kurzdarstellung der Planinhalte  

Die Gesamtgröße des vorgesehenen räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans beläuft sich auf rund 0,7 ha. 

Als Grundzüge der Planung und wesentlichen Planungsinhalte, die für den Umweltbericht relevant 
sind, sind zusammenfassend folgende städtebaulichen Aspekte zu nennen: 

 Festsetzung der konkreten Nutzungszulässigkeiten über die Rechtsgrundlage des § 12 BauGB. 
Im Wesentlichen soll zugelassen werden: Gewerbliche Nutzung für ein Tiefbauunternehmen mit 
entsprechenden Gebäuden für Lagerung und Abstellzwecke (Lagerhalle) sowie Werkstatt. Hof- 
und Lagerflächen mit Abstellmöglichkeiten für den betrieblichen Fuhrpark, Wohnnutzung mit ei-
nem Wohngebäude für die Inhaberfamilie (gemeinsam genutztes Wohn-/Büro-
/Betriebsgebäude) 

 Festsetzung eine zulässigen Grundfläche für Gebäude und sonstige Flächenversiegelungen: 

o Lager- und Betriebshalle: Max. 800 m² 

o Wohn- und betriebliches Bürogebäude: Max. 250 m² Grundfläche (Anmerkung: Grund-
fläche ist nicht = Wohnfläche) 

o Die zulässige Grundfläche aller befestigten Flächen (Gebäude gemäß vorstehend ge-
nannten Zulässigkeiten bleiben hierbei unberücksichtigt) beträgt max. 1.500 m². 

 Festsetzung einer höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse mit 2 

 Festsetzung einer maximalen Firsthöhe von 11,5 m und einer maximalen Traufhöhe von 7 m. 
Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe von 8,0 m für Flachdachgebäude (max. Dachnei-
gung 7°). Als unterer Maßbezugspunkt gilt eine NHN-Höhe von 167,15 m über NHN, gemessen 
am Weg Höhe Einfahrt Grundstück. 

 Beschränkung der potentiell talseitig entstehenden sichtbaren Wandhöhen durch Vorgaben zur 
Vornahme von Erdanschüttungen mit Begrünungen 

 Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind auch auf den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig, jedoch nicht innerhalb der nach § 9 (1) Nr. 25 a BauGB 
festgesetzten Bepflanzungsflächen. 

 Es sind maximal 2 Wohnungen im gemeinsam genutzten Wohn-/Büro-/Betriebsgebäude zuläs-
sig. 
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 Festsetzung der maximal zulässigen Dachneigung bis 40° (Garagen und bauliche Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind in ihrer Dachform und -neigung frei). Dachbegrünun-
gen und Solar-/Photovoltaikanlagen sind zulässig. 

 Festsetzung, dass Dachaufbauten ¾ der Länge der jeweiligen Gebäudeseite nicht überschrei-
ten dürfen. 

 Zur Dacheindeckung sind nur dunkelgraue, anthrazitfarbene und dunkelblaue Materialien zuläs-
sig. Zur Auswahl stehen folgende RAL-Farbtöne: 7010-7012, 7015-7022, 7024, 7026, 5004, 
5008, 5011, 5013 und 5022. 

 Vorgaben über die äußere Gebäude- und Fassadengestaltung zur Vermeidung / Unterbinding 
von optisch-gestalterischen Fehlentwicklungen 

 Festsetzung von Einfriedungen: Eine Einfriedung des Grundstücks ist an der Grenze zum süd-
lich gelegenen Wirtschaftsweg als Zäune, Mauern und sichtundurchlässige Einfriedungen (aus-
genommen lebende Einfriedungen (Hecken) u.ä.) nur bis max. 1,10 m Höhe zulässig. An den 
übrigen Grundstücksseiten gelten die Regelungen der Landesbauordnung RLP. 

 Festsetzung zur landschaftsgärtnerischen Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grund-
stücke. Ausschluss einer Gestaltung von flächenhaften Gärten mit Kies-, Splitt- oder Schotter-
schüttungen. 

 Festsetzung, dass das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser innerhalb des Plangebietes 
zurückzuhalten und der schadlosen Versickerung zuzuführen ist. 

 Zur Einbindung des Plangebietes in das Landschafsbild wird die Anlage einer Gehölzhecke 
festgesetzt. Innerhalb des Ordnungsbereichs A ist eine randliche Eingrünung als zweireihige 
Baum- und Strauchhecke aus standortgerechten heimischen Arten anzupflanzen und dauerhaft 
zu pflegen. 

 Festsetzung einer privaten Grünfläche mit Baumpflanzungen: Es gilt, dass durch die Pflanzung 
von Bäumen eine Abschirmung und Kaschierung der entstehenden Gebäude entsteht und da-
mit eine verbesserte Einbindung in das Landschaftsbild. 

 

Angaben zum Bedarf an Grund und Boden (ohne ext. Kompensationsfläche): 

Bestand: 

 Geltungsbereichsgröße:   ca. 7.018 m² 

 Ackerfläche   ca. 5.755 m² 

 Straße / Wirtschaftsweg Bestand ca.    1.034 m² 

 Randstreifen (Saum)   ca.    179 m² 

 Gehölzstreifen an L 82   ca. 33 m² 

 Bereich Vorfläche Gebäude Parzelle 77  ca. 17 m² 
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Planung (Flächen überlagern sich teils): 

 Gewerbegrundstück   ca. 5.010 m² 

 Private Grünfläche OB A    ca. 1.052 m² 

 Private Grünfläche OB B (Gartenfläche) ca. 1.506 m² 

 Private Grünfläche OB C (Versickerung) ca. 236 m² 

 Öffentliche Verkehrsfläche:   ca.   1.360 m² 

 Externe Kompensationsfläche OB D ca. 3.500 m² 

2 VO R G AB E N  Ü B E R G E O R D N ET E R  PL AN U N G EN  

2.1 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2017 

Die Ortsgemeinde Lehmen gehört zur Verbandsgemeinde Rhein-Mosel und ist damit Teil des 
Landkreises Mayen-Koblenz. Dieser wiederum gehört zur Planungsregion Mittelrhein-Westerwald. 
Nachfolgend wird daher näher auf den Regionalen Raumordnungsplan (RROP) dieser Planungsre-
gion eingegangen. 

Der RROP beinhaltet die überörtliche, überfachliche und zusammenfassende Landesplanung im 
Gebiet der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald. Der regionale Raumordnungsplan vertieft und 
konkretisiert das Landesentwicklungsprogramm (LEP IV 2008 mit Teilfortschreibungen 2013, 2015 
und 2017) und enthält Ziele und Grundsätze, die gemäß § 1 (4) BauGB in der Bauleitplanung sowie 
in den Fachplanungen zu beachten bzw. zu berücksichtigen sind. Der vorliegende RROP löst den 
RROP aus dem Jahr 2006 ab, wobei er sich weitgehend an diesem Vorgängerplan orientiert. 

Gemäß Raumstrukturgliederung im wirksamen RROP Mittelrhein-Westerwald liegt die Ortsgemein-
de Lehmen im verdichteten Bereich mit konzentrierter Siedlungsstruktur. Die Ortsgemeinde wird 
keinem zentralen Ort zugeordnet; das nächsterreichbare Grundzentrum ist die Stadt Münstermai-
feld sowie Kobern-Gondorf. Des Weiteren liegt Lehmen in einem Schwerpunktentwicklungsraum 
laut der Karte 2 „Leitbild zur Raum- und Siedlungsentwicklung“ des RROP Mittelrhein-Westerwald. 
Dies bedeutet, dass die überörtliche Versorgung in ihrer Funktion gesichert und als Verknüpfungs-
punkte im großräumigen, überregionalen und regionalen Verkehrssystem bedarfsgerecht weiter-
entwickelt werden soll. 

Grundsätzlich gilt, dass die Gemeinden die Verantwortung für ihre Eigenentwicklung tragen. Dies 
beinhaltet die Wahrnehmung aller örtlichen Aufgaben als Voraussetzung für eine eigenständige 
örtliche Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Freizeit, Verkehr und Um-
welt. Die planerische Ausformulierung des Grundsatzes erfolgt im Rahmen der Eigenentwicklung. 
Die Eigenentwicklung muss sich an den Entwicklungschancen der Gemeinde orientieren. Dazu 
gehören neben einer realistischen Beurteilung ihrer sozioökonomischen Entwicklungschancen auch 
die räumlich-funktionale Lagebeziehungen, sofern sie die Tragfähigkeit der Gemeinde beeinflussen.  

Die vorliegende Planung entspricht dem Eigenbedarf für gewerbliche Bauflächen und damit auch 
der Eigenentwicklung. Dies begründet sich auch aus der Bedarfsdarstellung in Kapitel „Aufgaben-
stellung, Ziele und Zweck der Planung“ dieser Begründung. Durch die Aufstellung des Bebauungs-
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plans soll einem in der Ortsgemeinde ansässigen Unternehmen eine Zukunftsperspektive geschaf-
fen werden. Es wird hierbei auf bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesene gewerbliche Bauflä-
chen zurückgegriffen. 

Nach den Zielen Z 30 ff. des RROP, welche auf den Zielen Z 31 ff. des LEP IV bezüglich einer 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung beruhen, wird auf eine Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme fokussiert. Eine notwendige Flächeninanspruchnahme ist über ein Flächenmanagement 
qualitativ zu verbessern und zu optimieren. Dabei ist grundsätzlich der Innenentwicklung ein Vor-
rang vor der Außenentwicklung einzuräumen, wobei es sich hierbei nach der Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (Urteil vom 06. Oktober 2011 – 1 C 11322/10.OVG) ledig-
lich um einen Handlungsauftrag an die regionalen Planungsgemeinschaften sowie die Gebietskör-
perschaften, ein entsprechendes Flächenmanagement in der Zukunft einzuführen, nicht um ein 
unmittelbar gegenüber der Plangeberin wirkendes Ziel der Raumordnung handelt. 

Ergänzend kann jedoch vorgetragen werden, dass es sich bei dem Vorhaben dem Grunde nach um 
ein Aussiedlungsvorhaben in den Gemarkungsbereich „Aufm Algerpfad“ am nordwestlichen Sied-
lungsrand von Lehmen handelt. Seit 2016 wurde von der Vorhabenträgerfamilie der bisherige elter-
liche Betrieb in der Hauptstraße 39, im Ortskern von Lehmen übernommen. Aufgrund der engen 
Bebauung in Lehmen ist eine ergänzende Nutzung der Hoffläche für Zwecke einer Tiefbauunter-
nehmung funktional und wirtschaftlich nicht sinnvoll und für eine Erweiterung nicht möglich. Ein 
Baugrundstück zum Kauf ist in Lehmen für das Vorhaben nicht verfügbar. Daher besteht der Bedarf 
für die Schaffung von Bauplanungsrecht für das geplante Ansiedlungsvorhaben. Vorteilhaft ist, dass 
im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) die in Rede stehende 
Fläche bereits als gewerbliche Baufläche ausgewiesen ist. Die bauliche Nutzung ist über die vorlau-
fende Planungsebene somit bereits vorbereitet. 

Die Ziele zur Beachtung der wohnbauflächenbezogenen Schwellenwerte sind auf gewerbliche Nut-
zungen nicht anzuwenden. 

In der Gesamtkarte des wirksamen RROP Mittelrhein-Westerwald wird die in Rede stehende Plan-
gebietsfläche keiner Nutzungsstruktur zugeordnet und daher in Weiß dargestellt (siehe die schwarz 
umkreiste Fläche in der nachfolgenden Abbildung). Die Fläche mit bereits vorhandener Wohnbe-
bauung (südlich der Landesstraße) wird hingegen in der Farbe Rot dargestellt, mit der Bezeichnung 
„Siedlungsfläche Wohnen“. Bereits teilweise gewerblich genutzte Bereiche im östlich angrenzenden 
Umfeld werden als „Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe“ dargestellt. 

Das Plangebiet liegt noch innerhalb der großräumigen Darstellung eines Ausschlussgebietes für die 
Windenergienutzung. Der Sachverhalt hat für die Planungsabsicht jedoch keine Planungsrelevanz. 

Das Plangebiet wird von einem großräumigen „Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus“ über-
deckt (Grundsatz der Regionalplanung). Das Vorbehaltsgebiet wird durch die geplante kleinflächige 
Entwicklung nicht negativ beeinträchtigt. Der Standort befindet sich im Bestand auf einer Ackerflä-
che am Ortsrand. Er liegt auf der Höhe, räumlich oberhalb der auch durch den Moseltourismus ge-
prägten Ortsgemeinde. Er liegt entsprechend nicht in Tallage an der Mosel, wo größere Sichtbarkei-
ten gegeben wären. Durch die Planung werden keine Wegeverbindungen gekappt oder verändert, 
so dass die Nutzung der umlegenden Wege auch für Wanderer weiterhin möglich ist. 

Das Plangebiet liegt des Weiteren in einem großräumigen „Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopver-
bund“. Auch hierbei handelt es sich um einen regionalplanerischen Grundsatz. Durch die gegebene 
Bestandssituation als intensiv genutzte Landwirtchaftsfläche (Acker) und der Situation, dass keine 
Gehölze oder Trittsteinbiotope durch die Planung entfernt werden müssen, werden keine negativen 
oder unzulässigen Auswirkungen auf das Vorbehaltsgebiet erwartet. 



Ortsgemeinde Lehmen 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 „Zur Schmittenhöhe “ 

 

12774 
Seite 64 

 

05. Dezember 2023 

 
 

 

Bezüglich eines möglichen planungsrechtlichen Konfliktpotentials zu Grundsätzen der Regionalpla-
nung wie der genannten berührten Vorbehaltsgebiete gilt: Durch die Darstellung der Plangebietsflä-
che im wirksamen Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche wurden die Grundsätze der 
Regional- und Landesplanung bereits auf der Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
berücksichtigt bzw. abgearbeitet. Die Nutzung als Baufläche wurde entsprechend der Aufgabe der 
vorbereitenden Bauleitplanung somit schon vor Jahren vorbereitet. Es liegt entsprechend kein 
grundsätzliches Entgegenstehen vor. 

Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung wird der in Rede stehenden gewerblichen Entwick-
lung formalrechtlich der planerische Vorrang eingeräumt. 

Sonstige Darstellungen des RROP betreffen nicht die vorliegende Planung, weshalb an dieser Stel-
le auch nicht näher darauf eingegangen werden muss. 

Es kann abschließend festgehalten werden, dass die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans nicht den Zielvorgaben der Regional- und Landesplanung widerspricht und 
die Entwicklung auf der Fläche des Plangebietes erfolgen kann. 

 

 

Abb.: Auszug aus dem gültigen RROP mit nachträglich schwarz umkreistem Geltungsbe-
reich (Quelle: RROP Mittelrhein-Westerwald, 2017; unmaßstäblich/verändert) 
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2.2 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel weist auf Grundlage des 
noch rechtswirksamen Flächennutzungsplans der ehemaligen Verbandsgemeinde Untermosel für 
das Plangebiet bereits eine G-Fläche aus (gewerbliche Baufläche). 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird kein eigenständiger Baugebietstyp im Sinne der 
BauNVO festgesetzt. Die zulässige Nutzung wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan direkt auf 
Grundlage des § 12 BauGB festgesetzt. Es ist im Plangebiet im Wesentlichen eine gewerbliche 
Nutzung (G) für ein Tiefbauunternehmen und ein gemeinsam genutztes Wohn-/Büro-
/Betriebsgebäude für die Inhaberfamilie zugelassen. Eine betriebszugehörige Wohnnutzung kann 
innerhalb gewerblicher Bauflächen zugelassen werden. 

Damit kann der vorhabenbezogene Bebauungsplan aus den Darstellungen des wirksamen Fläche-
nnutzungsplans gemäß § 8 (2) BauGB entwickelt werden. Das Entwicklungsgebot wird entspre-
chend beachtet. 

 

Abb.: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan, Ortslage Lehmen  
(unmaßstäblich, Lage des Plangebietes mit roter Umrandung gekennzeichnet) 

2.3 Sonstige umweltrelevante übergeordnete Vorgaben 
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Schutzgebiete, übergeordnete umwelt-
relevante Planungsaussagen: 

 

Naturdenkmale nicht betroffen 

Kartierte Biotope nicht betroffen 

Nach § 30 BNatSchG oder § 15 LNatSchG 
geschützte Biotope: 

nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete: Moselgebiet von Schweich bis Koblenz 

Naturparke: nicht betroffen 

Naturschutzgebiete: nicht betroffen 

Natura-2000-Gebiete: nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete: nicht betroffen 

geschützte oder seltene Arten: Kein Vorkommen im Plangebiet 

Planung vernetzter Biotopsysteme:   

Bestandsdarstellung: Keine Aussagen 

Darstellung Entwicklungsziele: 
Keine Aussagen 

Prioritätenkarte: Keine Aussagen 

In der Planung vernetzter Biotopsysteme für den Landkreis Mayen-Koblenz (VBS, 1990-1992) 
sind in der Bestands- und in der Zielkarte keine Darstellungen vorhanden. In der Prioritätenkarte 
wird das Plangebiet ebenfalls keinem Biotopverbund zugeordnet. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000 Gebiet (FFH-Gebiete und EU-
Vogelschutzgebiete). Nördlich befindet sich das FFH-Gebiet „Moselhänge und Nebentäler der unte-
ren Mosel“ in Entfernungen von über 300 m, in südlicher Richtung in einer Entfernung von von über 
200 m. Das südliche Gebiet befindet sich südlich angrenzend an die Ortslage von Lehmen und das 
nördliche im Tal zwischen Dreckenach und Kobern-Gondorf.  Aufgrund der sich zwischen dem 
Plangebiet und dem Natura 2000 Gebiet befindlichen Siedlungslage sind keine negativen Auswir-
kungen auf das FFH-Gebiet zu erwarten. 

Ferner weist das Planänderungsgebiet keine im Sinne des § 30 BNatSchG oder gemäß  
§ 15 LNatSchG naturschutzrechtlich geschützten Biotope und Vegetationsbestände auf. Kartierte 
Biotope liegen im Plangebiet nicht vor. 

Das Plangebiet ist nicht innerhalb eines Naturschutzgebietes gelegen, jedoch liegt es innerhalb 
des Landschaftschutzgebietes „Moselgebiet von Schweich bis Koblenz“. Schutzzweck ist die Er-
haltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswertes des Moseltales und 
seiner Seitentäler mit den das Landschaftsbild prägenden, noch weitgehend naturnahen Hängen 
und Höhenzügen sowie die Verhinderung von Beeinträchtigungen des Landschaftshaushaltes, ins-
besondere durch Bodenerosionen in den Hanglagen. Das in Rede stehende Plangebiet steht dem 
Schutzzweck aufgrund seiner Größe und der Lage auf dem Plateau nicht entgegen. Die Moselhän-
ge und das Moseltal sind von der Planung nicht negativ betroffen. Zudem sind Flächen innerhalb 
des räumlichen Geltungsbereichs eines Bebauungsplans mit baulicher Nutzung nicht Bestandteile 
des Landschaftsschutzgebietes. Damit steht dem Erlass des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
diesbezüglich formal nichts entgegen. 
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Die Lage im Landschaftsschutzgebiet wird im Bebauungsplan durch verschiedene Regelungen be-
rücksichtigt, die zum Einfügen in das Landschaftsbild beitragen und landschaftsbildliche Auswirkun-
gen vermeiden und minimieren sollen: 

 Vergleichsweise enge Höhenbeschränkung der baulichen Anlagen mit Regelungen zur ma-
ximalen Trauf- und Firsthöhe bzw. Gebäudehöhe (bei Flachdachgebäuden) 

 Max. II Vollgeschosse 

 Beschränkung der potentiell talseitig entstehenden sichtbaren Wandhöhen durch Vorgaben 
zur Vornahme von Erdanschüttungen mit Begrünungen 

 Beschränkung der max. zulässigen Grundflächen 

 Festsetzung einer randlichen Gebietseingrünung: Durch die Pflanzung von Sichtschutzgrün 
im Ordnungsbereich A erhöht sich der Anteil von Gehölzstrukturen im Plangebiet bzw. Um-
feld und trägt zur Eingrünung bei (Abschirmung des Plangebietes). 

 Festsetzung einer privaten Grünfläche mit Baumpflanzungen: Auch hier gilt, dass durch die 
Pflanzung von Bäumen eine Abschirmung und Kaschierung der entstehenden Gebäude 
entsteht und damit eine verbesserte Einbindung in das Landschaftsbild. 

 Beschränkung der Farben zur Dacheindeckung auf nur dunkelgraue, anthrazitfarbene und 
dunkelblaue Materialien 

 Vorgaben über die äußere Gebäude- und Fassadengestaltung zur Vermeidung / Unterbin-
ding von optisch-gestalterischen Fehlentwicklungen 

 Zulässigkeit und Empfehlungen zur Dachbegründung von Gebäuden 

 Vorgaben zur Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke 
(Ausschluss von flächenhaften Gärten mit Kies-, Splitt- oder Schotterschüttungen) 

 Wasserschutzgebiete und andere Schutzgebiete werden durch die Planung ebenfalls nicht 
tangiert. 

3 D AR S T E L L U N G  D ER  Z I E L E  D E S  UM WE L T S C H U T Z E S  E I N S C H L ÄG I -

G E R  F AC H G E S ET Z E  U N D  F AC H P L ÄN E  

Im Hinblick auf die Ziele des Umweltschutzes sind folgende Fachgesetze und Fachpläne von Be-
deutung: 

Fachgesetze / Fachpläne Inhalt 
Berücksichtigung in vor-
liegender Planung durch 

BauGB (Baugesetzbuch) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 

Sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden, Vermeidung und Aus-
gleich erheblicher Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes und 
der Leistungs- und Funktionsfä-

- Beschränkungen des Maßes 
der baulichen Nutzung sowie 
Gestaltungsempfehlungen 

- Festsetzung einer maximal 



Ortsgemeinde Lehmen 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 „Zur Schmittenhöhe “ 

 

12774 
Seite 68 

 

05. Dezember 2023 

 
 

 

2023 I Nr. 6) geändert worden ist, in 
der derzeit geltenden Fassung 

higkeit des Naturhaushaltes. zulässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung 

- Festsetzung einer Gartenfläche 
mit Baumpflanzungen 

- Festsetzung einer Kompensati-
onsfläche zur Entwicklung ei-
nes Extensivackers im Ord-
nungsbereich D 

- Festsetzung zur Verwendung 
nur bestimmter Oberflächenbe-
läge zur Sicherstellung einer 
Restversickerung 

- Festsetzung zur Rückhaltung 
und Versickerung von Nieder-
schlagswasser 

- Hinweise zum Bodenschutz 
und zu Eingriffen in den Bau-
grund 

- Artenschutzrechtliche Hinweise 
und Empfehlungen 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542, Inkraft getreten am 
01. März 2010), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 
geändert worden ist, in der derzeit 
geltenden Fassung 

Erhaltung landschaftlicher Struktu-
ren; Erhaltung, Entwicklung und 
Wiederherstellung naturnaher und 
natürlicher Gewässer; Schutz der 
natürlichen und historisch ge-
wachsenen Artenvielfalt; Gering-
halten schädlicher Umwelteinflüs-
se durch landschaftspflegerische 
Maßnahmen; Ausgleich von Be-
einträchtigungen in Natur und 
Landschaft; Sicherung des Erleb-
nis- und Erholungsraumes des 
Menschen. 

- Beschränkungen des Maßes 
der baulichen Nutzung sowie 
Gestaltungsempfehlungen 

- Festsetzung einer maximal 
zulässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung 

- Festsetzung einer Gartenfläche 
mit Baumpflanzungen 

- Festsetzung einer Kompensati-
onsfläche zur Entwicklung ei-
nes Extensivackers im Ord-
nungsbereich D 

- Festsetzung zur Verwendung 
nur bestimmter Oberflächenbe-
läge zur Sicherstellung einer 
Restversickerung  

- Festsetzung zur Verwendung 
nur bestimmter Oberflächenbe-
läge zur Sicherstellung einer 
Restversickerung 

- Festsetzung zur Rückhaltung 
und Versickerung von Nieder-
schlagswasser 
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- Hinweise zum Bodenschutz 
und zu Eingriffen in den Bau-
grund 

- Artenschutzrechtliche Hinweise 
und Empfehlungen 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) vom 28. September 
2005 (GVBI 2005, S. 387), neuge-
fasst am 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 
8 des Gesetzes vom 26.06.2020 
(GVBl. S. 287), in der derzeit gelten-
den Fassung 

Erhaltung landschaftlicher Struktu-
ren; Erhaltung, Entwicklung und 
Wiederherstellung naturnaher und 
natürlicher Gewässer; Schutz der 
natürlichen und historisch ge-
wachsenen Artenvielfalt; Gering-
halten schädlicher Umwelteinflüs-
se durch landschaftspflegerische 
Maßnahmen; Ausgleich von Be-
einträchtigungen in Natur und 
Landschaft; Sicherung des Erleb-
nis- und Erholungsraumes des 
Menschen. 

- Beschränkungen des Maßes 
der baulichen Nutzung sowie 
Gestaltungsempfehlungen 

- Festsetzung einer maximal 
zulässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung 

- Festsetzung einer Gartenfläche 
mit Baumpflanzungen 

- Festsetzung einer Kompensati-
onsfläche zur Entwicklung ei-
nes Extensivackers im Ord-
nungsbereich D 

- Festsetzung zur Verwendung 
nur bestimmter Oberflächenbe-
läge zur Sicherstellung einer 
Restversickerung 

- Festsetzung zur Rückhaltung 
und Versickerung von Nieder-
schlagswasser 

- Hinweise zum Bodenschutz 
und zu Eingriffen in den Bau-
grund 

- Artenschutzrechtliche Hinweise 
und Empfehlungen 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), das zuletzt durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. 
Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geän-
dert worden ist, in der derzeit gel-
tenden Fassung 

Nachhaltige Sicherung oder Wie-
derherstellung der Funktionen des 
Bodens; Vermeidung von Beein-
trächtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte. 

- Beschränkungen des Maßes 
der baulichen Nutzung 

- Festsetzung einer maximal 
zulässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung 

- Festsetzung einer Gartenfläche 
mit Baumpflanzungen 

- Festsetzung einer Kompensati-
onsfläche zur Entwicklung ei-
nes Extensivackers im Ord-
nungsbereich D 

- Hinweise zum Bodenschutz 
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und zu Eingriffen in den Bau-
grund 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 5) geändert worden ist, in der 
derzeit geltenden Fassung 

Sicherung der Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts und 
als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen, Gewährleistung einer 
nachhaltigen Entwicklung. 

- Festsetzung einer maximal 
zulässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung 

- Festsetzung zur Rückhaltung 
und Versickerung von Nieder-
schlagswasser mit Anlage einer 
Versickerungsmulde 

- Festsetzung zur Verwendung 
nur bestimmter Oberflächenbe-
läge zur Sicherstellung einer 
Restversickerung 

Landeswassergesetz Rheinland-
Pfalz (LWG) vom 14. Juli 2015, zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBl. S. 
118), in der derzeit geltenden Fas-
sung 

Schutz der Gewässer vor ver-
meidbaren Beeinträchtigungen; 
sparsame Verwendung des Was-
sers; Bewirtschaftung der Gewäs-
ser, dass sie dem Wohl der Allge-
meinheit und im Einklang mit ihm 
auch dem Nutzen einzelner die-
nen. 

- Festsetzung einer maximal 
zulässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung 

- Festsetzung zur Rückhaltung 
und Versickerung von Nieder-
schlagswasser mit Anlage einer 
Versickerungsmulde 

- Festsetzung zur Verwendung 
nur bestimmter Oberflächenbe-
läge zur Sicherstellung einer 
Restversickerung 

Denkmalschutzgesetz Rheinland-
Pfalz (DSchG) vom 23. März 1978 
(GVBl. S. 159), geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBl. S. 543), in der derzeit gelten-
den Fassung 

Erforschung und Erhaltung von 
Kulturdenkmälern und Denkmalbe-
reichen. 

- Hinweise auf Benachrichti-
gungspflicht der Denkmal-
schutzbehörde 

 

Weitere Fachgesetze: 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist, in der derzeit geltenden 
Fassung (Sicherstellung einer wirksamen Umweltvorsorge) (Sicherstellung einer wirksamen 
Umweltvorsorge) 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 
des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792) geändert worden ist, in der der-
zeit geltenden Fassung (Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmo-
sphäre und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen) 
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 Landeswaldgesetz von Rheinland-Pfalz (LWaldG) vom 30. November 2000 (GVBL. S. 
504), zuletzt geändert durch § 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 516), 
in der derzeit geltenden Fassung (Erhalt, Schutz, gegebenenfalls Mehrung und Pflege 
von Wald durch Leistungen der Forstwirtschaft) 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI.I S. 1057), in 
der derzeit geltenden Fassung 

Als planerische Vorgaben werden die Inhalte des Regionalplanes und des Flächennutzungsplanes 
mit integrierter Landschaftsplanung sowie weiterer umweltrelevanter übergeordneter Planungen 
betrachtet. Ferner werden bestehende Schutzgebiete bzw. -objekte berücksichtigt. 

4 BE ST AN D  U N D  N AT Ü R L I C H E  G R U N D L AG E N  

4.1 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt in der Großlandschaft des Mittelrheingebietes (29). Der Mittelrhein gliedert 
das Rheinische Schiefergebirge in einen westlichen und einen östlichen Teil: westlich des Rheins 
liegen Eifel und Hunsrück, östlich Westerwald und Taunus. 

Das Mittelrheingebiet ist deutlich in drei Teilbereiche gegliedert: die Engtalabschnitte des Oberen 
Mittelrheintals (290) und Unteren Mittelrheingebiets (292) sowie die dazwischen liegende breite 
Beckenlandschaft des Mittelrheinischen Beckens (291). 

Kennzeichnend für die Engtalabschnitte sind:  

• ausgeprägte Flussmäander (nur Oberes Mittelrheintal),  

• enge Flussaue, 

• canyonartige Eintiefung, Felsen, steile Talhänge mit Trockenwäldern und Trockengebüschen, 

• Kulturdenkmäler (vor allem Burgen) in exponierten Lagen auf Felsspornen, Bergkuppen usw., 

• Weinbau in sonnenexponierten Hanglagen, 

• typische Winzerdörfer mit alten Siedlungskernen und charakteristischem Ortsbild an der flusszu   
gewandten Seite. 

Aufgrund seiner besonders einzigartigen Ausprägung wurde das Obere Mittelheintal zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärt. 

Das mittelrheinische Becken ist eine intensiv landwirtschaftlich genutzte und stark siedlungsgepräg-
te Landschaft. Das Becken ist in seinem zentralen Teil, der Neuwieder Rheintalweitung, eben. Es 
steigt zu den Rändern hin an und geht dann in ein welliges bis hügeliges Gelände über. Auf den 
Terrassenhochflächen sind Vulkanberge prägend. 

Die relevante Untereinheit für das Plangebiet ist die Niedermaifelder Senke (291.23).  
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In der Niedermaifelder Senke breiten sich über den abgesunkenen Grundgebirgssockel Löß-, 
Bims- und Verwitterungslehme aus. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist das 
Niedermaifeld ebenfalls als waldfrei zu bezeichnen. Aufgrund der günstigen Voraussetzung für die 
Landwirtschaft erhält das Niedermaifeld somit die Prägung eines intensiv genutzten Agrarraumes. 

Die überwiegend sanft gewellte Niedermaifelder Senke ist von den breiten Muldentälern des 
Nothbachs und seiner Nebenbäche durchzogen. Lediglich im Nordosten hat die zunehmende Tie-
fenerosion der zur Mosel entwässernden Bachläufe die Landschaft in breitere Riedel mit dazwi-
schen liegenden tiefen Talkerben aufgelöst. 

Die Nutzungsstrukturen sind geprägt durch die lössbedeckten, fruchtbaren Ackerböden, die der 
Einheit den typischen Charakter einer Agrarlandschaft verleihen. Grünland, das in der historischen 
Kulturlandschaft die Nutzung der Quellmulden und Bachniederungen bestimmte, ist durch Flurbe-
reinigung und Intensivierung der Landwirtschaft auf wenige Restflächen reduziert. Vereinzelt sind 
hier noch kleinere Feuchtwiesen- und Röhrichtbestände erhalten (z.B. bei Rüber). Die Bachläufe 
sind zumindest in Teilabschnitten durch schmale begleitende Gehölzsäume als Landschaftsstruktu-
ren wahrnehmbar. 

Der einst sehr verbreitete Streuobstanbau entlang von Straßen und Wegen und auf den Ackerflä-
chen ist heute nurmehr in kleineren Beständen im Osten (westlich Kobern und Lehmen) vorhanden. 
Dagegen erstrecken sich über weite Teile des Landschaftsraums (v.a. auf einer Linie Polch-Rüber-
Dreckenach und nördlich Münstermaifeld) lineare, hangparallele Gebüschbestände, die die weite 
Agrarlandschaft gliedern. Insbesondere westlich Rüber bilden inmitten der landwirtschaftlichen Flur 
Trockengebüsche und Niederwaldreste, Magerwiesen und Halbtrockenrasen ein Mosaik wärme- 
und trockenheitsgeprägter Vegetation, das mit den Bachauen des Nothbachtalsystems verzahnt ist. 

Waldareale nehmen mit weniger als 10% nur untergeordnete Anteile in der Niedermaifelder Senke 
ein und bilden lediglich entlang der Kerbtalflanken im Osten und zwischen den Ortslagen von Rüber 
und Kalt nennenswerte Bestände. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Laubwälder, die an 
den Talrändern vereinzelt die niederwaldartige Nutzungsform erkennen lassen. An steilen Hangpar-
tien sind sie als Trockenwälder mit felsigen Abschnitten, Halbtrockenrasen und Trockenrasen kom-
biniert. Im unteren Nothbachtal tritt kleinflächig Weinanbau hinzu, der zum Moseltal überleitet. 

Das Siedlungsbild wird durch mehrere, z.T. größere bäuerlich geprägte Straßen- und Haufendörfer, 
die im Bereich der Quellmulden angesiedelt sind und durch einzelne (ehemalige) Mühlen entlang 
des Nothbachs bestimmt. Typisch für die Kulturlandschaft des Maifeldes sind die bereits im Mittelal-
ter angelegten Höfesiedlungen in der Ackerflur, die aus zwei oder mehreren Einzelhöfen bestehen. 

4.2 Lage und Relief 

Das Plangebiet liegt im nördlichen Anschluss an die Siedlungslage von Lehmen, auf einer Höhe 
von etwa 167 m bis 160 über NHN. Das Baugrundstück fällt dabei in nordwestlicher Richtung hin 
ab. Der erschließende Wirtschaftsweg liegt dabei im Kuppenlage. 

4.3 Geologie und Böden 

Die Fläche liegt überwiegend in der Bodengroßlandschaft der Hochflutlehm-, Terrassensand- und 
Flussschottergebiete. Hier kommen Parabraunerden aus Schluff über Lehm und Kies (Teriär) vor. 
Der nordwestliche Teil des Geltungsbereichs befindet sich mitunter kleinteilig in der Bodengroß-
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landschaft der Lösslandschaften des Berglandes mit mit Parabraunerden und Pararendzinen aus 
Lösslehm und Löss über Tonschiefer (Devon). 

Das Ertragspotential wird gemäß Karte des Landesamtes für Geologie und Bergbau im überwie-
genden Teil des Plangebiets als mittel eingestuft. Möglicherweise stellt ein kleiner Teilbereich im 
Westen ein hohes Ertragspotential dar.  

Allerdings ist die Fläche durch gelegentliches Befahren teilweise geringfügig beeinträchtigt. Über-
wiegend sind die ökologischen Verhältnisse dennoch als gut zu bewerten. 

Die Schutzwürdigkeit des Bodens im Plangebiet wird insgesamt als mittel bewertet 

4.4 Wasserhaushalt 

Das Plangebiet liegt in der Grundwasserlandschaft der devonischen Schiefer und Grauwacken. Der 
obere Grundwasserleiter des Plangebietes ist entsprechend den Karten des Landesamtes für Geo-
logie und Bergbau als Kluftgrundwasserleiter verzeichnet. Dieser Grundwasserleiter weist eine ge-
ringe bis äußerst geringe Ergiebigkeit auf. 

Oberflächengewässer oder Wasserschutzgebiete liegen im Plangebiet nicht vor.  

Die Grundwasserneubildungsrate liegt im Plangebiet überwiegend bei 75 bis 100 mm/a.  

Die Bedeutung des Plangebietes für den Wasserhaushalt wird insgesamt als gering bewertet. 

4.5 Klima 

Die Ortsgemeinde liegt im Bereich des Klimabezirks „Moselgebiet”. 
Folgende Kennwerte charakterisieren das Klima von Lehmen und Umgebung: 

Klimabezirk: Moselgebiet 

mittlere Jahrestemperatur: 10° C 

mittlere Lufttemperatur in der Vegetationsperiode (Mai bis Juli): 14 - 16° C 

mittlere Zahl der Eistage im Jahr (< 0° C): 0 - 20 Tage 

mittlere Zahl der Sommertage (> 25° C): 30 - 40 Tage 

Niederschläge Jahresmittel: 550 - 600 mm 

mittlere Niederschlagssumme in der Vegetationsperiode: 160 - 180 mm 

Hauptwindrichtung: Südwest 

(Quelle: Klimaatlas von Rheinland-Pfalz) 

Lokalklimatisch stellt das Plangebiet eine Kaltluftproduktionsfläche dar. In klaren Nächten kühlt die 
Oberfläche des Offenlandes ab. Die Fläche hat aber keine besondere Bedeutung für die Frischluft-
versorgung der Ortslage oder als Frischluftkorridor, da die Luft mit der Geländeneigung von der 
Siedlungslage wegfließt. Großflächige Eingriffe in den Klimahaushalt werden nicht vorbereitet. 

4.6 Biotop- und Nutzungstypen, Tierwelt 

Die aktuelle Situation (Stand: August 2022) wird in einem Biotop- und Nutzungstypenplan darge-
stellt. Im Rahmen der landschaftsplanerischen Bestandsaufnahme wurden hierzu die im Plangebiet 
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vorhandenen Biotoptypen während der Begehung am 02.08.2022 detailliert erfasst und im Biotop- 
und Nutzungstypenplan kartographisch dargelegt. Zur Erfassung wurde die Biotoptypenkurzüber-
sicht „Biotopkataster Rheinland-Pfalz - Kartieranleitung – Kurzübersicht der Biotoptypen“ des Minis-
teriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten im Stand vom 25.10.2013 
sowie die „LöKPlan GbR: Biotopkartieranleitung für Rheinland-Pfalz, Stand: 03.05.2012“ herange-
zogen. Im Rahmen der nachfolgenden Beschreibung der Bestandssituation wird auch Bezug auf die 
kartierten Biotoptypen genommen. 

Das Plangebiet und dessen Umgebung ist vorwiegend geprägt durch intensiv landwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Auch mehrere eingezäunte Weideflächen sind in der Umgebung vorhanden. 
Nördlich der in Rede stehenden Fläche befinden sich größere Gehölzbestände bzw. Waldflächen 
entlang des Nothbaches. Entlang des Baches befinden sich mehrere Mühlen, wie bspw. die 
Nothenmühle. Südlich befindet sich die Siedlungslage von Lehmen, welche Richtung Osten talab-
wärts Richtung Mosel verläuft. 

Nördlich und südlich der in Rede stehenden Fläche verlaufen Täler. Entlang der südlich verlaufen-
den L 82 fällt das Gelände stark ab. Östlich befindet sich zudem das Moseltal. Das Plangebiet liegt 
somit auf einem Plateau (Bezeichnung in der topographischen Karte: Schmittenhöhe). 

Das Plangebiet selbst stellt sich derzeit überwiegend als Ackerfläche dar. Südlich grenzen mehrere 
Schuppen mit Lagerplätzen (überwiegend geschottert) an. Zudem befindet sich eine Wiesenfläche 
mit Gehölzstreifen und mehreren Einzelbäumen unmittelbar südlich des Plangebiets. Dort sind 
mehrere Bänke vorhanden, die bspw. Wanderern als Rastplatz dienen. Auch tangieren zwei Wirt-
schaftswege (westlich und östlich) das Plangebiet. Diese bilden einen direkten Anschluss an die 
südlich verlaufende Landesstraße L 82. Über die L 82 besteht Anschluss an die B 416, welche pa-
rallel zur Mosel verläuft. Damit ist das Plangebiet an regionale und überregionale Verkehrsverbin-
dungen angeschlossen. 
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Abb.: Biotop- und Nutzungstypenplan (Auszug, unmaßstäblich) 

Tierwelt: 

Der Fachbeitrag Naturschutz der Stiftung Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz vom Dez. 2023 kommt 
in Kapitel 4.5.2.1 Einschätzung der relevanten Arten im Plangebiet (S. 20) zu folgenden Ergebnis-
sen: 
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„Hinsichtlich der anthropogenen Vorprägung sowie der vorhandenen Biotopausstattung des betrof-
fenen Flurstücks sind im überplanten Abschnitt keine Arten der besonders geschützten wirbellosen 
Tiere sowie Pflanzenarten als auch Amphibien (z.B. Kreuz- und Wechselkröte) und Reptilien (z.B. 
Mauer- und Zauneidechse) zu erwarten. 

Die Planungseinheit hat zudem eine untergeordnete Bedeutung für die in der Umgebung zu erwar-
tenden Fledermausarten. Die fehlenden Klein- und Gehölzstrukturen auf dem, für das Bauvorhaben 
relevanten Abschnittes, unterstützen diese These. Zusätzlich konnten Nistmöglichkeiten für Höhlen- 
und Heckenbewohner ausgeschlossen werden.  

Des Weiteren kann aufgrund der Störungshäufigkeit auf der Ackerfläche das Vorkommen von 
Schwarz-, Reh- oder Niederwild auf Nahrungssuche ausgeschlossen werden. 

Die Auslösung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG kann daher bei den genannten Arten 
bzw. Tiergruppen ausgeschlossen werden. Lediglich für die Avifauna erfolgt die Bewertung der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG anhand einer Kartierung.“ 

Bei den Begehungsterminen zur Avifaunakartierung durch die Stiftung Kulturlandschaft Rheinland-
Pfalz zwischen April und Juni 2023 konnten 37 Vogelarten erfasst werden. Darunter befinden sich 
29 Arten als Brutvögel oder Nahrungsgäste und 8 Arten als Durchzügler. Eine Liste der kartieren 
Vogelarten ist dem Fachbeitrag Naturschutz auf S. 21 zu entnehmen. 

„Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der vom Eingriff betroffenen landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche (ca. 4,5 ha) um ein nicht essenzielles Nahrungshabitat der Arten handelt. Es ist da-
von auszugehen, dass die oben genannten Vogelarten, die als Nahrungsgäste eingestuft wurden, in 
benachbarten Bereichen (Feldgehölz, bewaldete Flächen, Acker- und Weidefläche) ausreichend 
weitere Nahrungshabitate finden. 

(…) Unter den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvogelarten ist für die Feldlerche eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit nicht auszuschließen, da durch das Vorhaben u.a. deren Fort-
pflanzungsstätten in der Pufferzone (überplante Fläche zuzügl. ca. 100 m Puffer) i. S. v. § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG beeinträchtigt werden können. Bei allen fünf Begehungen wurde die Feldlerche im 
für sie typischen Bruthabitat nachgewiesen und somit als Brutvogel (Brutverdacht) angenommen. 
Von der gefährdeten Feldlerche wurde ein Revierpaar in der offenen Feldflur auf der Nachbarfläche 
im Nordosten erfasst. Laut Bauer et al. (2005) bevorzugt die Feldlerche offenes Gelände mit freiem 
Horizont und niedrige (ca. 15 – 25 cm Höhe) sowie abwechslungsreiche Gras- und Krautschichten. 
Nach der Paarung im Februar/März legt die Feldlerche ein Bodennest in einer bevorzugt lückigen 
Vegetation an (Becker et al. 2009). Die Siedlungsdichte nimmt mit der Anwesenheit hochragender 
Einzelstrukturen nachweislich ab. Waldbereiche werden komplett gemieden. Aufgrund der Tatsa-
che, dass Feldlerchen einen Abstand von mindestens 50 m zu Wald- und Gehölzstrukturen und 
mindestens 100 m zu Straßen und Gebäuden einhalten, könnte das geplante Bauvorhaben die 
Feldlerche negativ beeinflussen. 

Die erfassten Revierzentren der anderen oben genannten Vogelarten befanden sich größtenteils in 
den vegetationsstrukturierteren Abschnitten der angrenzenden Flächen (Gehölzstrukturen im Wes-
ten und Süden sowie die bewaldete Fläche im Norden), sodass auch hier störbedingte Beeinträch-
tigungen während der Bauphase entstehen könnten. Da alle Strukturen erhalten bleiben, werden 
mit der Umsetzung des Bauvorhabens keine Ruhestätten oder essenzielle Verbund- oder Nah-
rungshabitate, also Lebensstätten i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, beeinträchtigt oder zerstört. 
Zudem befinden sich diese bereits in einer anthropogen vorgeprägten Umgebung, sodass die restli-
chen nachgewiesenen Vogelarten artenschutzrechtlich nicht relevant sind. 



Ortsgemeinde Lehmen 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 „Zur Schmittenhöhe “ 

 

12774 
Seite 77 

 

05. Dezember 2023 

 
 

 

Verbotstatbestand „Tötung und Verletzung“: 

Der Verbotsbestand des Tötungs- und Verletzungsgebotes (§ 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG) ist dann 
gegeben, wenn sich das Lebensrisiko einer Art durch das Vorhaben in signifikanter Weise, durch 
eine deutliche Steigerung erhöht. Hier ist zu prüfen, ob sich eine unvermeidbare Betroffenheit wäh-
rend und nach Abschluss der Bauphase ergeben. Eine Tötung oder Verletzung der Feldlerche kann 
während der Bauphase ausgeschlossen werden, da die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutsai-
son (in den Herbst- und Wintermonaten, gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ausschließlich im Zeit-
raum zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar) erfolgen wird (V4). Zudem sind anlagen- und 
betriebsbedingt keine Tötungstatbestände der bodenbrütenden Feldlerche zu erwarten. 

Verbotstatbestand „Störung“: 

Das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bezieht sich auf die Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten der europäischen Vogelarten. Eine Stö-
rung kann grundsätzlich durch Beunruhigung und Scheuchwirkung infolge von Bewegung, Lärm 
sowie Licht während und nach Fertigstellung der Bauphase eintreten. Nach Garniel & Mierwald 
(2010) wurde für die Feldlerche eine relativ hohe Lärmempfindlichkeit auf mit einer Effektdistanz bis 
zu 500 m nachgewiesen. 

Eine vorhabenbedingte Störung von Vogelarten kann zur Folge haben, dass die Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten für sie nicht mehr nutzbar sind. Aus diesem Grund ergeben sich zwischen dem 
Störungstatbestand und dem Tatbestand der Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zwangsläufig Überschneidungen. 

Aus fachgutachterlicher Sicht ist von einer Störung der Feldlerche auf den direkt angrenzenden 
Flächen auszugehen. Potenziell sind weitere Offenlandflächen in der Umgebung vorhanden, die 
von der Feldlerche zur Anlage von Bodennestern genutzt werden können. Da diese allerdings den 
Abstand zu höheren Landschaftselementen (z.B. Bäume) und Vertikalstrukturen (z.B. Gebäude) 
hält, wird die direkt angrenzende Fläche voraussichtlich nicht mehr in dieser dichte besiedelt wer-
den. 

Demzufolge sind bau-, anlagen- und betriebsbedingte Störungen während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten nach § 44 Abs. 1 Nr. 2, die zu einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der Feldlerche führen könnte, 
bei diesem Bauvorhaben nach fachlicher Einschätzung nicht auszuschließen. 

Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten“: 

Baubedingt gehen durch die Inanspruchnahme der überplanten Ackerfläche während des Brutzeit-
raums (März bis Juli) keine potenzielle Fortpflanzungsstätten verloren (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen potenziellen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang wird gewährt. Aufgrund der Nähe des überplanten 
Ackerabschnittes zu den Gehölzstrukturen und Lagerhallen, stellt dieser Abschnitt kein geeignetes 
Habitat für die Feldlerche als Bodenbrüter der Offenlandschaften dar, da diese zu Gehölzen einen 
Abstand von ca. 100 m einhält. Zudem handelt es sich bei der Ackerfläche um hochwüchsiges und 
dichtes Getreide, welches konventionell bewirtschaftet wird und daher als Brutplatz ungeeignet ist. 

Zusammenfassend kann die Erfüllung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 der „Tötung und 
Verletzung“ sowie der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ 
unter anderem aufgrund der Vermeidungsmaßnahmen (V4) ausgeschlossen werden. Nichtdestot-
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rotz kann die Erfüllung des Verbotstatbestandes „Störung“ nicht ausgeschlossen werden, sodass 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sog. „CEF-Maßnahmen“) erforderlich sind. 

Da durch den Eingriff der Baumaßnahme auf der überplanten Fläche direkt keine besonders ge-
schützten Arten betroffen sind, allerdings durch die Versiegelung potenzieller Lebensraum für Bo-
denbrüter verloren geht, wird der vorgesehene Eingriff als erhebliche Beeinträchtigung (eB) ange-
sehen, der im Rahmen integrierter Biotopbewertungen kompensiert werden kann. Für das Bauvor-
haben ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere (eBS) für das 
Schutzgut ARTEN. 

Da die Erfüllung des Verbotstatbestandes „Störung“ nicht ausgeschlossen werden kann, sollen vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zur Gewährleistung der ökologischen Funk-
tion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang dienen.“ 

Die Ausgestaltung der CEF-Maßnahme ist dem Kapitel 5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) des Fachbeitrags Naturschutz auf Seite 27 ff. zu entnehmen. 

4.7 Landschaftsbild und Erholung 

Das engere Landschaftsbild ist zum einen durch die bestehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
(überwiegend intensiv genutzte Ackerflächen) und im nahen Umfeld bestehende Gehölzflächen 
geprägt, zum anderen durch die naheliegende bebaute Siedlungslage, die Landesstraße 82 und 
einen Aussiedlerhof (Akazienhof) sowie Lagerflächen im ebenfalls direkten/bzw. nahen Umfeld. Die 
Plangebietsflächen fallen topographisch gesehen nach Nordwesten hin ab.  

Das unmittelbare Umfeld des Plangebiet ist entsprechend bereits anthropogen vorgeprägt und der 
Eingriff erfolgt somit nicht in einen unbelasteten Landschaftsraum. Die Auswirkungen können durch 
geeignete Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen minimiert bzw. ausgegli-
chen werden. 

Die im nahen Umfeld bestehenden Gehölzsäume bleiben erhalten und bieten Sichtschutz und kön-
nen die Auswirkungen auf das Landschaftsbild somit minimieren. 

Durch Beachtung aller Textfestsetzungen zur Gestaltung und Dimensionierung der Baukörper ist 
der Eingriff in das Landschaftsbild insgesamt zu minimieren. 

Die Flächen werden derzeit ackerbaulich genutzt und besitzen somit keine Bedeutung für die öffent-
liche feierabendbezogene Naherholung im Umfeld der Ortslage. Die bestehenden Wegeflächen 
werden von Spaziergängern oder Joggern / Radfahrern genutzt. Da die Wegebeziehungen erhalten 
bleiben, können diese auch weiterhin genutzt werden. Somit ergibt sich keine Verschlechterung für 
die Erholungseignung insgesamt. 

5 PR O G N O S E  Ü B ER  D I E  EN T W I C K L U N G  D E S  UM W EL T Z U ST AN D E S  

B E I  N I C H T D U R C H F Ü H R U N G  D E S  PL AN -VO R H AB E N S  (ST AT U S -
Q U O -PR O G N O S E )  

Bei der Nichtdurchführung des Planvorhabens ergeben sich keine bedeutsamen Veränderungen 
des Umweltzustandes. Die Fläche würde weiterhin als landwirtschaftliche Fläche (Acker) genutzt 
werden. 
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6 ER M I T T L U N G  U N D  BE W E R T U N G  PO T EN T I EL L  E R H E B L I C H E R  UM -

W E L T AU S W I R K U N G E N  (PR O G N O S E  Ü B E R  D I E  EN T W I C K L U N G  D E S  

UM W EL T Z U ST AN D E S  B E I  DU R C H F Ü H R U N G  D E S  PL AN -
VO R H AB E N S )  

Unter diesem Kapitel wird für die einzelnen Schutzgüter aufgelistet, welche als Parameter zur Beur-
teilung herangezogen werden. Anschließend erfolgt eine Beurteilung, inwieweit die Planung in ihren 
Auswirkungen für das jeweilige Schutzgut relevant ist. Am Ende steht eine abschließende Bewer-
tung der Erheblichkeit der Auswirkungen für das einzelne Schutzgut ohne Berücksichtigung der 
geplanten Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

6.1 Schutzgut Fläche 

negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Bauliche Flächeninanspruchnahme von 
max. 2.550 m² Flächenbefestigung und 
Umwidmung von ca. 7.000 m² Ackerfläche 
in Gewerbegrundstück mit Grün- und Be-
pflanzungsflächen. 

         

baubedingt 
Keine. 

         

betriebsbe-
dingt Keine. 

         

Abschließende Bewertung 

Die Fläche ist im wirksamen FNP bereits als gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Die Ent-
wicklung bauleitplanerisch damit schon vorbereitet. Die Flächeninanspruchnahme wird als 
nicht erheblich bewertet. 

6.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Schutzgut Fauna und Flora wird über die Erfassung von Biotoptypen und durch Auswertung 
von Informationen zu einzelnen Artenvorkommen bewertet. Die Beurteilung erfolgt über die Be-
trachtung der Arten- und Lebensraumfunktion. Die Arten- und Lebensraumfunktion bezeichnet die 
Eigenschaft der Biotoptypen, Tieren und Pflanzen Lebensraum zu bieten. Sie wird anhand der Kri-
terien Naturnähe, Gefährdung/gesetzlicher Schutz, Regenerierbarkeit und Prägung durch Standort-
extreme beurteilt. 
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negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Verlust von Offenlandflächen als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen. Vögel: Ver-
lust von Fortpflanzungs- und Nahrungsha-
bitaten. 

         

baubedingt 
Geringe Schallbelastungen und Beein-
trächtigungen durch Bewegungsunruhe im 
Rahmen der Bauarbeiten. 

        

betriebsbe-
dingt 

Geringe Schallbelastungen und Beein-
trächtigungen durch Bewegungsunruhe 
und Betriebsabläufe. 

         

 Vogelschlag an Verglasung.          

Maßnahmen 
positive 

Auswirkungen 
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Vermei-
dungsmaßn
ahme 

Hinweis, dass notwen-
dige Gehölzrodungen 
nur im Zeitraum vom 
01. Oktober bis Ende 
Februar des Folgejah-
res zulässig sind 

Vermeidung der 
Beeinträchtigung 
potentiell vor-
handener Fort-
pflanzungsstät-
ten und Jungtiere 

         

 

Hinweis zur Benach-
richtigungspflicht der 
UNB bei Hinweisen auf 
besonders oder streng 
geschützten Arten 

Vermeidung der 
Beeinträchtigung 
besonders oder 
strenge ge-
schützter Arten 

         

 

Hinweis, dass das Ab-
schieben des Oberbo-
dens zur allgemeinen 
vorsorglichen Vermei-
dung der Beeinträchti-
gung von Bodenbrütern 
ist (ohne ökologische 
Baubegleitung) nur 
außerhalb der Vogel-
brutzeit (01. Oktober 
bis Ende Februar) 
durchzuführen ist. 

Vermeidung von 
Tötung, Verlet-
zung und Stö-
rung pot. Vor-
handener streng 
geschützter Ar-
ten. 
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Minimie-
rungsmaßn
ahmen 

Hinweis, dass großflä-
chige Glasfronten durch 
entspiegelnde Maß-
nahmen vor Vogel-
schlag zu schützen ist. 

Vermeidung von 
Vogelschlag. 

        

Aus-
gleichsmaß
nahmen 

Gehölzpflanzungen 
innerhalb der Plange-
bietsfläche (randliche 
Eingrünung in OB A). 

Schaffung neuer 
Lebensräume 
und Jagdstruktu-
ren für Vögel und 
Fledermäuse. 
Neue Lebens-
räume für Flora 
und Fauna. 

        

Anlage einer ca. 1.500 
m² großen Gartenfläche 
inkl. Pflanzung von 
Laubbäumen. 

        

Anlage eines 
Extensivackers.  

        

CEF-
Maßnahme 

Anlage eines extensi-
ven Ackerabschnittes 
bzw. eines Lichtackers 
im OB D. 

Schaffung von 
neuem Lebens-
raum für die vom 
Vorhaben betrof-
fene Feldlerche, 
Nutzungsexten-
sivierung. 

        

Abschließende Bewertung 

Unter Berücksichtigung der festgesetzten und empfohlenen Vermeidungs-, Minimierungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen ist letztendlich nicht davon auszugehen, dass durch den Be-
bauungsplan und seine spätere Umsetzung die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein-
treten. Unter Berücksichtigung der CEF-Maßnahme ist nicht zu schlussfolgern, dass sich 
durch Störungen der Erhaltungszustand lokaler Populationen streng geschützter Arten ver-
schlechtert. 

6.3 Schutzgut Boden 

Die Beurteilung der Bedeutung von Böden erfolgt über die Betrachtung der biotischen Lebensraum-
funktion, der natürlichen Ertragsfunktion, der Speicher- und Regulationsfunktion sowie der Funktion 
des Bodens als landschaftsgeschichtliche Urkunde. 

negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Verlust sämtlicher Boden- und Wasserfunk-
tionen einer Teilfläche durch Versiegelung. 
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baubedingt 
Gefahr der Versickerung von Schmier- und 
Treibstoffen in den Boden durch Maschinen 
und Baufahrzeuge. 

        

betriebsbe-
dingt 

Gefahr der Versickerung von Schmier- und 
Treibstoffen in den Boden durch parkende 
und fahrende Fahrzeuge. 

         

Vorbelastungen und allgemeine Bewertungen 

Grundsätzlich sind Eingriffe in das Schutzgut Boden qualitativ als erheblich zu bewerten. Dies liegt 
daran, dass das Schutzgut Boden nicht vermehrt werden kann. Der Eingriff in eine versiegelte Flä-
che kann nur dann ausgeglichen werden, wenn eine andere Fläche, im vergleichbaren Umfang, 
entsiegelt wird. Dies ist in den meisten Fällen jedoch nicht möglich. So ist das auch im Fall der vor-
liegenden Planung. 

Quantitativ wird der Eingriff auf ein Maß von 2.550 m² Flächenversiegelung/Bodenbefestigung be-
schränkt. Der Eingriff wird quantitativ als „mittel“ bewertet, da im Wesentlichen zwei Gebäude mit 
Nebenanlagen und Hofflächen entstehen werden. 

Maßnahmen 
positive Auswir-

kungen d
ir

e
k
t 

in
d
ir

e
k
t 

s
e

k
u

n
d

ä
r 

k
u

rz
fr

is
ti
g
 

m
it
te

lf
ri

s
ti
g
 

la
n
g

fr
is

ti
g
 

s
tä

n
d

ig
 

te
m

p
o

rä
r 

g
re

n
z
ü
b

e
r-

s
c
h

re
it
e

n
d
 

Minimie-
rungsmaß 
nahmen 

Der Oberboden ist ge-
mäß DIN 18915 nach 
Horizonten geordnet 
abseits vom Baubetrieb 
zu lagern und vor Ver-
dichtung oder ähnliches 
zu schützen. 

 

    

 

        

 
Minimierung der Ver-
siegelung auf das not-
wendige Mindestmaß. 

 
    

 

        

 

Festsetzung zur Ver-
wendung möglichst 
versickerungsfähiger 
Beläge. 

 

    

 

        

Aus-
gleichsmaß
nahmen 

Gehölzpflanzungen 
innerhalb des Plange-
bietes,  

Anlage einer ca. 1.500 
m² großen Gartenfläche 
inkl. Pflanzung von 
Laubbäumen. 

Boden wird gelo-
ckert und das 
Bodengefüge 
verbessert; damit 
werden auch die 
biologische Akti-
vität und die Fil-
terfunktionen des 
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Bodens verbes-
sert. 

Abschließende Bewertung 

Der Eingriff in den Boden ist qualitativ grundsätzlich als erheblich zu bewerten. Unter Be-
rücksichtigung der geringen Flächeninanspruchnahme und der Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen wird das Bewertungsniveau nicht erheblich erreicht. 

6.4 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser wird in der Regel getrennt nach Grund- und Oberflächenwasser bewertet. 
Von Bedeutung sind die Wasserdargebotsfunktion, die Retentionsfunktion sowie die Funktion als 
Wertelement von Natur und Landschaft (Wasserqualität, Naturnähe etc.). 

negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Verlust sämtlicher Boden- und Wasserfunk-
tionen einer Teilfläche durch Versiegelung. 

         

 

Beeinträchtigungen des Grundwasser-
haushaltes und der Grundwasserneubil-
dung aufgrund des veränderten Abflussre-
gimes. 

         

baubedingt 

Gefahr der Versickerung von Schmier- und 
Treibstoffen in Boden und Grundwasser. 

        

Wasserverbrauch zum Betrieb von Bauma-
schinen. 

        

betriebsbe-
dingt 

Gefahr der Versickerung von Schmier- und 
Treibstoffen in Boden und Grundwasser. 

        

 Zusätzlicher Trinkwasserverbrauch. 
         

Maßnahmen 
positive Auswir-

kungen d
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Minimie-
rungsmaß 
nahmen 

Empfehlung der Rück-
haltung des unbelaste-
ten Oberflächenwas-
sers in Zisternen. 

Ausgleich der 
Wasserführung, 
dadurch Vermei-
dung bzw. Min-
derung von Ab-
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flussspitzen. 

 

Festsetzung, dass Ge-
bäudezuwege, Hofflä-
chen, Zufahrten und 
Stellplätze mit offenpo-
rigen, versickerungsfä-
higen Belägen zu be-
festigen sind. 

Verringerung der 
versiegelten Flä-
che, dadurch 
noch Versicke-
rung möglich. 

   

 

        

Aus-
gleichsmaß
nahmen 

Gehölzpflanzungen 
innerhalb des Plange-
bietes,  

Anlage einer ca. 1.500 
m² großen Gartenfläche 
inkl. Pflanzung von 
Laubbäumen. 

Boden wird gelo-
ckert und das 
Bodengefüge 
verbessert; damit 
werden auch die 
biologische Akti-
vität und die Fil-
terfunktionen des 
Bodens verbes-
sert. 

   

 

        

 

Festsetzung zur Rück-
haltung/Versickerung 
von Niederschlagswas-
ser innerhalb des Plan-
gebietes. Anlage eines 
Versickerungsbeckens 
innerhalb des Plange-
biets. 

Ausgleich der 
Wasserführung, 
dadurch Vermei-
dung bzw. Min-
derung von Ab-
flussspitzen. 

   

 

        

 

Abschließende Bewertung 

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind aufgrund der ver-
gleichsweise geringen Flächeninanspruchnahme und der vorgesehenen Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen nicht zu erwarten. 

6.5 Schutzgut Luft und klimatische Faktoren 

Die Beurteilung des Schutzgutes Luft und klimatische Faktoren erfolgt über die Betrachtung der 
bioklimatischen Ausgleichsfunktion. Die bioklimatische Ausgleichsfunktion beschreibt die Kaltluft-
entstehung und den -transport sowie die Frischluftentstehung und den -transport. 

negative Auswirkungen d
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anlagebe-
dingt 

Verlust von Ackerfläche als Kaltluftproduk-
tionsfläche. Durch die Geländenneigung 
fließt entstehende Kaltluft von der Ortslage 
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weg. 

baubedingt 
Luftverunreinigungen durch Schadstoff-
emissionen von Baumaschinen und Bau-
fahrzeugen. 

       

betriebsbe-
dingt 

Schadstoffemissionen durch Fahrzeuge. 
       

Maßnahmen 
positive Auswir-

kungen d
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Aus-
gleichsmaß
nahmen 

Gehölzpflanzungen 
innerhalb des Plange-
bietes,  

Anlage einer ca. 1.500 
m² großen Gartenfläche 
inkl. Pflanzung von 
Laubbäumen. 

Erhöhung der 
Zahl der Frisch-
luftproduzenten. 

          

Abschließende Bewertung 

Großflächige Eingriffe in den Klimahaushalt werden nicht vorbereitet. Erhebliche negative 
Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und klimatische Faktoren sind nicht zu erwarten. 

6.6 Schutzgut Biologische Vielfalt 

Die Beurteilung der Bedeutung des Schutzgutes Biodiversität erfolgt über die Betrachtung der Bio-
topverbundfunktion, dem Vorkommen von Ziel- oder Leitarten und des Strukturreichtums. 

negative Auswirkungen d
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anlagebe-
dingt 

Verlust von Ackerfläche mit wenigen randli-
chen Saumstrukturen. 

          

baubedingt Keine. 
          

betriebsbe-
dingt 

Keine. 
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Maßnahmen 
positive Auswir-

kungen d
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Aus-
gleichsmaß
nahmen 

Gehölzpflanzungen 
innerhalb der Plange-
bietsfläche zur randli-
chen Eingrünung in OB 
A und auf der anzule-
genden Gartenfläche 
im OB B. 

Schaffung neuer 
Lebensräume 
und Jagdstruktu-
ren für Vögel und 
Fledermäuse. 
Neue Lebens-
räume für Flora 
und Fauna. 

          

Anlage eines 
Extensivackers.  

          

Abschließende Bewertung 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Biodiversität werden als nicht erheblich bewertet. 

6.7 Schutzgut Landschaft 

Die Beurteilung der Bedeutung der Landschaft ist vor allem vor dem Hintergrund der Landschaft als 
weichem Standortfaktor zu betrachten und wird über die Betrachtung der Funktionen Landschafts-
bild und Erholungsfunktion beurteilt. 

Das engere Landschaftsbild ist zum einen durch die bestehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
(überwiegend intensiv genutzte Ackerflächen) und im nahen Umfeld bestehende Gehölzflächen 
geprägt, zum anderen durch die naheliegende bebaute Siedlungslage, die Landesstraße 82 und 
einen Aussiedlerhof (Akazienhof) sowie Lagerflächen im ebenfalls direkten/bzw. nahen Umfeld. Die 
Plangebietsflächen fallen topographisch gesehen nach Nordwesten hin ab.  

Das unmittelbare Umfeld des Plangebiet ist entsprechend bereits anthropogen vorgeprägt und der 
Eingriff erfolgt somit nicht in einen unbelasteten Landschaftsraum. Die Auswirkungen können durch 
geeignete Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen minimiert bzw. ausgegli-
chen werden. 

Die im nahen Umfeld bestehenden Gehölzsäume bleiben erhalten und bieten Sichtschutz und kön-
nen die Auswirkungen auf das Landschaftsbild somit minimieren. 

Durch die im vorh. Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zur max. zugelassenen Bauhöhen-
entwicklung und zusätzlicher Bepflanzungsmaßnahmen auf dem Grundstück werden die Auswir-
kungen auf das Landschafts- und Ortsbild minimiert. Neben dem Ordnungsbereich A erfolgt im 
Ordnungsbereich B die Festsetzung einer privaten Grünfläche mit Baumpflanzungen: Auch hier gilt, 
dass durch die Pflanzung von Bäumen eine Abschirmung und Kaschierung der entstehenden Ge-
bäude entsteht und damit eine verbesserte Einbindung in das Landschaftsbild. Es erfolgt des Weite-
ren im Bebauungsplan eine Beschränkung der potentiell talseitig entstehenden sichtbaren Wand-
höhen durch Vorgaben zur Vornahme von Erdanschüttungen mit Begrünungen. 
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Über ergänzende bauordnungsrechtlich-gestalterische Festsetzungen erfolgen Vorgaben über die 
äußere Gebäude- und Fassadengestaltung zur Vermeidung / Unterbinding von optisch-
gestalterischen Fehlentwicklungen. 

Die Plangebietsflächen werden derzeit ackerbaulich genutzt und besitzen somit keine Bedeutung 
für die öffentliche feierabendbezogene Naherholung im Umfeld der Ortslage. Die bestehenden We-
geflächen werden von Spaziergängern oder Joggern / Radfahrern genutzt. Da die Wegebeziehun-
gen erhalten bleiben, können diese auch weiterhin genutzt werden. Somit ergibt sich keine Ver-
schlechterung für die Erholungseignung insgesamt. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft werden unter Berücksichtigung der vorge-
sehenen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen als nicht erheblich be-
wertet. 

6.8 Natura 2000 - Verträglichkeitsvorprüfung 

Gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (FFH-Richtlinie, 21. Mai 1992) sollen die Mitgliedstaa-
ten dazu beitragen, die Artenvielfalt zu sichern, indem die natürlichen Lebensräume sowie die wild-
lebenden Tiere und Pflanzen erhalten werden.  

Grundsätzlich ist also eine Verträglichkeitsprüfung (VP) immer schon dann durchzuführen, wenn die 
Möglichkeit nicht auszuschließen ist, dass ein Projekt einzeln oder im Zusammenwirken mit ande-
ren Projekten und Plänen (Summationswirkung) ein FFH- oder Vogelschutzgebiet erheblich beein-
trächtigen könnte. Wesentlich für die Unzulässigkeit eines Projektes oder Planes ist, ob es sich um 
eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Vogelschutzgebiets handelt. 

Entscheidend ist dabei die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit die relevanten Lebensräume 
und Arten des Gebietes durch das Projekt / den Plan erheblich beeinträchtigt werden. Dies ist der 
Fall, wenn sie entweder verschwinden oder derartig gestört oder verändert werden, dass sie ihre 
Funktionen in Bezug auf die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck, die zu ihrer Auswahl als FFH- 
oder Vogelschutzgebiete geführt haben, nicht mehr oder nur noch in eingeschränktem Umfang er-
füllen können.  

Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000 Gebiet (FFH-Gebiete und EU-
Vogelschutzgebiete). Nördlich befindet sich das FFH-Gebiet „Moselhänge und Nebentäler der unte-
ren Mosel“ in Entfernungen von über 300 m, in südlicher Richtung in einer Entfernung von von über 
200 m. Das südliche Gebiet befindet sich südlich angrenzend an die Ortslage von Lehmen und das 
nördliche im Tal zwischen Dreckenach und Kobern-Gondorf.  Aufgrund der sich zwischen dem 
Plangebiet und dem Natura 2000 Gebiet befindlichen Siedlungslage sind keine negativen Auswir-
kungen auf das FFH-Gebiet zu erwarten. 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks eines Natura 2000-Gebietes 
sind entsprechend nicht zu erwarten. 

6.9 Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen 

Unter dem eigentlichen Schutzgut Bevölkerung / Gesundheit des Menschen wird lediglich das ge-
fasst, was durch die Beurteilung der anderen Schutzgüter nicht abzudecken ist. Hier steht insbe-
sondere die Wohn- und Wohnumfeldfunktion im Vordergrund. Das Wohnen und die 
Wohnumfeldfunktion bezeichnen die Eigenschaft des Wohn- und Arbeitsumfeldes des Menschen 
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bezüglich seiner Ansprüche Wohnen, Erholen und Arbeiten. Sie werden anhand der Kriterien Art 
der baulichen Nutzung, Verlärmungsgrad / Schallintensität und erweitertes Wohnumfeld beurteilt. 

negative Auswirkungen d
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anlagebe-
dingt 

Geringe Schallbelastungen und Beein-
trächtigungen durch Bewegungsunruhe im 
Rahmen der Bauarbeiten. 

         

baubedingt Temporäre Schallbelastungen der nahe-
gelegenen Wohnbebauung durch Bewe-
gungsunruhe im Rahmen der Bauarbeiten. 

       

betriebsbe-
dingt 

Geringe Beeinträchtigungen der umlie-
genden Nutzungen durch zusätzliche Be-
wegungsunruhe und Schall. 

        

Abschließende Bewertung 

Das Plangebiet dient der Unterbringung einer gewerblichen Betriebsstätte für ein Tiefbauunter-
nehmen in Verbindung mit betrieblicher und privater Wohnnutzung.  

Gemäß den Betriebsangaben verfügt der Betrieb über folgende Ausstattung des Fuhrparks: 1 Lkw, 
2 Lkw-Auflieger, 1 Radlader, 1 Traktor, 1 18t Tandemkipper, 1 Bagger, 2 Pkw-Anhänger, ca. 37 
Kleingeräte, 3 bis 4 Pkws. Die Anschaffung weiterer Geräte, z.B. ein Lkw hängt von der Betriebs-
entwicklung ab. Die Lagerhalle, Abstellfläche für Maschinen und Werkstatt sollen auf einer Etage 
errichtet werden. Für die Platzierung der Lager- und Maschinenhalle sowie Werkstatt ist im vorh. 
Bebauungsplan das Baufenster im Norden vorgesehen. 

Die Betriebszeiten liegen ausschließlich im immissionsschutztechnischen Tageszeitraum (6.00 h 
bis 22.00 Uhr), werden aber in diesem Umfang keineswegs ausgeschöpft. Auf dem Betriebsgelän-
de selbst finden keine schallintensiven dauerhaften Tätigkeiten statt. Die Maschinen / Fahrzeuge 
befinden sich in der Regel auf Straßenbaubaustellen in der Region. 

Das Vorhaben kann immissionsschutzbezogen einem Bauhof zugeordnet werden. Bauhöfe kön-
nen, wenn Baugebietstypen nach BauNVO zu Grunde gelegt werden in einem Misch- oder Gewer-
begebiet zulässig sein. Nach dem Abstandserlass Rheinland-Pfalz3 sind Bauhöfe der 100 m-
Klasse (Abstandsklasse VII) zugeordnet. Danach sollen bei Neuansiedlungen im Sinne eines 
Orientierungswertes ein Mindestabstand von 100 m zu reinen Wohngebieten (WR) eingehalten 
werden. 

Die nächstgelegene schützenswerte Wohnbebauung in Lehmen liegt in einem WA-Gebiet südlich 
der L 82 / Bergstraße. Der Mindestabstand zum südlich gelegenen Baufenster, das der Errichtung 
des geplanten Wohnhauses mit Büronutzung dient, beträgt ca. 105 bis 110 m. Der Mindestabstand 
zum nördlich gelegenen Baufenster, das der Errichtung Lager- und Maschinenhalle sowie 

                                                 
3
 Abstandsliste zum Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt vom 26. Februar 1992 
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Werktstatt dient, beträgt ca. 140 m. 

Die Ziel- und Quellverkehr des Plangebietes ist unter Berücksichtigung des Fuhrparks sehr niedrig 
und führt nicht zu einer nennenswerten Erhöhung des DTV-Wertes der L 82. Von einer Immissi-
onsschutzrelevanz wird nicht ausgegangen. 

Es werden keine grundsätzlichen negativen immissionsschutzrelevanten Auswirkungen auf die 
angrenzende Siedlungsbebauung, zumindest werden keine auf das Wohnen wesentlich störende 
Immissionen, erwartet. 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen sind nicht zu erwarten.  

6.10 Schutzgut Sachwerte 

Die Definition der Sachwerte in der Planung wird kontrovers diskutiert. Als Sachwerte gelten Be-
standteile der natürlichen Ressourcen, wie zum Beispiel Bodenschätze oder Energieressourcen. In 
der vorliegenden Studie werden unter dem Begriff Sachwerte Bodenschätze und Investitionsgüter 
verstanden, die durch die Planung in ihrem Fortbestand oder in ihrer Rentabilität gefährdet wären. 

Durch das Planvorhaben sind keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Sachwerte zu prognostizieren. 

6.11 Schutzgut kulturelles Erbe 

Kulturgüter sind kulturell bedeutsame Objekte und Nutzungen von kulturhistorischer Bedeutung, 
wie zum Beispiel Baudenkmäler, Bodendenkmäler oder historisch bedeutsame Park- und Garten-
anlagen. 

Um den archäologischen Sachstand besser einordnen zu können wurde bereits zu Beginn des 
Planverfahrens um Abgabe einer Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), 
Direktion Landesarchäologie gebeten.  

Gemäß Stellungnahme der GDKE vom 16.05.2022 heißt es wie folgt (kursiver Text): 

„[…] Unmittelbar nördlich der Parzellen 77 und 78 wurden 2006 Siedlungsfunde beobachtet. Der 
Flurname "Auf der Altenkirch" muss bei der Beurteilung des archäologischen Sachstandes in jedem 
Fall mit berücksichtigt werden. Entsprechend muss in diesem Bereich auch mit Gräbern etc. ge-
rechnet werden.  

Innerhalb des eigentlichen Plangebietes liegen uns bislang noch keine Hinweise auf archäologische 
Befunde und Funde vor. Da die eben erwähnte Fundstelle jedoch direkt südöstlich angrenzt, ist eine 
planungsbegleitende Voruntersuchung in jedem Fall sinnvoll. Die Planfläche ohne die Ausgleichs-
fläche hat einen Flächeninhalt von knapp 6000 m² und fällt damit unter die Mindestkalkulationsmar-
ke von 1 ha. Wenn in der Ausgleichsfläche ebenfalls bauliche Eingriffe (Rückhaltebecken etc.) statt-
finden, macht auch in diesem Bereich eine Geomagnetik Sinn.“ 

Aufgrund der vorstehend wiedergegebenen Einschätzung der GDKE wurde eine Fachfirma mit der 
Durchführung einer geophysikalischen Prospektion beauftragt. Die Ergebnisse wurden anschlie-
ßend an die GDKE weitergeleitet und von dieser wie folgt bewertet (kursiver Text): 
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„In der Planfläche sind keine Anomalien erkennbar, die eindeutig als archäologische Befunde zu 
werten sind. Allerdings stufen wir einige im Grundriss annähernd kreisrunde und dunkel eingefärbte 
Anomalien als verdächtig ein. Hierbei könnte es sich um vor- oder frühgeschichtliche Abfallgruben 
handeln, mit denen im Umfeld der bereits erwähnten Siedlungsstelle durchaus zu rechnen ist. 

Abfallgruben gehören zum typischen Spektrum vor- und frühgeschichtlicher Siedlungen. Sie wurden 
ursprünglich zur Gewinnung von Baumaterial angelegt. Hiernach erfolgte oftmals eine Nutzung als 
Vorratsgruben. Schließlich wurden sie mit organischen Abfällen sowie Werkstein- und 
Keramikbruch verfüllt. Sie bilden eine wichtige Informationsquelle für die archäologische Forschung. 

Wir haben aus den sichtbaren Anomalien eine Auswahl getroffen, die wir nun mittels 
Baggersondage überprüfen möchten. Zum einen ist es notwendig, die Tiefenausdehnung und ggf. 
die Datierung zu klären. Zum anderen ist es erforderlich, durch Verifizierung/Falsifizierung von Ver-
dachtspunkten die Grundlage für eine Kalkulation der Befunddichte und -verteilung in der Gesamt-
fläche zu gewinnen. 

Für diese Kontrollsondagen benötigen wir einen Kettenbagger >5 to incl. Fahrer für einen Zeitraum 
von 0,5 Tagen. Die Sondagen werden durch einen Mitarbeiter unserer Dienststelle für den Vorha-
benträger kostenneutral abgesteckt und begleitet. Bei einer solchen Sondage wird im Bereich einer 
solchen Anomalie der Oberboden abgetragen und der darunter liegende Befund hinsichtlich Zeit-
stellung und ggf. Tiefenausdehnung kontrolliert.[…] “ 

Nachfolgend wird die Auswertung der geomagnetischen Untersuchung abgebildet, wobei die in der 
Abbildung gelb markierten bzw. rot umkreisten Flächen nachträgliche Nummerierungen seitens der 
GDKE Direktion Landesarchäologie darstellen, die jeweils als potentielle Grube gewertet wurden. 
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Abb.: Ergebnisdarstellung der Prospektion (Auswertung_LAK) 

Weiterhin wurde seitens des Vorhabenträgers am 22.07.2022 telefonisch mitgeteilt, dass eine örtli-
che Sondierung der Verdachtsmomente durch die GDKE bereits erfolgte und die Fläche somit nun 
archäologisch freigegeben sei. 

In den vorh. Bebauungsplan wurde folgender Hinweis zum Denkmalschutz aufgenommen, um 
denkmalschützende Belange in der Bauleitplanung und nachfolgenden Umsetzungsebenen zu 
berücksichtigen. 

„Es besteht die Möglichkeit, dass bei den Erdarbeiten im Plangebiet archäologische Be-
funde und Funde (wie Erdverfärbungen, Knochen und Skeletteile, Gefäße oder Scherben, 
Münzen und Eisengegenstände usw.) zutage treten. Diese Funde sind ge-mäß §§ 16 - 21 
Denkmalschutzgesetz an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Kob-
lenz, Niederberger Höhe 1 (Tel. 0261 / 6675-3000 oder per E-Mail landesarchaeologie-
koblenz@gdke.rlp.de), zu melden. Der Beginn von Bauarbei-ten ist der Generaldirektion 
mindestens 2 Wochen vor Baubeginn anzuzeigen. Die Un-tersuchung und Dokumentation 
der Funde muss gewährleistet sein. 
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Gemäß Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz Di-
rektion Landesarchäologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege vom 23.01.2023 wird darauf 
hingewiesen, dass es sich im Plangebiet um potenziell fossilführende Gesteine handelt. Da-
her ist der Beginn der Erdarbeiten der GDKE rechtzeitig (vier Wochen vorher) anzuzeigen, 
damit möglichst schon während der Erdarbeiten die geologischen und paläontologischen 
Befunde und Funde fachgerecht dokumentiert bzw. geborgen werden können. Beim Auftre-
ten von erdgeschichtlich bedeutsamen Befunden und Funden muss deren fachgerechte Un-
tersuchung und Dokumentation vor Baubeginn und während der Bauarbeiten ermöglicht 
werden. Dadurch sind ggf. Verzögerungen einzukalkulieren. Im Falle größerer Bergungen 
werden entsprechende Absprachen getroffen. Die örtlich beauftragten Firmen sind entspre-
chend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kommende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß 
§§ 16-21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege, 
Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, Tel.: 0261-6675-3032, oder per Mail an: erdgeschich-
te@gdke.rlp.de.“ 

Von der Planung gehen aller Voraussicht nach keine erheblichen negativen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachwerte aus. 

6.12 Wechselwirkungen 

Die Betrachtung der Wechselwirkungen trägt der Tatsache Rechnung, dass die Umwelt ein funktio-
nales Wirkungsgefüge ist. Dieses Wirkungsgefüge kann über die Darstellung und Bewertung der 
einzelnen Schutzgüter nicht in seiner Gesamtheit abgebildet werden. Die Wechselwirkungen wer-
den in schutzgutinterne und schutzgutübergreifende Wechselwirkungen unterteilt. Hinzu kommen 
Wirkungsverlagerungen, die aber erst auf der Ebene der Konfliktminimierung und Maßnahmenemp-
fehlungen deutlich werden. 

Im Fall der vorliegenden Planänderung sind zwischen den einzelnen Schutzgütern keine be-
wertungsrelevanten Wechselwirkungen zu erwarten. Auch Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern und Natura 2000-Erhaltungszielen oder -zielarten sind nicht zu erwarten. 

6.13 Summationswirkungen 

Bei der Frage nach der Verträglichkeit eines Vorhabens sind neben den unmittelbar dem Vorhaben 
zugeordneten Wirkungen auch solche zu berücksichtigen, die im Zusammenwirken mit anderen 
Plänen oder Projekten eine erhebliche Beeinträchtigung zur Folge haben können. Dies ist eine Vor-
gabe im Lichte des Vorsorgeprinzips, da die räumlich-zeitliche Verdichtung von Belastungen zu 
Umweltveränderungen führen können, die einen Lebensraum schleichend entwerten, ohne dass 
dies bei der Betrachtung von Einzelfaktoren eines Projektes erkennbar würde. Daher sind die Er-
mittlungen und Bewertungen von Summationswirkungen in der Regel ebenfalls Prüfgegenstand. 

Zum derzeitigen Stand der Planung sind keine Planungen bekannt, durch deren Zusammen-
wirkungen erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Schutzgüter zu erwar-
ten sind. 
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7 EM I S S I O N S V E R M E I D U N G ,  NU T Z U N G  R E G E N E R AT I V E R  EN E R G I E N ,  

EN E R G I E E I N S P AR U N G ,  S AC H G E R E C H T E R  UM G AN G  M I T  AB F ÄL L E N  

U N D  AB W ÄS S E R N  

Es wird grundsätzlich die Anwendung erneuerbarer Energien empfohlen sowie der sparsame und 
effiziente Umgang mit Energie. Die Festsetzungen des Bebauungsplans verhindern dieses nicht. 

Die sparsame und effiziente Nutzung von Energie ist ansonsten durch die geltenden Bauvorschrif-
ten ausreichend sichergestellt. 

Die Aspekte der Nutzung regenerativer Energien durch die Anbringung von Photovoltaik-
/Solaranlagen werden durch die Plangebung berücksichtigt. Auf die Festsetzung einer Hauptge-
bäuderichtung wird verzichtet, so dass die Baukörper bzw. die größten Dachflächen optimal zur 
Ausnutzung der Sonnenenergie platziert werden können. 

Des Weiteren wurde ein Hinweis mit Verweis auf das Landessolargesetz in das Planwerk aufge-
nommen. Dieser lautet:  

„Sonnenenergienutzung: Es wird darauf hingewiesen, dass bei bestimmten gewerblich genutzten 
Neubauten Anlagen zur Sonnenenergienutzung (Photovoltaikanlagen) vorzusehen sind. Es wird auf 
die entsprechenden Regelungen des LSolarG RLP vom 06.10.2021 (insbesondere § 4 LSolarG) 
hingewiesen.“ 

Weitergehende Einzelheiten obliegen dann dem objektbezogenen Baugenehmigungsverfahren. 

Die sachgerechte Entsorgung von Wasser und Abfall und eine energiesparende Bauweise wird 
durch Beachtung der Vorschriften und Fachgesetze sichergestellt. Oberflächenwasser wird im Ge-
biet zurückgehalten und versickert. 

8 M Aß N AH M E N  Z U R  VE R M EI D U N G ,  Z U R  VE R R I N G E R U N G  U N D  Z U M  

AU S G L E I C H  D ER  ER H E B L I C H EN  UM WE L T W I R K U N G E N  

In diesem Kapitel sind nach den Vorgaben des Baugesetzbuches Aussagen zu Maßnahmen zur 
Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich prognostizierter erheblicher Umweltwirkungen zu 
treffen. Der Maßstab der Bewertung ist somit ein erheblicher Eingriff. Durch die vorliegende Pla-
nung sind ohne Berücksichtigung von Kompensationsmaßnahmen erhebliche Auswirkungen ledig-
lich auf das Schutzgut Boden zu prognostizieren. Die anderen Schutzgüter sind nicht erheblich 
betroffen. 

In den vorh. Bebauungsplan sind Festsetzungen und Empfehlungen aufgenommen, um die Ein-
griffsfolgen zu minimieren und gerade dadurch erhebliche Umweltwirkungen für einzelne Schutzgü-
ter zu vermeiden. Zu diesen Festsetzungen zählen (lediglich inhaltliche Wiedergabe):  

Boden 

 Maßnahme Wirkung 
Während 
Baupha-

se 

Während 
Betriebs-

phase 

Minimie-
rungsmaß 

Der Oberboden ist gemäß 
DIN 18915 nach Horizon-

Vermeidung und Minimierung 
von Auswirkungen auf den Bo-   
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nahmen ten geordnet abseits vom 
Baubetrieb zu lagern und 
vor Verdichtung oder ähn-
liches zu schützen. 

den. 

 
Minimierung der Versiege-
lung auf das notwendige 
Mindestmaß. 

  

 
Festsetzung zur Verwen-
dung versickerungsfähiger 
Beläge. 

  

Aus-
gleichsma
ßnahmen 

Gehölzpflanzungen inner-
halb der Plangebietsflä-
che zur randlichen Ein-
grünung in OB A und auf 
der anzulegenden Garten-
fläche mit Baumpflanzun-
gen im OB B. 

Anlage eines 
Extensivackers mit Ver-
zicht auf Düngung 

Boden wird gelockert und das 
Bodengefüge verbessert; damit 
werden auch die biologische 
Aktivität und die Filterfunktionen 
des Bodens verbessert. 

  

9 AL T E R N AT I V E N P R Ü F U N G  

Als Teil des Abwägungsmaterials sind im Umweltbericht „in Betracht kommende anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten“ darzustellen. Dies auch vor dem Hintergrund, um durch Planalternativen mög-
liche erhebliche Umweltauswirkungen vermeiden zu können. Bei der Aufstellung eines Bebauungs-
plans beziehen die sich in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten grundsätz-
lich auf das Bebauungsplangebiet und behandeln unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, zum 
Beispiel zur Erschließung, zur Stellung der Baukörper oder zur Lage von Grünflächen. Nicht als 
Alternative in Betracht zu ziehen sind alternative Planungsziele (vgl. Rundschreiben des Ministeri-
ums „Hinweise zum Vollzug des Baugesetzbuchs - EAG Bau“ vom 26.08.2004). 

Bei der Planung handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Die Flächen befin-
den sich im Eigentum des Vorhabenträgers. Die Planung ist daher standortgebunden. Aufgrund der 
geringen ökologischen Wertigkeit der Fläche hätte die Umsetzung der Planung auf einer anderen 
Fläche voraussichtlich mindestens dieselben Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Bei der 
Plankonzeption wurden die Eingriffe auf Natur und Landschaft auf ein Minimum beschränkt. 

Die Nullvariante ist eine theoretische Möglichkeit, die jedoch konträr zur Planungsintention der Ge-
meinde steht. Sie ist rechtlich zudem nicht zu wählen, weil durch den Bebauungsplan keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen entstehen, die unter Berücksichtigung der vorgesehenen Minimierungs- 
und Kompensationsmaßnahmen nicht ausgeglichen oder auf ein unerhebliches Maß reduziert wer-
den könnten. 
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10 AN F ÄL L I G K E I T  F Ü R  S C H W E R E  UN F ÄL L E  U N D  K AT AS T R O P H E N  

In diesem Kapitel sind gemäß Anlage 1 Nr. 2e erhebliche negative Auswirkungen auf die Belange 
des § 1 Abs. 6 Nr. 7a – d und i zu beschreiben, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Be-
bauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind. 

In die Beschreibung sind gegebenenfalls Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung solcher 
Auswirkungen sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Bekämp-
fungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle aufzunehmen. 

Durch vorliegende Planung werden keine Vorhaben vorbereitet, die eine ausgesprochene 
Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen aufweisen. Erhebliche negative Auswir-
kungen durch solche Unfälle oder Katastrophen sind entsprechend nicht zu erwarten. 

Ebenso sind durch vorliegende Planung keine Eingriffe zu erwarten, durch deren Auswir-
kungen eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten ist. 

11 AN M E R K U N G EN  Z U R  DU R C H F Ü H R U N G  D E R  UM W EL T PR Ü F U N G  

Als Methodik der vorliegenden Umweltprüfung ist neben den Bestandsaufnahmen, die im August 
und Oktober 2022 durchgeführt wurden, die Auswertung von fachlichen Angaben und Informationen 
zu nennen. Es wurden überwiegend digitale Kartenunterlagen der Landesverwaltungen zu den 
Themen Hydrogeologie, Schutzgebiete, kartierte Biotope, geschützte Biotope, Grundwasserland-
schaften, Gewässergüte, Gewässerstrukturgüte, Bodentypen-Gesellschaften und Klima ausgewer-
tet. Daneben war auch die Auswertung der topografischen Karte und von Luftbildern eine wichtige 
Stütze bei der Interpretation der bei Geländebegehungen aufgenommenen Daten. 

Zudem wurde der Fachbeitrag Naturschutz (inkl. Artenschutzuntersuchung), Stiftung Kulturland-
schaft Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern vom Dez. 2023 ausgewertet und in die Planung integriert. 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung des Umweltberichts sind keine aufgetreten. 

12 ÜB E R W AC H U N G  D E R  AU S W I R K U N G E N  D E R  DU R C H F Ü H R U N G  D E S  

PL AN -VO R H AB E N S  (MO N I T O R I N G )  

Gemäß § 4c BauGB ist für Bebauungspläne, deren Verfahren nach dem 20. Juli 2004 eingeleitet 
worden ist, die Durchführung eines sogenannten Monitorings verpflichtend. Ziel dieses 
Monitorings ist die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen der Planvorhaben, um 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen zu erkennen und planerisch entspre-
chende Maßnahmen ergreifen zu können. Zusätzlich sollen dadurch die Festsetzungen und Aus-
gleichsmaßnahmen überwacht werden. 

Hierbei sind verschiedene Zeithorizonte für das Monitoring zu beachten: Die Umsetzung der städte-
baulichen und auf das Baugrundstück bezogenen Festsetzungen können bereits mit Umsetzung 
der einzelnen Baumaßnahmen überwacht werden. 

Die Auswirkungen sind in zwei Zeitrahmen prüfbar: Durchführung der städtebaulichen Minimie-
rungsfestsetzungen und landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen in engem zeitlichen Zu-
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sammenhang mit der Realisierung des Planvorhabens und langfristig im Zuge des Wachstumsfort-
schrittes der Vegetation. 

Folgende Monitoringmaßnahmen sind abzuleiten: 

Überwachungs-
gegenstand 

Zeitpunkt Aufgabenträger Art des Monitorings 

Einhaltung der Festset-
zungen zum Maß der 

baulichen Nutzung 

Bauantrag, 
Nachkontrolle nach 
Realisierung, tur-
nusmäßige Nach-
kontrolle alle 10 

Jahre 

Bauaufsicht, 
Gemeinde bzw. beauftragte 

VGV-Bau- und Umweltverwal-
tung 

Unterlagensichtung im Verwaltungs-
gang, Begehung - Dokumentation der 

Ergebnisse 

Umsetzung der festge-
setzten Begrünung 

Bauantrag, 
Nachkontrolle nach 
Realisierung, tur-
nusmäßige Nach-
kontrolle alle 10 

Jahre 

Bauaufsicht, 
Gemeinde bzw. beauftragte 

VGV-Bau- und Umweltverwal-
tung 

Unterlagensichtung im Verwaltungs-
gang, Begehung oder Luftbildauswer-
tung - Dokumentation der Ergebnisse 

Anlage / Umsetzung  
der internen und exter-
nen Kompensations-

maßnahme(n). 

Zehnjähriger Tur-
nus bzw. im Zuge 

ohnehin vorzu-
nehmender Erhe-

bungen 

Fachbehörden, Fachplaner 

Begehung und Bestandsbewertung im 
Zuge ohnehin anstehender Bestands-
bewertungen (z. B. Landschaftsplan-

fortschreibungen) 

Für das Monitoring ist die Gemeinde nach dem Baugesetzbuch zuständig. Sie ist jedoch auch auf 
den Sachverstand der zuständigen Fachbehörden, insbesondere der Unteren Naturschutzbehörde 
angewiesen. 

Durch die Bündelung der Monitoringmaßnahmen auf den Realisierungszeitpunkt bzw. einen zehn-
jährigen Turnus kann eine effiziente Durchführung in einem Arbeitsschritt erfolgen. Sofern im Rah-
men der normalen Tätigkeit den jeweils zuständigen Fachbehörden erhebliche, unvorhergesehene 
Umweltauswirkungen bekannt werden, sind diese der Gemeinde bzw. der beauftragten Verwaltung 
mitzuteilen (vgl. § 4c Satz 1 BauGB). 

13 AL L G EM E I N  V E R ST ÄN D L I C H E  Z U S AM M E N F AS S U N G  D E S  UM W E L T -

B E R I C H T S  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Zur Schmittenhöhe“ in der Ortsgemein-
de Lehmen beruht auf der konkreten Planung eines in der Ortsgemeinde bereits ansässigen priva-
ten Vorhabenträgers zur Nutzung eines im persönlichen Eigentum befindlichen Grundstücks für die 
Errichtung einer gewerblichen Betriebsstätte für ein Tiefbauunternehmen in Verbindung mit betrieb-
licher und privater Wohnnutzung für die Inhaberfamilie. 

Das geplante Baugrundstück auf dem Flurstück 75, Flur 28, Gemarkungsbereich „Aufm Algerpfad“, 
befindet sich am nördlichen Rand der bebauten Siedlungslage von Lehmen. Vom Flurstück 75 soll 
eine Teilfläche in Anspruch genommen werden. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die 
Trasse der südöstlich vorgelagerten Wirtschaftswegeparzelle Nr. 76 sowie in sehr kleinem Umfang 
über Teilflächen des Flurstücks 27 (Flur 27, Gemarkung Lehmen) und der Wegeparzellen 42 (Flur 
28, Gemarkung Lehmen) und 4 (Flur 27, Gemarkung Lehmen). Die geplante verkehrliche Erschlie-
ßung mündet auf die L 82 / Bergstraße. 
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Die Gesamtgröße des vorgesehenen räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans beläuft sich auf rund 0,7 ha. 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Randbereich der Siedlungslage Lehmen grenzt teilweise an 
baulich bzw. anthropogen geprägte Nutzungsbereiche an. Der Bestand ist aktuell durch eine land-
wirtschaftliche Ackernutzung geprägt. Südlich verläuft die L 82 (Bergstraße). 

Bei dem Vorhaben handelt es sich dem Grunde nach um ein Aussiedlungsvorhaben in den Gemar-
kungsbereich „Aufm Algerpfad“ am nordwestlichen Siedlungsrand von Lehmen. Zur Sicherstellung 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. Um das erforderliche Bau- und Pla-
nungsrecht zu schaffen, wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan im 2-stufigen Regelverfahren 
mit Plan-Umweltprüfung (Umweltbericht) und Abarbeitung der Landschaftsplanung mit Eingriffsre-
gelung aufgestellt. 

Die Kurzdarstellung der Planinhalte erfolgt in Kapitel 1.2 des Umweltberichts. Es wird hierauf ver-
wiesen.  

Im Rahmen der Plan-Umweltprüfung wurde zusätzlich ein externer Fachbeitrag Naturschutz beauf-
tragt. In diesem Fachbeitrag wurden u.a. die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans ermittelt und bewertet. Die Ergebnisse wurden in die Be-
gründung eingearbeitet. Der Fachbeitrag Naturschutz kommt zu dem Ergebnis, dass durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan lediglich erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
Boden zu erwarten sind, da Boden ein nicht vermehrbares Gut darstellt. Die Auswirkungen auf die 
anderen Schutzgüter wurden als nicht erheblich bewertet. Einzelheiten sind in den vorausgegange-
nen Kapiteln des Umweltberichts dargelegt. 

Im Rahmen der avifaunistischen Kartierungen konnte die Feldlerche im Umfeld des Plangebietes 
nachgewiesen werden, weshalb eine artenschutzbezogene, vorgezogene Kompensationsmaßnah-
me (CEF-Maßnahme) erforderlich ist. 

Als Ausgleichsmaßnahmen für das städtebauliche Vorhaben wird entlang eines Teils des Plange-
bietes eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im Ord-
nungsbereich A festgesetzt. Außerdem ist die Anlage eines Privatgartens sowie die Pflanzung von 
Laubbäumen innerhalb dieser Gartenfläche festgesetzt. Der Eingriff in Natur und Landschaft wird 
durch relativ enge Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung minimiert (z.B. Festsetzung des 
Versiegelungsgrades mit absoluten Werten, Beschränkung der Höhenentwicklungen von Gebäu-
den). Es werden zudem baugestalterische Vorgaben getroffen. Zur Einbindung des Plangebietes in 
das Landschafsbild wird die Anlage einer Gehölzhecke festgesetzt. Innerhalb des Ordnungsbe-
reichs A ist eine randliche Eingrünung als zweireihige Baum- und Strauchhecke aus standortge-
rechten heimischen Arten anzupflanzen und dauerhaft zu pflegen. 

Im Rahmen der Alternativenprüfung wurden folgende Ausführungen getroffen: Bei der Planung 
handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Die Flächen befinden sich im Eigen-
tum des Vorhabenträgers. Die Planung ist daher standortgebunden. Aufgrund der geringen ökologi-
schen Wertigkeit der Fläche hätte die Umsetzung der Planung auf einer anderen Fläche voraus-
sichtlich mindestens dieselben Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Bei der Plankonzeption 
wurden die Eingriffe auf Natur und Landschaft auf ein Minimum beschränkt. 

Die Nullvariante ist eine theoretische Möglichkeit, die jedoch konträr zur Planungsintention der Ge-
meinde steht. Sie ist rechtlich zudem nicht zu wählen, weil durch den Bebauungsplan keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen entstehen, die unter Berücksichtigung der vorgesehenen Minimierungs- 
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und Kompensationsmaßnahmen nicht ausgeglichen oder auf ein unerhebliches Maß reduziert wer-
den könnten. 

Unter Berücksichtigung der Bewertungen im Umweltbericht sind insgesamt keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen durch die Planung zu erwarten. 

 

14  L I T E R AT U R -  U N D  Q U E L L E N V E R Z E I C H N I S  

Übergeordnete Pläne 

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung: Landesentwicklungspro-
gramm (LEP IV)  

Planungsgesellschaft Mittelrhein-Westerwald: Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-
Westerwald in der wirksamen Fassung 2017 

Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 

Ministerium für Umwelt Rheinland- Pfalz: Planung vernetzter Biotopsysteme. Bereich Landkreis 
Mayen-Koblenz 1993 

Kartengrundlagen und Online-Kartendienste 

Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz: Digitales Wasserbuch. 
Karte der Wasserrechte Rheinland-Pfalz. URL: http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/8464 
[letzter Zugriff: 13.10.2022] 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz: Kartenviewer. URL: http://mapclient.lgb-
rlp.de/?app=lgb&view_id=15 [letzter Zugriff: 13.10.2022] 

Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz: Landschaftsinformationssystem. 
URL: http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz [letzter Zugriff: 13.10.2022] 

Deutscher Wetterdienst: Klima-Atlas von Rheinland-Pfalz 

Rechtsvorschriften und Gesetzestexte 

Baugesetzbuch (BauGB) vom 03. November 2017 (BGBI. I. S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6), in der derzeit geltenden Fassung. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6), in der derzeit geltenden 
Fassung. 

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 403), in der derzeit geltenden Fassung. 
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Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert 
durch § 21 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GVBl. S. 29), BS 2020-1, in der derzeit geltenden 
Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240), in der derzeit geltenden Fas-
sung. 

Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) vom 28. September 2005 (GVBI 2005, S. 
387), neugefasst am 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287), in der derzeit geltenden Fassung. 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzei-
chenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), in der derzeit geltenden Fassung. 

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) vom 01. August 1977 (GVBI. S. 273), zuletzt geän-
dert durch § 84 des Gesetzes vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413), in der derzeit geltenden Fassung. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5), in der derzeit geltenden Fassung. 

Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) vom 14. Juli 2015, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBl. S. 118), in der derzeit geltenden Fassung. 

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543), in der derzeit geltenden Fas-
sung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792), in 
der derzeit geltenden Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88), in der derzeit gel-
tenden Fassung. 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306), in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
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Anhang 
-  Schallprognose gemäß DIN 18005 
- Legende Biotop- und Nutzungstypenplan 
- Pflanzliste 
 

Separate Anlagen 
- Biotop- und Nutzungstypenplan, M. 1:1.000 
- Vorhaben- und Erschließungsplan, M. 1:1.000 
- Fachbeitrag Naturschutz (inkl. Artenschutzuntersuchung), Stiftung Kulturlandschaft Rheinland-

Pfalz, Kaiserslautern, 04. Dez. 2023 
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Schallprognose gemäß DIN 18005 
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LEGENDE BIOTOP- UND NUTZUNGSTYPENPLAN: 
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PFLANZLISTE: 
 

 

Bäume I. Größenordnung 
Spitzahorn Acer platanoides 
Bergahorn Acer pseudoplatanus 
Hängebirke Betula pendula 
Rotbuche Fagus sylvatica 

Esche Fraxinus excelsior 
Traubeneiche Quercus petraea 
Stieleiche Quercus robur 
Winterlinde Tilia cordata 
 

Bäume II. Größenordnung: 
Feldahorn Acer campestre 
Hainbuche Carpinus betulus 
Vogelkirsche Prunus avium 
Eberesche Sorbus aucuparia 
 

 

Sträucher:  Pflanzempfehlung des BUND: 
 

Lateinischer Name Deutscher Name Wuchshöhe Standort/ Bedeutung für 
 

  (in m) Boden Vögel Insekten 

Berberis vulgaris * Berberitze  8-15 normal/trocken mittel hoch 
Clematis vitalba Waldrebe  5-10 normal mittel hoch 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel  2-4 normal/trocken mittel hoch 
Corylus avellana Haselnuss  4-6 normal hoch mittel 
Cytisus scoparius Besen-Ginster  1-2 normal/trocken mittel mittel 
Ligustrum vulgare* Gewöhnlicher Liguster  1-3 normal/trocken mittel mittel 
Lonicera xylosteum* Heckenkirsche  1-3 normal hoch hoch 
Prunus mahaleb* Steinweichsel  4-8 normal/trocken hoch hoch 
Prunus padus Traubenkirsche  8-12 normal/feucht hoch hoch 
Prunus spinosa Schlehe  2-3 normal sehr hoch sehr hoch 
Rhamnus frangula Faulbaum  2-4 normal/feucht mittel mittel 
Ribes alpinum* Alpen-Johannisbeere  1-2 normal mittel mittel 
Rosa canina Wildrose  2-3 normal/trocken sehr hoch sehr hoch 
Rosa rubiginosa Zaunrose  2-3 normal/trocken hoch sehr hoch 
Rubus fruticosus Brombeere  1-2 normal hoch hoch 
Rubus idaeus Himbeere  1-2 normal hoch hoch 
Salix aurita Ohrweide  4-6 feucht mittel mittel 
Salix caprea Salweide  4-8 normal/feucht hoch mittel 
Salix cinerea* Grauweide  4-6 feucht mittel mittel 
Salix viminalis Korbweide  2-8 feucht mittel mittel 
Salix purpurea* Purpurweide  2-3 trocken-feucht mittel mittel 
Sambucus nigra* Schwarzer Holunder  2-4 normal mittel hoch 
Sambucus racemosa Rote Holunder  2-4 normal mittel hoch 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball  2-4 normal/trocken mittel mittel 
Viburnum opulus Wasser-Schneeball  2-4 normal/feucht mittel hoch 
 

* für Pflanzungen im Straßenbereich geeignet 

 


